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VORWORT

VORWORT

des Vorsitzenden des Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung  
der Geschlechter

Die Aufnahme des Grundsatzes des gleichen Entgelts für Männer und Frauen in die Römischen 
Verträge im Jahre 1957 war ein erster wichtiger Schritt auf dem langen Weg zur Chancengleichheit 
zwischen Männern und Frauen in allen Bereichen und in allen Gesellschaftsschichten.

Das Europäische Parlament arbeitet seit den Anfängen seines Bestehens für die Annahme 
und Umsetzung des Grundsatzes der Gleichstellung der Geschlechter in der Europäischen 
Gemeinschaft und in den Mitgliedsländern. Nach der ersten Direktwahl ist die Rolle des 
Parlaments jedoch noch aktiver und konkreter geworden. Trotz ihres begrenzten Mandats haben 
die zwei ersten nichtständigen Ausschüsse, der im Jahre 1979 gegründete Ad-hoc-Ausschuss 
und der Untersuchungsausschuss vom Jahre 1981, eine solide Basis für die Arbeit der ständigen 
Ausschüsse für die Rechte der Frau, von denen der erste im Jahre 1984 ins Leben gerufen wurde, 
geschaffen.

Der Ausschuss für die Rechte der Frau hat einen wichtigen Beitrag zu der Entwicklung, 
Annahme und Umsetzung des Gemeinschaftsrechts im Bereich der Gleichstellung der 
Geschlechter geleistet. Gleichzeitig hat der Ausschuss – oftmals aus eigener Initiative – viele 
Fragen bezüglich der Lage der Frauen in einem sich wandelnden Europa aufgeworfen. Im Laufe 
der Jahre sind die Befugnisse des Ausschusses erweitert worden, zunächst um die Förderung 
der Chancengleichheit zwischen Männern und Frauen im Jahre 1999 und später im Jahre 2004 
um die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter.

In dem vorliegenden Buch werden die ersten zwei Jahrzehnte der Aktivitäten des Ausschusses 
für die Rechte der Frau sowie seine maßgebliche Rolle bei der Definition, Umsetzung und 
Entwicklung der Chancengleichheit zwischen Männern und Frauen und der Gleichstellung der 
Geschlechter in der Europäischen Gemeinschaft beschrieben.

Das Europäische Parlament, das danach strebt, eine wirkliche Chancengleichheit in den 
wirtschaftlichen, politischen, sozialen und kulturellen Bereichen zu fördern, fordert nach wie vor, 
dass die EU ein größeres Engagement an den Tag legt und konkretere Schritte unternimmt, um 
den Grundsatz der Gleichstellung der Geschlechter in alle Politikfelder der EU einzubeziehen.

Seit dem Bestehen der Römischen Verträge hat die Europäische Union bedeutende Fortschritte 
in dem Bereich der Gleichstellung der Geschlechter gemacht. Seit dem Vertrag von Amsterdam 
gehört die Chancengleichheit zu den wichtigsten Aufgaben der Europäischen Union. Es gibt 
jedoch noch viel zu tun, bevor die Gleichstellung der Geschlechter in Europa Realität wird. 
Das Europäische Parlament und sein Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung 
der Geschlechter arbeiten weiterhin daran, dass die Chancengleichheit – 60 Jahre nach den 
Römischen Verträgen – Realität werden könnte, und zwar nicht nur vor dem Gesetz, sondern 
auch im Alltag der Frauen und Männer in Europa.





7

EINLEITUNG

EINLEITUNG
Mit der vorliegenden Studie soll der Wert der Archivdokumente der ersten 

Ausschüsse für die Rechte der Frau des Europäischen Parlaments – vom 1979 
einberufenen Ad-hoc-Ausschuss bis hin zum ständigen Ausschuss der vierten 
Wahlperiode im Juni 1999 – aufgezeigt werden. Die Entwicklung der Arbeiten innerhalb 
dieses zwanzigjährigen Zeitraums wurde im Wesentlichen von den Frauen im 
Europäischen Parlament energisch vorangetrieben. Das Ziel der Bemühungen besteht 
in der Annahme und Umsetzung einer europäischen Politik durch die Gemeinschaft, 
welche die Gleichstellung von Männern und Frauen in der Gemeinschaft und in allen 
Mitgliedstaaten bewirkt.

Ausgangspunkt sind die Römischen Verträge und insbesondere Artikel 119, in dem 
erstmalig auf den Grundsatz des gleichen Entgelts für Männer und Frauen hingewiesen 
wird:

„Jeder Mitgliedstaat wird während der ersten Stufe den Grundsatz des 
gleichen Entgelts für Männer und Frauen bei gleicher Arbeit anwenden 
und in der Folge beibehalten1.“

Ziel von Artikel 119 ist jedoch nicht in erster Linie eine Verbesserung der 
Rechtsstellung der Frau. Vielmehr ist der Artikel darauf ausgelegt, die zwischen den 
sozialen und wirtschaftlichen Praktiken der Mitgliedstaaten bestehenden Unterschiede 
zu beseitigen, die eine Gefahr für den freien Wettbewerb innerhalb der Gemeinschaft 
darstellen. Zu diesen Disparitäten gehört das äußerst niedrige Arbeitsentgelt, mit dem 
Frauen in der überwiegenden Mehrheit vergütet werden2.

Die Studie beschäftigt sich mit dem Zeitraum bis zum Jahr 1999, in dem der Vertrag 
von Amsterdam in Kraft tritt3. Während der Vertrag von Maastricht, der am 7. Februar 
1992 unterzeichnet wird, im Bereich der Gleichstellung von Männern und Frauen 
lediglich ein Schritt in die richtige Richtung war4, begründet der Amsterdamer Vertrag 
einen bedeutenden Wandel für die Stellung der Frau in der Europäischen Union. Es 
wird nun umfassender auf die Frage der Geschlechtergleichbehandlung in sämtlichen 
Bereichen der Gemeinschaftspolitik („Mainstreaming“) und insbesondere im Rahmen 
der Entscheidungsfindung eingegangen. Weitere positive Aspekte des Amsterdamer 

1	 Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, unterzeichnet in Rom am 25. März 1957. 
2	 Bericht zur Situation der Frau in der Europäischen Gemeinschaft, Teil II – Begründung, archiviert in CARDOC PE1 AP RP/

FEMM.1979 A1-0829/80 0015.
3	 Vertrag von Amsterdam zur Änderung des Vertrags über die Europäische Union, der Verträge zur Gründung der 

Europäischen Gemeinschaften sowie einiger damit zusammenhängender Rechtsakte, unterzeichnet in Amsterdam am 2. 
Oktober 1997, ABl. C 340 vom 10.11.1997. Das Datum des Inkrafttretens ist der 1. Mai 1999.

4	 Im Vertrag von Maastricht wird auf den Gleichstellungsgrundsatz eher sporadisch eingegangen. Siehe dazu das Protokoll 
zum Artikel 119 und das Protokoll Nr. 14 zur Sozialpolitik sowie das zwischen den Mitgliedstaaten (mit Ausnahme des 
Vereinigten Königreichs) beschlossene Abkommen. Seit dem Maastrichter Vertrag können Gleichbehandlungsrichtlinien mit 
qualifizierter Mehrheit angenommen werden. Gemäß dem dritten Absatz, der Artikel 119 hinzugefügt wurde (Artikel 6 des 
Abkommens), ist die positive Diskriminierung uneingeschränkt zulässig. Artikel 3 und 4 haben zum Ziel, die Sozialpartner 
an der Ausarbeitung der Sozialpolitik zu beteiligen. Der Vertrag sieht zudem vor, dass das Europäische Parlament der 
Ernennung der Kommissionsmitglieder zustimmt. Siehe Die Rechte der Frau und der Vertrag von Maastricht über die Europäische 
Union, Arbeitsdokument W-5, Generaldirektion Wissenschaft, Europäisches Parlament, 1994.
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Vertrags in diesem Zusammenhang sind die Einbeziehung des Protokolls und des 
Übereinkommens zur Sozialpolitik in den Korpus des Vertrags und allgemein die 
Ausweitung des Mitentscheidungsverfahrens. Das Europäische Parlament erhält auf 
diesem Wege zusätzliche Befugnisse auf zahlreichen Gebieten, wie unter anderem der 
Gleichstellung von Frauen und Männern5.

Die vorliegende Studie beschäftigt sich im Folgenden mit den Ausschüssen für die 
Rechte der Frau. Die diesbezügliche Analyse ist in drei Teile aufgegliedert, wobei im 
ersten Teil die Einberufung und das Mandat der Ausschüsse beschrieben werden, 
während der zweite Teil deren Arbeitsplanung erläutert. Im dritten Teil werden 
dann die behandelten Themen mit Schwerpunkt Chancengleichheit im Rahmen der 
interinstitutionellen Verfahren erläutert.

Um die Ausgangssituation im Jahr 1979 besser nachvollziehen zu können, empfiehlt 
es sich, ebenso einige der wichtigsten Etappen in der Entwicklung der Rechte der 
Frau auf internationaler, europäischer und einzelstaatlicher Ebene zu beleuchten. 
Insbesondere wird auf das Gemeinschaftsrecht sowie auf die Arbeiten eingegangen, 
die das Europäische Parlament diesbezüglich ab den Römischen Verträgen bis zu den 
ersten Direktwahlen des Parlaments umgesetzt hat.

5	 Die Rechte der Frau und der Vertrag von Amsterdam über die Europäische Union, Arbeitsdokument FEMM 104 DE, 5/1998, 
Generaldirektion Wissenschaft, Europäisches Parlament.
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kapitel I

Wichtige Etappen in der Entwicklung der Rechte der Frau bis 1981

KAPITEL I
Wichtige Etappen in der Entwicklung der Rechte der Frau bis 1981

1. Internationale und nationale Aktionen für die Rechte der Frau

Die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter wurden wiederholt 
von den internationalen Organisationen ausgerufen. Grundlage hierfür ist weiterhin 
die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte6, die das ausdrückliche Bekenntnis 
zum allgemeinen Grundsatz der Gleichbehandlung darstellt. Die Internationale 
Arbeitsorganisation nimmt im Juni 1951 ihr Übereinkommen Nr. 100 über die Gleichheit 
des Entgelts männlicher und weiblicher Arbeitskräfte für gleichwertige Arbeit an. 
Der Begriff „Gleichheit des Entgelts“ bezieht sich dabei auf die Entgeltsätze, die ohne 
Rücksicht auf den Unterschied des Geschlechts festgesetzt sind7. Das Übereinkommen 
der Vereinten Nationen über die politischen Rechte der Frau, das am 7. Juli 1954 in Kraft 
tritt8, legt fest, dass Frauen bei allen Wahlen ohne Zurücksetzung in irgendeiner Form 
stimmberechtigt sind, zu allen öffentlich gewählten Körperschaften wählbar sind und 
unter den gleichen Bedingungen wie Männer alle öffentlichen Ämter, die aufgrund des 
inländischen Rechts geschaffen wurden, ausüben können.

Im November 1967 gibt die Generalversammlung der Vereinten Nationen eine 
Erklärung über die Beseitigung der Diskriminierung der Frau9 ab und nimmt zwölf 
Jahre später das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der 
Frau an10. Das Übereinkommen ist das Ergebnis einer über 30 Jahre währenden Arbeit 
der Frauenrechtskommission, die 1946 von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen 
wurde, um die Situation von Frauen zu untersuchen und deren Rechte zu fördern. In 
Artikel 3 des Übereinkommens heißt es:

„Die Vertragsstaaten treffen auf allen Gebieten, insbesondere auf 
politischem, sozialem, wirtschaftlichem und kulturellem Gebiet, alle 
geeigneten Maßnahmen einschließlich gesetzgeberischer Maßnahmen 
zur Sicherung der vollen Entfaltung und Förderung der Frau, damit 
gewährleistet wird, dass sie die Menschenrechte und Grundfreiheiten 
gleichberechtigt mit dem Mann ausüben und genießen kann.“

Das Übereinkommen wird im Juli 1980 in Kopenhagen von über 50 Mitgliedstaaten 
der Vereinten Nationen unterzeichnet, zu denen unter anderem alle Staaten der 

6	 http://www.un.org/depts/german/grunddok/ar217a3.html
7	 https://s3.amazonaws.com/normlex/normlexexotic/DE/DE_C100.htm
8	 Übereinkommen über die politischen Rechte der Frau. Vereinte Nationen, Verträge, Bd. 193, S. 135.
9	 Beschluss 2263, angenommen am 7. November 1967 durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen 
	 http://www.un.org/depts/german/gv-early/ar2263-xxii.pdf 
10	 Beschluss 34/180, angenommen am 18. Dezember1979 durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen
	 http://www.un.org/Depts/german/uebereinkommen/uebereinkommen.html .
	 Siehe auch http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/fconvention.htm (in französischer Sprache).

https://s3.amazonaws.com/normlex/normlexexotic/DE/DE_C100.htm
http://www.un.org/depts/german/gv-early/ar2263-xxii.pdf 
http://www.un.org/Depts/german/uebereinkommen/uebereinkommen.html 
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/fconvention.htm
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Gemeinschaft der Neun, ausgenommen das Vereinigte Königreich11 und Irland, 
gehören. Nach der Ratifizierung in 20 Ländern tritt das Übereinkommen im September 
1981 in Kraft12.

Im Jahr 1975 organisiert die UNO eine erste Weltkonferenz in Mexiko zur Rolle 
der Frau in der nationalen und internationalen Gesellschaft. Der Zeitraum von 1975 
bis 1985 wird zum „Jahrzehnt der Frau“ erklärt. Die Konferenz entwickelt und 
verabschiedet einen „globalen Aktionsplan zur Verbesserung der Stellung der Frau“. 
Es folgen Konferenzen in Kopenhagen im Jahr 1980, in Nairobi im Jahr 1985 und in 
Peking im Jahr 1995.

Die Konferenz der Mitgliedstaaten der OECD nimmt am 16. April 1980 eine 
Erklärung zu den Beschäftigungsmaßnahmen zugunsten von Frauen an13.

Einige der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft verabschieden in den 70er Jahren 
Rechtsakte zur Gleichstellung der Geschlechter: Frankreich im Jahr 1972, das Vereinigte 
Königreich im Jahr 1975, Dänemark in den Jahren 1976 und 1978, Italien im Jahr 
1977 und Belgien im Jahr 1978. Diesem Beispiel folgen erst 1980 die Bundesrepublik 
Deutschland, die Niederlande und Irland, gefolgt von Luxemburg im Jahr 198114.

2. Das Gemeinschaftsrecht im Bereich der Rechte der Frau vor 1979. Die Aktion 
des Europäischen Parlaments

Bereits seit Anfang der 60er Jahre befasst sich die parlamentarische Versammlung mit 
der Gleichstellung von Männern und Frauen. In diesem Rahmen erfüllt sie konsistent 
die ihr zugewiesene Aufgabe, die darin besteht, die demokratische Kontrolle über die 
Exekutivfunktion der Europäischen Gemeinschaft auszuüben.

Der Grundsatz des gleichen Arbeitsentgelts für Männer und Frauen in Artikel 
119 der Römischen Verträge von 1957 wird als integraler Bestandteil der Errichtung 
und der Funktionsweise des Binnenmarktes betrachtet. Der Grundsatz gehört zu der 
Gesamtheit der Ziele, die in der ersten Phase des zwölfjährigen Übergangszeitraums 
festgelegt werden, während der eine schrittweise Errichtung des Binnenmarktes 
vorgesehen ist. Die erste vierjährige Etappe endet am 1. Januar 1962. Bis zu diesem 
Datum sollten die Mehrheit der Ziele erreicht und die Verpflichtungen erfüllt sein15.

Die ersten Berichte, die die Vereinheitlichung des Entgelts für Männer und Frauen 
zum Gegenstand haben, stammen aus den Jahren 1961 und 1962. Zwischen der 
Exekutivkommission und den sechs Regierungen laufen Diskussionen zur Anwendung 
von Artikel 119 des Vertrags. Der Berichterstatter der Versammlung hat zur Aufgabe, 

11	 Das Vereinigte Königreich unterzeichnet das Übereinkommen im Juli 1981, siehe die Erklärungen und Vorbehalte auf der 
Internetseite http://treaties.un.org/Home.aspx?lang=fr (in französischer und englischer Sprache). 

12	 Siehe http://treaties.un.org/ (in französischer und englischer Sprache).
13	 http://acts.oecd.org/ (in französischer und englischer Sprache).
14	 Siehe http://www.observatoire-parite.gouv.fr (in französischer Sprache); Flanz, G.H., Comparative women’s rights and political 

participation in Europe, Transnational Publishers Inc., Dobbs Ferry, New York, 1983.
15	 Artikel 8 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft.

http://treaties.un.org/Home.aspx?lang=fr
http://treaties.un.org
http://acts.oecd.org/
http://www.observatoire-parite.gouv.fr
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objektive Informationen über den Ausgang der Diskussionen bereitzustellen. Während 
der Plenarsitzung vom 20. Oktober 196116 verabschiedet das Europäische Parlament 
eine Entschließung auf Grundlage eines Zwischenberichts und eines zusätzlichen 
Berichts, die von Bertrand Motte17 im Namen des Sozialausschusses zur Angleichung 
des Arbeitsentgelts für Männer und Frauen ausgearbeitet wurden, auf Empfehlung 
der Kommission an die sechs Mitgliedstaaten18. In der angenommenen Entschließung 
weist die parlamentarische Versammlung den Ministerrat auf die Bedeutung der 
Angleichung des Arbeitsentgelts hin und betont die Verpflichtung, die Frist zum 1. 
Januar 1962, die sich aus den Bestimmungen in Artikel 119 des EWG-Vertrags ableitet, 
einzuhalten. Wie Thierry Trochet in seiner Ausführung zur Aussprache hervorhebt, 
stellt Artikel 119 nicht nur eine gegenseitige Verpflichtung zwischen den Staaten, 
sondern eine Verpflichtung gegenüber den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
dar.

Die Aussprache wird im Rahmen der Sitzung vom 28. Juni 196219 fortgesetzt, bei der 
Thierry Trochet, Vorsitzender des Sozialausschusses, den zweiten Zusatzbericht von 
Bertrand Motte20 vorstellt. Thierry Trochet legt dar, dass am 31. Dezember 1961 eine 
Entschließung von der „Konferenz der Mitgliedstaaten“ über die Anwendung von 
Artikel 119 zur Sicherstellung der Angleichung des Entgelts von Männern und Frauen 
angenommen wurde. Ferner hat die Konferenz der Mitgliedstaaten einen Zeitplan 
ausgearbeitet, um diese Harmonisierung schrittweise umzusetzen. Das Datum des 
31. Dezember 1964 wird für die Umsetzung der letzten Etappe, unter Einbeziehung 
von zwei Zwischenetappen, jeweils zum 30. Juni 1962 und zum 30. Juni 1963, als letzter 
Termin festgelegt. Der Sozialausschuss äußert seine Genugtuung in Bezug auf zwei 
Punkte: einerseits, dass ein Zeitplan von den Mitgliedstaaten bestimmt wurde, und 
andererseits, dass mit der Entschließung der Konferenz der Mitgliedstaaten bestätigt 
wird, dass aus der Beseitigung jeder Form geschlechtsbedingter Diskriminierung die 
Angleichung des Entgelts hervorgehen muss.

Die Entschließung des Europäischen Parlaments21, die auf der Grundlage des von 
Johanna Frederika (Jo) Schouwenaar-Franssen im Auftrag des Sozialausschusses 
erstellten Zwischenberichts angenommen wird, enthält die Feststellung, dass der 
Grundsatz der Gleichstellung noch nicht von allen Mitgliedstaaten ausgelegt und 
angewendet wird. Die am 30. Dezember 1961 einstimmig getroffenen Beschlüsse 
sind somit noch nicht von allen Beteiligten umgesetzt. Es liegen am 30. Juni 1962 
beispielsweise noch keine Maßnahmen vor, anhand deren Frauen ihr Recht auf gleiches 
Entgelt gegenüber Männern gerichtlich einfordern können. Die Diskriminierung in 
Bezug auf die Lohn- und Gehaltsfestsetzung besteht somit fort.

16	 Aussprache des Europäischen Parlaments, Sitzung vom Freitag, 20. Oktober 1961, S. 261.
17	 Berichte A0-0068/61 und A0-0081/61 des Ausschusses für soziale Angelegenheiten. 
18	 Empfehlung der Kommission vom 29. Juli 1960.
19	 Aussprache des Europäischen Parlaments, Sitzung vom 28. Juni 1962, S. 263-267.
20	 Bericht A0-0031/62.
21	 Entschließung des Europäischen Parlaments über den Stand der Anwendung von Artikel 119 des EWG-Vertrages (gleiches 

Entgelt für Männer und Frauen bei gleicher Arbeit) in den einzelnen Mitgliedstaaten am 30. Juni 1962, ABl. vom 12.7.1963, S. 
1920/63.
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Diese Problematik wird vom Sozialausschuss weiterhin verfolgt, der in jeder zu 
diesem Thema angenommenen Entschließung feststellt, dass trotz einiger Fortschritte 
die Anwendung von Artikel 119 noch nicht allgemein und umfassend erfolgt ist. In 
der Entschließung, die auf der Grundlage des Berichts von Cornelis Berkhouwer 1966 
angenommen wird, richtet das Europäische Parlament als Vertreter der öffentlichen 
Meinung einen dringenden Appell an die Regierungen der Mitgliedstaaten, damit diese 
es nicht länger aufschieben, sämtliche Maßnahmen zu ergreifen, um eine vollständige 
Anwendung dieses Grundsatzes sicherzustellen. Das Europäische Parlament ruft 
zudem die einzelstaatlichen Parlamente auf, ihre Kontrollbefugnisse über ihre 

Astrid Lulling, luxemburgisches Mitglied des Europäischen Parlaments, Berichterstatterin im Namen des Ausschusses  
für Fragen der Sozialpolitik zum Thema Mutterschutz, 1966.

© Europäische Union, 1967
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Regierungen auszuüben, und die Sozialpartner, damit diese bestehende und künftige 
Tarifverträge derart gestalten, dass der Grundsatz des gleichen Entgelts für Männer 
und Frauen nicht nur formell, sondern auch durch konkrete Umsetzung garantiert ist22. 
1966 hebt Astrid Lulling in ihrem Bericht A0-0069/66 zum Mutterschutz im Namen des 
Sozialausschusses hervor, dass die Mutterschaft ein normaler Zustand für eine Frau 
sei und unter keinen Umständen den Zugang der Frau zur Beschäftigung behindern, 
noch ihr Recht auf gleiche Behandlung und gleiche Beschäftigungsbedingungen, 
noch ihre Aufstiegsmöglichkeiten und vor allem ihre Integration in die Gesellschaft 
beeinträchtigen dürfe23.

In der Entschließung A0-0026/68 schätzt es das Europäische Parlament als 
unerlässlich ein, neben der Diskriminierung beim Arbeitsentgelt alle anderen Formen 
der direkten oder indirekten Diskriminierung in Verbindung mit der Arbeit der 
Frau und deren Zugang zum Arbeitsmarkt zu beseitigen und die auf diesem Gebiet 
bestehenden Vorurteile zu bekämpfen24. Im Jahr 1971 fordert das Europäische Parlament 
alle zuständigen Behörden auf, auf die Beseitigung rechtlicher, wirtschaftlicher, 
sozialer, steuerlicher, psychologischer und soziologischer Hindernisse für eine echte 
Gleichstellung der Frau und auf deren vollständige gesellschaftliche Integration 
hinzuwirken. Das Parlament appelliert an die Kommission, ihre Bemühungen zum 
Status der berufstätigen Frau wieder aufzunehmen, insbesondere im Hinblick auf 
den Mutterschutz und die  Einrichtung von sozialen Dienstleistungen, die der Frau 
die Möglichkeit geben sollen, sich frei für die Ausübung eines Berufs ihrer Wahl zu 
entscheiden25.

Am 19. November 1973 legt die Kommission dem Rat den Vorschlag für eine 
Richtlinie vor, der die Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
betreffend die Anwendung des in Artikel 119 EWG niedergelegten Grundsatzes des 
gleichen Entgelts für Männer und Frauen zum Gegenstand hat26. In seiner Entschließung 
zu diesem Vorschlag27 stellt das Europäische Parlament mit „wachsender Ungeduld“ 
fest, dass der seit 16 Jahren in sechs Mitgliedstaaten geltende Artikel 119 nicht über 
die rein formale Anwendung hinausgeht. Das Parlament fordert unverzüglich eine 
stufenweise Abschaffung von Lohngruppen, in die vorwiegend oder ausschließlich 
Frauen eingestuft werden. Im Februar 1975 wird die Richtlinie vom Rat angenommen. 
Sie sieht die Beseitigung aller Diskriminierungen von Männern und Frauen für eine 
gleiche Arbeit oder für eine Arbeit, die als gleichwertig betrachtet wird, in sämtlichen 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend das Arbeitsentgelt vor.

In seiner Entschließung vom 21. Januar 1974 über ein sozialpolitisches 
Aktionsprogramm28 spricht sich der Rat dafür aus, die erforderlichen politischen 

22	 Entschließung des Europäischen Parlaments, A0-0085/66, ABl. vom 19.7.1966, S. 2439/66.
23	 Bericht A0-0069/66 im Auftrag des Sozialausschusses zum Entwurf einer Empfehlung der EWG-Kommission an die 

Mitgliedstaaten über den Mutterschutz.
24	 Entschließung des Europäischen Parlaments, A0-0026/68, ABl. C 55 vom 5.6.1968, S. 7-8.
25	 Entschließung des Europäischen Parlaments, A0-0021/71, ABl. C 45 vom 10.5.1971, S. 10-12.
26	 ABl. L 114 vom 27.12.1973, S. 46.
27	 Entschließung des Europäischen Parlaments, A0-0021/74, ABl. C 55 vom 13.5.1974, S. 43-47.
28	 ABl. C 13 vom 12.2.1974, S. 1-4.
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Maßnahmen zur „Durchführung von Aktionen“ zu treffen, „um gleiche Bedingungen 
für Männer und Frauen hinsichtlich des Zugangs zur Beschäftigung, zur beruflichen 
Bildung und zum beruflichen Aufstieg sowie in bezug auf die Arbeitsbedingungen 
einschließlich der Entlohnung zu schaffen“. Im Jahr 1975 verabschiedet das Europäische 
Parlament eine Entschließung zum Vorschlag für eine Richtlinie der Kommission 
über die Gleichbehandlung von Männern und Frauen im Arbeitsleben (Zugang 
zur Beschäftigung, zur beruflichen Bildung und zum beruflichen Aufstieg sowie in 
Bezug auf die Arbeitsbedingungen)29. Das Parlament weist darin insbesondere auf 
folgende Punkte hin: die Mutterschaft als eine wichtige soziale Funktion, nicht als eine 
automatische Hürde bei der Beschäftigung von Frauen; die finanzielle Unterstützung 
und Unterbringungsmöglichkeiten für Kinder; die Gründung eines Informations- und 
Dokumentationszentrums für Frauen und die Verbesserung der Stellung der Frau 
innerhalb der Europäischen Institutionen. Das Europäische Parlament fordert die 
Kommission auf, hinsichtlich der Umsetzung dieser Richtlinie in den Mitgliedstaaten 
ein ständiges Überwachungssystem einzurichten. Die Richtlinie 75/117/EWG zur 
Entgeltgleichheit wird am 10. Februar 1975 vom Rat angenommen30. Im Jahr 1976 billigt 
der Rat zudem eine Richtlinie, mit der die Gleichbehandlung von Männern und Frauen 
in Bezug auf den Zugang zu Beschäftigung, beruflicher Bildung und beruflichem 
Aufstieg sowie in Bezug auf die Arbeitsbedingungen garantiert werden soll.

Sie impliziert somit, dass keine Form geschlechtsbedingter Diskriminierung 
vorliegt, das heißt, dass rechtlich und tatsächlich jede Form direkter und indirekter 
Diskriminierung in öffentlichen Akten und Privatverträgen zu beseitigen ist31.

Im November 1977 findet auf Grundlage des von Maria Luisa Cassanmagnago 
Cerretti im Namen des Ausschusses für soziale Angelegenheiten, Beschäftigung und 
Bildung32 erstellten Berichts eine Aussprache zum Vorschlag einer Richtlinie über die  
Gleichstellung auf dem Gebiet der Sozialversicherung33 statt. Das Parlament bedauert, 
dass vom Geltungsbereich der Richtlinie die Witwenschaft und die Gegenseitigkeit 
des Erwerbs von Leistungsansprüchen sowie die Festsetzung des Rentenalters 
für die Gewährung von Alters- oder Ruhestandsrente und die Anrechnung von 
beschäftigungslosen Zeiträumen wegen Schwangerschaft und Mutterschaft 
ausgeschlossen werden34. Die dritte im Januar 1979 angenommene Richtlinie 
zur Sozialversicherung bestimmt, dass der Grundsatz der Gleichstellung in der 
Sozialversicherung auf die folgenden Bereiche der gesetzlichen Sozialversicherung 
anzuwenden ist: Krankheit, Invalidität, Alter, Arbeitslosigkeit, Arbeitsunfälle und 
Berufskrankheiten. Des Weiteren wird die Diskriminierung aufgrund des Geschlechts 
als unzulässig erklärt35.

29	 Entschließung des Europäischen Parlaments, A0-0024/75, ABl. C 111 vom 20.5.1975, S. 14.
30	 Richtlinie 75/117/EWG des Rates, ABl. L 45 vom 19.2.1975, S. 19.
31	 Richtlinie 76/207/EWG des Rates, ABl. L 39 vom 14.2.1976, S. 40.
32	 Entschließung des Europäischen Parlaments, A0-0355/77, ABl. C 299 vom 12.12.1977, S. 13.
33	 Aussprache des Europäischen Parlaments, Sitzung vom 14. November 1977, S. 9-19.
34	 ABl. L 299 vom 12.12.1977, S. 14.
35	 Richtlinie 79/7/EWG des Rates, ABl. L 6 vom 10.1.1979, S. 24.
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Trotz der Richtlinien 75/117/EWG und 76/207/EWG betont das Europäische 
Parlament laufend in seinen Entschließungen, dass Artikel 119 in zahlreichen 
Mitgliedstaaten weiterhin keine umfassende Anwendung finde. Anstatt einer 
Verbesserung verschlechtere sich die Lage der Frau aufgrund wachsender 
wirtschaftlicher Schwierigkeiten in den Mitgliedstaaten. Das Europäische Parlament 
ersucht daher die Kommission um die Erstellung eines ausführlicheren Berichts, der 
aktuelle statistische Angaben enthält, mit dem Ziel der Veröffentlichung dieser Daten.

Um sicherzustellen, dass Frauen ihre Rechte im Sinne des Gesetzes vollständig 
genießen können, fordert das Europäische Parlament, dass folgende Maßnahmen 
umgehend zu ergreifen sind36:

•	 Chancengleichheit in der allgemeinen und beruflichen Bildung und Zugang zu 
allen Bildungseinrichtungen;

•	 Zugang zu umfassenden Informationen über ihre Rechte;
•	 Recht auf Anrufung der Gerichte bei direkten oder indirekten Diskriminierungen;
•	 Schutz vor Schikanen als Folge des gerichtlichen Vorgehens gegen 

Diskriminierung;
•	 Weiterbeschäftigung unter den bestehenden Bedingungen, was, obwohl rechtlich 

verankert, in der Praxis bisher nicht gewährleistet war.

3. Arbeiten der zuständigen Ausschüsse 1979-1981 zur Stellung der Frau

Am 19. Juni 1980 nimmt das Europäische Parlament auf der Grundlage des 
Zwischenberichts des Ausschusses für soziale Angelegenheiten und Beschäftigung 
eine Entschließung zur Situation der Frau in der Europäischen Gemeinschaft an37. Die 
Ausarbeitung dieses Berichts zur Vorbereitung auf die Weltkonferenz der Vereinten 
Nationen im Juli 1980 wird dem Ausschuss für soziale Angelegenheiten vor der 
Bildung des Ad-hoc-Ausschusses anvertraut.

Suzanne Dekker, Berichterstatterin, stellt fest, dass der Zwischenbericht als Beitrag 
Europas zur Weltkonferenz der Vereinten Nationen zur Verbesserung der Situation der 
Frau erstellt wurde, welche vom 14. bis zum 30. Juni 1980 in Kopenhagen stattfindet. 
Neben der Vorbereitung neuer Aktionen für die kommenden fünf Jahre zieht die 
Konferenz von Kopenhagen Bilanz der in den vergangenen fünf Jahren verzeichneten 
Fortschritte zur Gleichberechtigung von Männern und Frauen. In der Feststellung 
wird darauf hingewiesen, dass die Fortschritte bescheiden bleiben und die Situation 
der Frau sich in den unteren Gesellschaftsschichten sowohl in den Industriestaaten 
als auch in den Entwicklungsländern sogar weiter verschlechtert hat. Generell wird 
dargelegt, dass sich der weltweite Konjunkturrückgang nachteilig auf die Situation der 
Frau auswirkt.

36	 Entschließung des Europäischen Parlaments, A0-0098/79, ABl. C 140 vom 5.6.1979, S. 46.
37	 Entschließung des Europäischen Parlaments, A1-0078/80, ABl. C 175 vom 14.7.1980, S. 43. Das Europäische Parlament 

hatte am 27. September 1979 den von Hanja Maij-Weggen und Mitbeteiligten (B1-0345/79/Rev.) dem Ausschuss für soziale 
Angelegenheiten und Beschäftigung vorgelegten Entschließungsantrag abgelehnt.
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Am 17. September 1981 nimmt das Europäische Parlament eine Entschließung für 
eine gemeinsame Beschäftigungspolitik an38. Der Bericht wird von Corentin Calvez im 
Namen des Ausschusses für soziale Angelegenheiten und Beschäftigung ausgearbeitet. 
In seiner Entschließung hält es das Europäische Parlament für erforderlich, spezifische 
politische Konzepte zu entwickeln, um die Chancengleichheit bei der Beschäftigung 
für die Gruppen zu fördern, die – wie insbesondere Frauen – stark von Arbeitslosigkeit 
betroffen sind.

38	 Entschließung des Europäischen Parlaments, A1-0365/81, ABl. C 260 vom 12.10.1981, S. 63.
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KAPITEL II
Der Ad-hoc-Ausschuss für die Rechte der Frau 1979–1981

1. Einsetzung, Auftrag und Mitglieder

Direkt nach Berufung des neu gewählten Parlaments im Juli 1979 fordern mehrere 
Abgeordnete aus verschiedenen politischen Fraktionen spontan und zur gleichen Zeit 
die Bildung eines Ausschusses für die Rechte der Frau. Dieses Gesuch richten mehrere 
Abgeordnete in einem Schreiben, in dem sie die Einsetzung eines Ad-hoc-Ausschusses 
fordern, speziell an Simone Veil39, die direkt gewählte Präsidentin des Europäischen 
Parlaments. Verschiedene Vorschläge für eine Entschließung werden von mehreren 
politischen Fraktionen entweder zur Einrichtung eines Ad-hoc-Ausschusses oder zur 
Vorbereitung einer allgemeinen Aussprache zur Situation der Frau unterbreitet. Diese 
Initiative zeugt von einer ersten Wirkung der dynamischen Präsenz von mehr als 16 % Frauen 
unter den Parlamentariern, wobei dies einen noch viel zu geringen Anstieg darstellt, der jedoch 
über dem der einzelstaatlichen Parlamente liegt40.

Das Präsidium, das Leitungsorgan des Europäischen Parlaments, erörtert die 
Einsetzung des Ad-hoc-Ausschusses in seinen Sitzungen41 und spricht sich nach 
einer umfassenden Aussprache mehrheitlich dafür aus. Auf der Grundlage des 
Entschließungsantrags, der von Ernest Glinne und anderen vorgebracht wird, 
beschließt das Parlament schließlich am 26. Oktober 197942 die Einberufung eines Ad-
hoc-Ausschusses für die Rechte der Frau. Der im Namen der Fraktion der Europäischen 
Volkspartei eingereichte Änderungsantrag wird angenommen und in geänderter Form 
in die Entschließung eingebracht.

Gestützt auf diese Entschließung43 beauftragt das Parlament den neuen Ad-hoc-
Ausschuss damit, in Zusammenarbeit mit der Kommission eine parlamentarische 
Aussprache vorzubereiten, um die zu treffenden Maßnahmen zu definieren. Des 
Weiteren fordert das Parlament die zuständigen Ausschüsse auf, Vorschläge zur 
Umsetzung der Gleichberechtigung für sämtliche Bereiche auszuarbeiten.

39	 Schreiben vom 25. September 1979 an die Präsidentin des Europäischen Parlaments, archiviert in CARDOC PE1 P1 272/
COMP FEMM.1979-010 0010.

40	 Vorwort von Yvette Roudy im ausführlichen Sitzungsbericht zur öffentlichen Anhörung über die Frau in kleinen und 
mittleren Unternehmen und in der Landwirtschaft und die Frau und die Sozialversicherung, Mailand, 20. und 21. Oktober 
1980. Siehe PE1 AP RP/FEMM.1979 A1-0829/80 1870. Im Juli 1979 sind 68 Sitze im Europäischen Parlament (16,6 %) gegenüber 
6  % vor den Direktwahlen von weiblichen Abgeordneten besetzt. Die Situation der einzelstaatlichen Parlamente einiger 
Mitgliedstaaten im Herbst 1979: Dänemark 23  %, Niederlande 14  %, Vereinigtes Königreich 3  %, Frankreich und Irland 
jeweils 4 %. Im Oktober 1979 beläuft sich der Anteil weiblicher Mitglieder im Präsidium des Europäischen Parlaments auf 
11 %, im Februar 1982 auf 16,7 %. Quelle: Verwaltung der Abgeordneten des Europäischen Parlaments, Dezember 2012; 
„Women in the European Parliament“, in Parliamentary affairs, Bd. 34, 1981, Nr. 2, S. 210-220.

41	 11. September 1979 und 9. Oktober 1979.
42	 B1-0415/79. Während der Aussprachen vom 24. bis zum 26. Oktober 1979 spricht sich die Mehrheit der Referenten für die 

Eröffnung einer allgemeinen Aussprache zur Situation der Frau aus, einige konservative Fraktionen ziehen jedoch die 
Vorbereitung einer solchen Aussprache durch die zuständigen parlamentarischen Ausschüsse vor, um zu vermeiden, dass 
die Bildung eines speziell mit den Problemen der Frau befassten Ad-hoc-Ausschusses als Vorwand für andere Ausschüsse 
dient, sich nun nicht mehr mit dieser Frage zu beschäftigen.

43	 ABl. C 289 vom 19. November 1979, S. 56-57.
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Die dem Ad-hoc-Ausschuss für die Vorbereitung der Aussprache gewährte Frist 
ist von kurzer Dauer: „bis zur Sommerpause 1980“44. Eine rasche Arbeitsaufnahme ist 
also geboten. Die Aufstellung der Kandidatenliste für den Ausschuss erfolgt jedoch 
nur zögerlich in den Fraktionen. Erst bei der Sitzung des Erweiterten Präsidiums 
vom 10. Dezember 197945 wird die Verteilung der 35 verfügbaren Sitze vorgelegt. Die 
Kandidaten werden in der Plenarsitzung am 13. Dezember 1979 vom Europäischen 
Parlament gewählt46.

Während der konstituierenden Sitzung am 13. Dezember 1979 wird Yvette Roudy 
einstimmig im Rahmen einer namentlichen Abstimmung zur Vorsitzenden des Ad-hoc-
Ausschusses gewählt. Stellvertretende Vorsitzende werden Dame Shelagh Roberts, Vera 
Squarcialupi und Mechthild von Alemann. Drei britische Mitglieder bekunden jedoch 
ihr Bedauern darüber, dass sich keine Männer im Vorsitz des Ausschusses befinden47. 
Die männlichen Mitglieder sind tatsächlich in der Minderheit: Der Ausschuss besteht 
aus 24 Frauen und nur 11 Männern48.

44	 Idem.
45	 Protokoll des erweiterten Präsidiums vom 10. Dezember 1979.
46	 Protokoll der Plenarsitzung vom 13. Dezember 1979, Punkt 5.
47	 Protokoll der konstituierenden Sitzung des Ad-hoc-Ausschusses für die Rechte der Frau vom 13. Dezember 1979.
48	 In den ständigen Ausschüssen liegt der Anteil der Frauen im Oktober 1979 proportional am höchsten in den Ausschüssen 

für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (40,7 %), Jugend, Kultur, Bildung, Information und 
Sport (32 %) und im Ausschuss für soziale Angelegenheiten und Beschäftigung (29,6 %). Die Frauen sind weitaus weniger 
stark im Ausschuss für Verkehr (0 %) und im Wirtschafts- und Währungsausschuss (2,7 %) vertreten. Quelle: Verwaltung der 
Abgeordneten des Europäischen Parlaments, Dezember 2012.

Yvette Roudy, französisches Mitglied des Europäischen Parlaments, Vorsitzende des Ad-hoc-Ausschusses  
für die Rechte der Frau (1979-1981), hier am Anfang ihres Mandats im Juli 1979.

© Europäische Union, 1979
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Die politische Zusammensetzung des Ad-hoc-Ausschusses49 stellt sich wie folgt 
dar: acht Mitglieder der Fraktion der Sozialisten, acht Mitglieder der Europäischen 
Volkspartei, sechs Mitglieder der Demokraten für Europa, fünf Mitglieder der Fraktion 
der Kommunisten und Nahestehenden, vier Mitglieder der Fraktion der Liberalen und 
Demokraten, drei Mitglieder der Progressiven Allianz der Demokraten für Europa, 
jeweils ein Mitglied der Fraktion Technische Koordinierung und Verteidigung der 
unabhängigen Fraktionen und Parlamentarier sowie ein fraktionsloses Mitglied.

Die Mitgliederliste des Ad-hoc-Ausschusses für die Gesamtdauer seiner Aktivität 
ist in Anhang 1 enthalten. Die stellvertretenden Mitglieder werden nicht genannt.

2. Planung der Arbeiten

Bei der konstituierenden Sitzung des Ad-hoc-Ausschusses weist Yvette Roudy, die 
neu gewählte Vorsitzende, mit Nachdruck auf das Erfordernis hin, die Arbeit aufgrund 
der erheblichen Verzögerung zügig aufzunehmen.

Zwischen Dezember 1979 und Januar 1981 kommt der Ad-hoc-Ausschuss daher 
13 Mal zusammen. In seiner Sitzung vom 20. Februar 1980 beschließt der Ausschuss 
mangels anderweitiger Beschlüsse, öffentliche Sitzungen abzuhalten.

Bereits am 20. Dezember 1979 teilt Yvette Roudy der Präsidentin des Europäischen 
Parlaments Simone Veil in einem Schreiben mit, dass eventuell eine Genehmigung zur 
Fortführung der Arbeiten über die parlamentarische Sommerpause von 1980 hinaus 
beantragt wird50. Jedoch erst in der Sitzung vom 21. April 198051 findet eine lange 
Aussprache über die Notwendigkeit statt, die Arbeiten über die Sitzungsperiode von 
Juli hinaus auszuweiten. Der Ausschuss stellt zwei Vorschläge zur Abstimmung, die 
angenommen werden. Der erste Vorschlag bezieht sich auf den Verlängerungsantrag, 
während der zweite die Beendigung der Arbeiten vor Jahresende zum Gegenstand hat. 
Der Ausschuss beschließt daher, die Präsidentin des Europäischen Parlaments in einem 
Schreiben aufzufordern, die erforderlichen Maßnahmen zur Verlängerung des Mandats 
des Ad-hoc-Ausschusses zu treffen. Ein zweiter Antrag auf Mandatsverlängerung 
wird im Dezember 1980 erforderlich, da die Aussprache zur Situation der Frau in die 
Tagesordnung der Plenarsitzung im Februar 1981 aufgenommen wird. Dieses Mal 
wird der Verlängerung bis zu dem Datum stattgegeben, an dem die Aussprache in der 
Plenarsitzung effektiv stattfinden wird52.

Damit das Parlament auf der Grundlage eines Textes Stellung nehmen kann, der ein 
Gesamtbild vermittelt, beantragt der Ausschuss die Genehmigung zur Ausarbeitung 
eines Berichts, der sich mit den Maßnahmen befasst, die im Zusammenhang mit der 

49	 Stand 13. Dezember 1979.
50	 Schreiben an Simone Veil, Präsidentin des Europäischen Parlaments, vom 20. Dezember 1979, archiviert in CARDOC PE1 P1 

272/COMP FEMM.1979-010 0060.
51	 Sitzung des Ad-hoc-Ausschusses vom 21. April 1980.
52	 Schreiben an Simone Veil, Präsidentin des Europäischen Parlaments, vom 2. Dezember 1980, archiviert in CARDOC PE1 P1 

272/COMP FEMM.1979-040 0030.
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frauenspezifischen Problematik zu treffen sind. Das erweiterte Präsidium gibt dem 
Antrag in der Sitzung vom 17. Januar 1980 statt53.

Am 22. Januar 1980 wird Hanja Maij-Weggen zur Generalberichterstatterin bestellt. 
Im Jahr 1980 werden 16 Arbeitsdokumente zu verschiedenen Aspekten der Situation 
der Frau von mehreren weiblichen Ausschussmitgliedern ausgearbeitet54 und in 

53	 Korrespondenz zwischen Yvette Roudy und Simone Veil, Präsidentin des Europäischen Parlaments, archiviert in CARDOC 
PE1 P1 272/COMP FEMM.1979-020 0010; Protokoll der Sitzung des erweiterten Präsidiums vom 17. Januar 1980.

54	 Arbeitsdokumente: Nr. 1 von H. Maij-Weggen zu den bereits getroffenen Maßnahmen in der EWG zugunsten der Frau und 
ihre Wirkung, PE 62.949; Nr. 2 von H. Maij-Weggen zur Rechtsstellung der Frau in der Europäischen Gemeinschaft, PE 62.950; 
Nr. 3 von H. Maij-Weggen zur Beschäftigung der Frauen in den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft (Teil A) und 
zur Situation der immigrierten Frau in den Ländern der Gemeinschaft (Teil B), PE 63.546; Nr. 4 von M.-C. Vayssade zur Frau 

Johanna (Hanja) Maij-Weggen, niederländisches Mitglied des Europäischen Parlaments,  
Berichterstatterin des Ad-hoc-Ausschusses zur Situation der Frau in der Europäischen Gemeinschaft.

© Europäische Union, 1982
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den Sitzungen des Ausschusses erörtert. Ein Fragebogen, der sich in erster Linie mit 
Diskriminierungen befasst, denen Frauen in der Arbeitswelt begegnen, wird erstellt 
und vom Ausschuss angenommen. Dieses Dokument wird als Grundlage für eine 
Eurobarometer-Umfrage der Europäischen Kommission dienen55.

Mit dem Ziel, Informationen über die Situation der Frau auf direkterem Wege und 
möglichst umfassend zu sammeln, veranstaltet der Ad-hoc-Ausschuss am 20. und 
21. Oktober 1980 eine bedeutende öffentliche Anhörung in Mailand. Die Diskussion 
wird unter Beteiligung von Fachvertretern veranstaltet und befasst sich mit den 
Schwierigkeiten, mit denen Frauen in kleinen und mittleren Unternehmen (in der 
Landwirtschaft, im Handwerk, im Handel und in der Industrie) konfrontiert sind, 
und den aktuellen Sozialversicherungssystemen in den Mitgliedstaaten56. Zahlreiche 
Journalisten und andere Beobachter bekunden ihr Interesse, an der Anhörung 
teilzunehmen.

Die Europäische Kommission veröffentlicht am 5. September 1980 ihr 
Arbeitsdokument „Gemeinschaftsmaßnahmen zugunsten der Frau (Bilanz und 
Leitlinien)“57. Gegenstand des aktiven Dialogs mit der Kommission ist der Entwurf 
einer Entschließung, deren erste Fassung von der Hauptberichterstatterin Hanja Maij-
Weggen und die endgültige Fassung von einem Redaktionsausschuss vorbereitet wird58. 
Die Mitglieder des Ad-hoc-Ausschusses reichen 175 Änderungsanträge zu dem Entwurf 
einer Entschließung ein. Es gibt nicht einen Artikel, für den nicht ein oder mehrere 
Änderungsanträge gestellt werden59. Die Abstimmung über die Änderungsanträge 
zum Entwurf einer Entschließung findet in den Sitzungen am 24. November und am 1. 
Dezember statt 60. Zum Abschluss der Abstimmung nimmt der Ad-hoc-Ausschuss den 
Entschließungsantrag vollständig mit 14 Stimmen, 1 Gegenstimme und 6 Enthaltungen 
an. Simone Veil findet sich mitten in der Abstimmung am Sitzungsort ein, um die 
Abstimmung zu verfolgen, und betont ihr Interesse an der Arbeit des Ausschusses.

Die große Aussprache findet in der Plenarsitzung am 10. und 11. Februar 1981 in 
Luxemburg statt. Die Direktion Information des Europäischen Parlaments lädt dazu 
sechzig Journalistinnen und Leiterinnen von Frauenorganisationen ein. Insgesamt 

im französischen Arbeitsrecht, PE 64.114; Nr. 5 von Mette Groes zur Situation der Frau in Bezug auf die Beschäftigung in 
Dänemark, PE 64.115; Nr. 6 von H. Wieczorek-Zeul zu den Aktionen gegen Frauenarbeitslosigkeit, PE 64.513; Nr. 7 von H. 
Maij-Weggen zur Erziehung, Schulbildung und Berufsausbildung der Frau in den Ländern der Europäischen Gemeinschaft, 
PE 64.660; Nr. 8 von A.-M. Lizin zur Situation der Landwirtin, PE 64.668; Nr. 9 von A. Spaak und A.-M. Lizin zur Rechtsstellung 
der Frau im belgischen Recht, PE 64.669; Nr. 10 von H. Maij-Weggen zur Situation der Frau in den Entwicklungsländern, PE 
64.967; Nr. 11 von H. Maij-Weggen zur Situation der belgischen Frau im Recht und in der Sozialversicherung, PE 64.963; Nr. 
12 von V. Squarcialupi zur Teilzeitarbeit, PE 65.046; Nr. 13 von Y. Roudy zur Frauenarbeit in Frankreich, PE 65.945; Nr. 14 von 
S. Martin zu den nicht angestellten Ehefrauen von Handwerkern, Kaufleuten und Landwirten, PE 65.999; Nr. 15 nicht in den 
Archiven verfügbar; Nr. 16 von A.-M. Lizin zur Situation der Frau in der Landwirtschaft, PE 66.946.

55	 „Les femmes salariées en Europe – comment elles perçoivent les discriminations dans le travail“ (Beschäftigte Frauen in Europa – wie 
sie die Diskriminierung in der Arbeitswelt erleben), Veröffentlichung der Europäischen Kommission (in französischer und 
englischer Sprache).

56	 Ausführlicher Sitzungsbericht, archiviert in CARDOC PE1 AP RP/FEMM.1979 A1-0829/80 1870.
57	 SEK(80) 1227.
58	 Dem Redaktionsausschuss, der mit der Ausarbeitung eines neuen Entwurfes einer Entschließung über den Bericht von 

Hanja Maij-Weggen befasst ist, gehören an: Yvette Roudy, Vorsitzende, Dame Shelagh Roberts, stellvertretende Vorsitzende, 
Magdalene Hoff, Marlene Lenz, Maria Lisa Cinciari-Rodano, Antoinette Spaak, Simone M. M. Martin, Suzanne Dekker, Hanja 
Maij-Weggen und Daniel J. E. Vié. Der Ausschuss kommt am 16. und 17. Dezember 1980 zusammen.

59	 Vermerk von Yvette Roudy vom 15. Januar 1981 an Simone Veil, Präsidentin des Europäischen Parlaments, archiviert in 
CARDOC PE1 P1 272/COMP FEMM.1979-020 0065.

60	 Protokoll der Sitzung vom 19. und 20. Januar 1981.
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verfolgen rund 500 Frauen aufmerksam die Aussprache über einen Großbildschirm, 
der aufgrund des Platzmangels auf der Tribüne des neuen Plenarsaals, die für die 
Öffentlichkeit vorgesehen ist, im Plenarsaal im Schuman-Gebäude installiert ist61.

Am 11. Februar 1981 nimmt das Europäische Parlament die Entschließung an, die 
vor allem als Grundlage zur Ausarbeitung eines neuen Aktionsprogramms dient. Für 
die Abstimmung über den gesamten Entschließungsantrag beantragt die Fraktion 
der Sozialisten eine namentliche Abstimmung. 174 Abgeordnete stimmen für die 
Entschließung, 101 stimmen dagegen, und 24 enthalten sich62.

Die Mitglieder des Ad-hoc-Ausschusses sind sich bis zur letzten Aussprache uneinig 
darüber, wie die Arbeiten des Ausschusses weiterzuführen sind63. Bei der Aussprache 
am 11. Februar 1981 erfolgen im Wechsel Ausführungen für und gegen einen 
ständigen Ausschuss. Zuletzt beschließt das Europäische Parlament in Punkt 58 der 
Entschließung, den Ad-hoc-Ausschuss von seiner Aufgabe zu entbinden, ihn jedoch 
zwei Jahre später erneut einzuberufen, um noch einmal eine Aussprache im Parlament 
„anhand einer Aufzeichnung über den Grad der Verwirklichung der (…) Vorschläge“ 64, die 
vom Europäischen Parlament in der Entschließung gemacht werden, vorzubereiten.

Jedoch noch vor Ablauf der zweijährigen Frist wird im Europäischen Parlament ein 
neuer Ausschuss eingerichtet, der mit der Situation der Frau befasst wird.

3. Behandelte Themen

Die Stellung der Frau in der Europäischen Gemeinschaft (A1-0829/80)

Der Bericht A1-0829/80 über die Stellung der Frau in der Europäischen Gemeinschaft, 
der vom Ad-hoc-Ausschuss vorbereitet wird, beschäftigt sich mit allen Fragen, mit deren 
Untersuchung er betraut ist65. Der Bericht ist sehr umfangreich. Allein seine Begründung 
umfasst 160 Seiten. Gegenstand der Untersuchung sind die verschiedenen Aspekte der 

61	 Siehe Vermerk von Enrico Vinci vom 29. Januar 1981 an Hans-Joachim Opitz, Generalsekretär, archiviert in CARDOC 
PE1 P1 272/COMP FEMM.1979-020 0080. Eine Sonderausgabe des Informationsblatts „Frauen in Europa“ beschäftigt sich 
ausschließlich mit der Aussprache des Europäischen Parlaments vom 10. und 11. Februar 1981. Insbesondere durch die 
Veröffentlichung des Gesamttextes der Ausführungen dient „Frauen in Europa“ nicht nur Informationszwecken, sondern stellt 
seinen Leserinnen ein Instrument zur Teilnahme am demokratischen Leben der Gemeinschaft zur Verfügung. Siehe Frauen in Europa 
Nr. 19/81, Sonderausgabe Europäisches Parlament, Brüssel, Kommission der Europäischen Gemeinschaften.

62	 Siehe ABl. C 50 vom 9.3.1981, S. 34 und S. 64.
63	 Protokoll der Sitzung des Ad-hoc-Ausschusses vom 15. Januar 1981. Simone M. M. Martin (Fraktion der Liberalen) schlägt 

vor, die Arbeiten durch die Bildung eines ständigen Ausschusses fortzusetzen, Hanja Maij-Weggen (PPE-Fraktion) bringt 
den Vorschlag einer Arbeitsgruppe ein und Gloria Hooper (Fraktion der Demokraten für Europa) spricht sich für einen 
Unterausschuss aus, der von einem der Parlamentsausschüsse bestellt wird, wobei es sich hierbei entweder um den 
Sozialausschuss oder den politischen Ausschuss handeln soll. Vera Squarcialupi (Fraktion der Kommunisten) schlägt vor, 
die Entscheidung dem Präsidium des Europäischen Parlaments zu übertragen. Schließlich bringt Magdalene Hoff (Fraktion 
der Sozialisten) den Vorschlag ein, eine Abstimmung durchzuführen, die im Rahmen der Sitzungen am 19. und 20. Januar zu 
den vorliegenden Anträgen erfolgen soll. Siehe auch Vallance, E., Davies, E., Women of Europe: Women MEPs and equality policy, 
Cambridge University Press, Cambridge, 1986, S. 79-80.

64	 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 11. Februar 1981 zur Stellung der Frau in der Europäischen Gemeinschaft, 
ABl. C 50 vom 9.3.1981, S. 50.

65	 Der vorgelegte Bericht hat den Vorzug, auf umfassende und globale Weise diese Problematik herauszustellen, sie in den aktuellen 
wirtschaftlichen und sozialen Kontext zu stellen und gleichzeitig in diesem Kontext verschiedene konkrete Lösungswege aufzuzeigen. 
Er zeigt die Rolle und die Verantwortlichkeiten auf, die den öffentlichen Behörden auf Gemeinschaftsebene und einzelstaatlicher Ebene 
zukommen, aber auch die der Sozialpartner und beteiligten Personen, d. h. in erster Linie die der Frauen selbst, und im Allgemeinen die 
aller sozialen Komponenten. Ungeachtet der Lücken, die weiter in den vorhandenen Vorrichtungen auf Gemeinschaftsebene bestehen, 
beleuchtet er gleichzeitig die Bemühungen, die noch erforderlich sind, um eine effizientere Umsetzung des Prinzips der Gleichberechtigung 
sicherzustellen. Ausführung des Rates bei der Aussprache vom 10. Februar 1981.
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Stellung der Frau in der Europäischen Gemeinschaft und eine Übersicht über die bereits 
von der Gemeinschaft diesbezüglich getroffenen Verbesserungsmaßnahmen. Der 
Bericht beschäftigt sich zum größten Teil mit den Vorschlägen des Ad-hoc-Ausschusses 
in Bezug auf die Ausweitung der europäischen Politik zur Förderung der Frau in 
verschiedenen Bereichen: sozioökonomische Situation, Schul- und Berufsbildung, 
Gesundheitsversorgung, Rechtsstellung, Gruppen gefährdeter Frauen, Bewerber- und 
Entwicklungsländer. Ferner werden in dem Bericht die verschiedenen notwendigen 
Instrumente zur Umsetzung dieser Vorschläge analysiert.

In einem Teil der vom Parlament angenommenen Entschließung werden Vorschläge 
zur Verbesserung der bestehenden Maßnahmen der Gemeinschaft aufgezeigt. Dabei 
handelt es sich insbesondere um eine verbesserte Anwendung der drei vom Rat 
angenommenen Richtlinien durch die Schaffung neuer Rechtsinstrumente, aber auch 
durch finanzielle Mittel und Informationskampagnen zur Förderung der Maßnahmen 
der Gemeinschaft zugunsten der Frauen.

In einem zweiten Teil wird eine Reihe von ergänzenden Maßnahmen zur Bekämpfung 
der Frauenarbeitslosigkeit, Verkürzung der Arbeitszeit, Verbesserung der Sozialdienste 
für Familien, Eindämmung negativer Auswirkungen neuer Technologien auf Frauen 
und schließlich zur gerechten Vertretung der Frauen in den verschiedenen Berufskategorien 
und auf den verschiedenen Funktionsebenen dargelegt.

Ein Teil ist ausschließlich der Schul- und Berufsausbildung gewidmet. Das 
Parlament vertritt die Ansicht, dass ein angemessenes politisches Konzept auf allen 
Ebenen und in allen Bildungssektoren erforderlich ist und dass Prioritäten in Bezug 
auf die Schülerinnen und Schüler einerseits und auf das Lehrpersonal andererseits 
festzulegen sind. Berücksichtigung finden zudem die wissenschaftliche Forschung 
und die „Weiterbildung“.

Im Abschnitt zum Gesundheitswesen fordert das Parlament die Kommission 
auf, gleichen Schutz für Männer und Frauen am Arbeitsplatz sicherzustellen. Die 
Möglichkeit, eine verantwortungsvolle Mutterschaft als eines der Hauptmerkmale der 
neuen Rolle der Frau wahrnehmen zu können, ist ein zentraler Aspekt dieses Abschnittes. 
Das Parlament drückt sein Bedauern über die Lage in bestimmten Staaten der 
Gemeinschaft aus, in denen aufgrund fehlender Rechtsvorschriften zum freiwilligen 
Schwangerschaftsabbruch illegale Abtreibungen weiterhin die Regel sind, wobei Hilfe 
häufig in anderen Ländern in Anspruch genommen wird. Das Parlament fordert den 
Rat auf, Beschlüsse auf diesem Gebiet auf nationaler Ebene zu treffen. Obwohl das 
Parlament darauf hinweist, dass Abtreibung nur als letztes Mittel betrachtet werden 
kann, löst dieser spezifische Punkt der Entschließung eine hitzige Debatte aus und 
führt dazu, dass zahlreiche Abgeordnete nicht für den Text stimmen.

In einem Teil beschäftigt sich der Bericht ferner mit Maßnahmen zugunsten 
besonderer Gruppen und Regionen, wie unter anderem immigrierten Frauen, in 
Familienunternehmen beschäftigten Frauen und Frauen, die in bevölkerungsarmen 
ländlichen Regionen leben. Das Europäische Parlament hält es des Weiteren für 
erforderlich, dass die europäische Politik sich im Rahmen der Entwicklungshilfe 



und der wirtschaftlichen Außenbeziehungen verstärkt mit der Lage der Frau in 
Entwicklungsländern befasst.
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KAPITEL III
Der Untersuchungsausschuss zur Situation der Frau in Europa 1981-1984 

1. Einsetzung, Auftrag und Mitglieder

In der Sitzung vom 8. Juli 1981 teilt die Präsidentin des Europäischen Parlaments 
mit, dass sie von Anne-Marie A. Lizin und 109 weiteren Unterzeichnern einen 
Antrag auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zur Situation der Frau in 
Europa gemäß Artikel 95 der Geschäftsordnung erhalten hat66. Da der Vorschlag den 
Bestimmungen der Geschäftsordnung entspricht, wird er dem Präsidium übermittelt, 
das über die Anzahl und Zusammensetzung des Untersuchungsausschusses verfügt. 
Es handelt sich hierbei um den ersten Untersuchungsausschuss in der Geschichte des 
Europäischen Parlaments.

In dieser Sitzung67 weist die Präsidentin ferner darauf hin, dass für den Ausschuss 
das folgende Mandat vorgeschlagen wird:

•	 Überwachung der möglichst raschen Anwendung der vom Parlament in 
seiner Entschließung vom Februar 1981 angenommenen Leitlinien durch die 
europäischen Instanzen;

•	 Überwachung der Entwicklung der Lage der Frau in den Ländern der Europäischen 
Gemeinschaft, insbesondere der Durchführung der Gemeinschaftsrichtlinien.

Die Entscheidung in Bezug auf die Anzahl der zur Zusammensetzung des 
Untersuchungsausschusses ernannten Mitglieder wird auf die Sitzungsperiode im 
September verschoben. In der Sitzung des Präsidiums vom 22. September 198168 
wird gemeinsam mit den Fraktionsvorsitzenden und unter Berücksichtigung 
der erforderlichen ausgewogenen Vertretung aller Fraktionen beschlossen, dem 
Europäischen Parlament den Vorschlag zu unterbreiten, die Anzahl der Mitglieder des 
Untersuchungsausschusses auf 1869 anstatt der zu Beginn vorgesehenen 16 Mitglieder 
festzulegen. Im Rahmen der Sitzung vom 12. Oktober 1981 teilt die Präsidentin des 
Europäischen Parlaments mit, dass der Vorsitz 17 Bewerbungen erhalten habe und 
dass die Einreichungsfrist für neue Bewerbungen am folgenden Tag um Mitternacht 

66	 Protokoll der Plenarsitzung vom 8. Juli 1981, ABl. C 234 vom 14.9.1981, S. 38. In Artikel 95, Ziffer 1 der Geschäftsordnung 
des Europäischen Parlaments (Dezember 1981) ist festgelegt, dass „zur Untersuchung von Einzelfragen das Parlament auf 
Verlangen eines Viertels seiner Mitglieder ohne vorherige Überweisung des Antrags an einen anderen Ausschuß einen 
Untersuchungsausschuß [einsetzt]. Der Antrag muß das Beweisthema bezeichnen, das eine in den Tätigkeitsbereich der Gemeinschaften 
fallende Frage betreffen muß.“

67	 Protokoll der Plenarsitzung vom 8. Juli 1981, S. 15, ABl. C 234 vom 14.9.1981, S. 42.
68	 Siehe Protokoll der Präsidiumssitzung, Ziffer 3.
69	 Vier Mitglieder der Fraktion der Sozialisten, vier Mitglieder der PPE-Fraktion, zwei Mitglieder der Fraktion der Demokraten 

für Europa, zwei Mitglieder der Fraktion der Kommunisten und Nahestehenden, zwei Mitglieder der Fraktion der Liberalen 
und Demokraten, ein Mitglied der Progressiven Allianz der Demokraten für Europa, ein Mitglied der Fraktion der technischen 
Koordinierung, zwei fraktionslose Mitglieder. 
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ende. Da keine weitere Bewerbung in der festgelegten Frist eingereicht wird, werden 
die 17 Bewerbungen im Rahmen der Sitzung vom 14. Oktober 1981 gebilligt70.

Die Mitgliederliste des Ad-hoc-Ausschusses für die gesamte Dauer seiner Aktivität 
ist in Anhang 1 enthalten. Die stellvertretenden Mitglieder werden nicht genannt.

2. Planung der Arbeiten

Der Untersuchungsausschuss hält 30 Sitzungen zwischen dem 15. Oktober 1981 und 
dem 26. April 1984.

Die konstituierende Sitzung des Ausschusses findet am 15. Oktober 1981 in 
Straßburg statt. Marie-Claude Vayssade wird einstimmig zur Vorsitzenden gewählt. 
Marlene Lenz, Dame Shelagh Roberts, Maria Lisa Cincari Rodano und Mechthild von 
Alemann werden zu stellvertretenden Vorsitzenden gewählt71. Im Januar 1982 schlagen 
die Fraktionen Änderungen der Vorsitze aller ständigen Ausschüsse vor. In diesem 
Rahmen hält der Untersuchungsausschuss ebenfalls eine neue konstituierende Sitzung 

70	 Mechthild von Alemann, Maria Lisa Cinciari Rodano, Sile De Valera, Doeke Eisma und Nicolas Estgen, Paola Gaiotti de Biase, 
Ien van den Heuvel, Gloria Hooper, Marlene Lenz, Sylvie Le Roux, Anne-Marie A. Lizin, Hanja Maij-Weggen, Simone M. M. 
Martin, Dame Shelagh Roberts, Antoinette Spaak, Marie-Claude Vayssade und Heidemarie Wieczorek-Zeul.

71	 Protokoll der Sitzung des Untersuchungsausschusses vom 15. Oktober 1981.

Marie-Claude Vayssade, französisches Mitglied des Europäischen Parlaments, erste Vorsitzende  
des Untersuchungsausschusses zur Situation der Frau in Europa (1981-1982) und Berichterstatterin über  

das neue Aktionsprogramm der Gemeinschaft zur Förderung der Chancengleichheit der Frauen.
© Europäische Union, 1983
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ab und bestimmt einen neuen Vorsitz72. Marie-Claude Vayssade gibt ihren Vorsitz an 
Maria Lisa Cincari Rodano ab und wird ihrerseits zur stellvertretenden Vorsitzenden 
gewählt. Mechthild von Alemann wird als fünftes Mitglied in den Ausschussvorsitz 
gewählt73.

Die Vorsitzende weist die Mitglieder darauf hin, dass die Aufgabe des 
Untersuchungsausschusses darin besteht, die Durchführung der Entschließung vom 
11. Februar 1981 zu überwachen und die Entwicklung der Lage der Frau in den Ländern 
der Europäischen Gemeinschaft zu verfolgen. Sie schlägt vor, dass der Ausschuss seine 
Aufgabe erfüllt, indem er sich bei der Kommission und dem Rat, den Mitgliedstaaten 
und anderen Instanzen informiert und Anhörungen und eventuell Besichtigungen 
durchführt. Der Ausschuss nimmt auf dieser Grundlage die Arbeit zügig auf.

72	 Siehe Vermerk archiviert in CARDOC PE1 P2 272/COMP ENQ1.1981-020 0020.
73	 Protokoll der Sitzung des Untersuchungsausschusses vom 28. und 29. Januar 1982. Vermerk vom 25. Juni 1982 an Hans-

Joachim Opitz, Generalsekretär, archiviert in CARDOC PE1 P2 272/COMP ENQ.1981-020 0020.

Maria Lisa Cinciari Rodano, italienisches Mitglied des Europäischen Parlaments, zweite Vorsitzende des 
Untersuchungsausschusses zur Situation der Frau in Europa (1982-1984) und Berichterstatterin über die Lage der Frau in Europa.

© Europäische Union
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Bereits bei seiner Sitzung am 23.  November 1981 beschließt der 
Untersuchungsausschuss die Ausarbeitung von 17 Untersuchungsberichten zu den 
Themen, die die verschiedenen Aspekte der Situation der Frau in Europa abdecken. 
Diese werden vom Ausschuss entsprechend dem Stand des Arbeitsfortschritts der 
Berichterstatterinnen und Berichterstatter untersucht. Im April 1981 wird ein 18. 
Thema der vorhergehend festgelegten Themenreihe hinzugefügt. Nach Abschluss der 
Vorbereitung der Untersuchungsberichte bekundet der Ausschuss die Absicht, einen 
Entschließungsantrag auszuarbeiten, der im Wesentlichen die wichtigsten Elemente 
der in den Untersuchungsberichten formulierten Schlussfolgerungen aufgreift74. Die 
Themen werden den Mitgliedern des Ausschusses wie folgt zugeteilt: 1) Anwendung der 
ersten zwei Richtlinien („Entgeltgleichheitsrichtlinie“ und „Gleichberechtigungsrichtlinie“) und 
Ergänzungsvorschläge an Paola Gaiotti de Biase, 2) Stand der Umsetzung der dritten Richtlinie 
(„Sozialversicherung“) an Ien van den Heuvel, 3) Die Situation der Frau in Griechenland an 
Konstantina Pantazi, 4) Die Verkürzung und Neugestaltung der Arbeitszeit an Heidemarie 
Wieczorek-Zeul, 5) Die Berufsausbildung der Frau in Europa an Mechthild von Alemann, 
6) Die Einführung neuer Technologien und die Auswirkungen auf die Beschäftigung der Frau 
an Antoinette Spaak, 7) Die Situation der Frau im Rahmen der Revision des Europäischen 
Sozialfonds an Hanja Maij-Weggen, 8) Die Frau und die Gesundheit an Doeke Eisma, 9) 
Migrantinnen und Ehefrauen von Emigranten an Vera Squarcialupi, 10) Die Problematik 
von Frauen in selbstständigen Arbeitsverhältnissen, insbesondere in der Landwirtschaft, im 
Handel und Handwerk an Simone M. M. Martin, 11) Die Situation der Frau in den Organen 
der Europäischen Gemeinschaft an Marlene Lenz, 12) Die Frau in der Dritten Welt und 
die europäische Hilfe an Anne-Marie A. Lizin, 13) Die Informationspolitik und die Frau 
an Gloria Hooper, 14) Mutterschaft, Elternurlaub und Kinderbetreuungseinrichtungen an 
Sylvie Le Roux, 15) Die Steuersysteme: besondere Probleme für die Frau an Dame Shelagh 
Roberts, 16) Die Problematik der Frau in benachteiligten Gebieten an Sile De Valera, 17) 
Die Bildung und Erziehung junger Mädchen in der Europäischen Gemeinschaft an Nicolas 
Estgen, 18) Der Platz der Frau in den Zentren der Beschlussfassung an Maria Antonietta 
Macciocchi. Die Arbeitsdokumente oder Untersuchungsberichte sind zwischen Mai 
und November 1983 Gegenstand von Abstimmungen im Untersuchungsausschuss.

Am 21. September 1983 schlägt die Vorsitzende vor, dass ein Redaktionsausschuss 
mit der Ausarbeitung des endgültigen Entschließungsantrags zur Lage der Frau in 
Europa beauftragt werden solle.

Die Vorsitzende des Untersuchungsausschusses präsentiert am 29. und 30. 
November 1983 den Vorentwurf des endgültigen Entschließungsantrags und legt die 
Einreichungsfrist für Änderungsanträge auf den 7. Dezember fest mit dem Ziel der 
Annahme der endgültigen Entschließung im Rahmen der Sitzung vom 19. und 20. 
Dezember 1983. Die Mitglieder beschließen ohne Gegenstimmen, den Vorentwurf als 
Grundlagendokument anzunehmen, für das Änderungsanträge eingereicht werden. In 
der Sitzung vom 19. und 20. Dezember stimmt der Ausschuss über die Änderungsanträge 
ab und nimmt einstimmig den vollständigen endgültigen Entschließungsantrag an.

74	 Mitteilung an die Mitglieder 11/81 des Untersuchungsausschusses zur Arbeitsmethode des Ausschusses, archiviert in 
CARDOC PE1 P2 272/COMP ENQ1.1981-010 0010.
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Der Untersuchungsausschuss beteiligt sich neben der aktiven Durchführung seines 
Mandats zur Situation der Frau in Europa an gesetzgeberischen Aufgaben, die ihm zum 
Teil vom Europäischen Parlament zugewiesen werden. Im Dezember 1981 beschließt die 
Präsidentin des Parlaments im Rahmen der Konsultation des Europäischen Parlaments 
durch den Rat zum Vorschlag der Kommission über ein neues gemeinschaftliches 
Aktionsprogramm zur Förderung der Chancengleichheit für Frauen, den Vorschlag 
an den Untersuchungsausschuss als federführenden Ausschuss zu überweisen. Der 
Untersuchungsausschuss bestellt Marie-Claude Vayssade zur Berichterstatterin und 
beschließt, die Stellungnahme des Ausschusses für soziale Angelegenheiten und 
Beschäftigung und des Landwirtschaftsausschusses anzufordern75.

An anderer Stelle beschließt der Untersuchungsausschuss selbst, einen 
Untersuchungsbericht oder eine Stellungnahme zu den Fragen, die sich auf die 
Entwicklung der Lage der Frau beziehen, einzubringen. Am 11. November 1981 
findet eine Konsultation des Parlaments durch den Rat zum Vorschlag für eine 
Verordnung zum Europäischen Fonds für regionale Entwicklung statt, in deren 
Rahmen der Ausschuss für Regionalpolitik und Raumordnung federführend befasst 
wird. Der Untersuchungsausschuss legt zu diesem Anlass einen Zwischenbericht vor, 
der eine Reihe von Änderungsanträgen zur Verordnung enthält. Dieser wird in die 
Tagesordnung der Sitzung vom 21. April 1982 aufgenommen, wie auch der Bericht von 
Pancrazio De Pasquale vom Ausschuss für Regionalpolitik und Raumordnung76. Mit 
dem Zwischenbericht soll der Bericht von De Pasquale, insoweit er den Vorschlag der 
Kommission zur Frau betrifft, ergänzt werden. Nach einer Verfahrensdiskussion in der 
Plenarsitzung wird der Zwischenbericht als eine Stellungnahme von De Pasquale zum 
Bericht betrachtet.

Im April 1982 beantragt der Untersuchungsausschuss gemäß Artikel 102 der 
Geschäftsordnung die Genehmigung, einen Zwischenbericht zur freiwilligen 
Teilzeitarbeit vorzulegen. Dieses Thema ist Gegenstand eines Richtlinienvorschlags, mit 
dem der Ausschuss für soziale Angelegenheiten und Beschäftigung als federführender 
Ausschuss befasst wird. Das Präsidium gibt dem Ersuchen zur Erstellung eines Berichts 
nicht statt, beschließt jedoch, den Untersuchungsausschuss mit einer Stellungnahme zu 
befassen77. Im Folgenden beantragt der Untersuchungsausschuss nach Maßgabe von  
Artikel 94 der Geschäftsordnung mehrmals die Genehmigung, eine Stellungnahme 
zu einem Vorschlag der Kommission auszuarbeiten, sobald dieser sich auf ein Thema 
bezieht, das Auswirkungen auf das Leben der Frau hat. Unter anderem handelt es 
sich dabei um Vorschläge zu den folgenden Sachverhalten: Teilzeitbeschäftigung, 
Beschäftigung, freiwillige Teilzeitarbeit78, Verkürzung und Neugestaltung 
der Arbeitszeit, Förderung der Beschäftigung Jugendlicher, Arbeitslosigkeit79, 

75	 Die Stellungnahme des Haushaltsausschusses wird mündlich in der Plenarsitzung vorgetragen. Der Landwirtschaftsausschuss 
teilt dem Untersuchungsausschuss mit, dass er nicht in der Lage war, eine Stellungnahme in der geforderten Frist abzugeben, 
und der Ausschuss für soziale Angelegenheiten und Beschäftigung äußert sich in keiner Weise zum Ersuchen einer 
Stellungnahme. Archiviert in CARDOC PE1 AP RP/ENQ1.1981 A1-0101/82 0010.

76	 Bericht A1-0061/82.
77	 Korrespondenz, siehe CARDOC PE1 P2 272/COMP ENQ1.1981-060 0060.
78	 PE 77.860 von Heidemarie Wieczorek-Zeul. Für den Bericht des Ausschusses für soziale Angelegenheiten und Beschäftigung, 

siehe A1-0540/82, ABl. C 267 vom 11.10.1982, S. 77.
79	 ABl. C 172 vom 2.7.1984, S. 55, siehe den Bericht A1-0170/84 und die Stellungnahme des Untersuchungsausschusses.
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Elternurlaub80, Gleichbehandlung von Männern und Frauen, die eine selbständige 
Erwerbstätigkeit ausüben, einschließlich einer landwirtschaftlichen Aktivität, sowie 
Mutterschutz81.

Angesichts der Tatsache, dass ein eindeutiger Widerspruch zwischen dem für 
den Untersuchungsausschuss im Verlauf der Sitzung vom 6. Juli 1981 festgelegten 
Mandat und seiner Teilnahme an gesetzgeberischen Aufgaben besteht, beginnt 1982 
ein aktiver Schriftwechsel82 zur Ordnungsmäßigkeit des Untersuchungsausschusses. 
Genau ein Jahr nach seiner Einberufung wird im Oktober 1982 schließlich eine 
Verfahrensdiskussion zum Status des Untersuchungsausschusses in der Plenarsitzung 
abgehalten83. Der Präsident teilt der Versammlung mit, wie nach Beschluss des 
Ausschusses für Geschäftsordnung und Petitionen die Anwendung von Artikel 95 der 
Geschäftsordnung in Bezug auf den allerersten Untersuchungsausschuss auszulegen ist: 
„Der Unterausschuss zur Situation der Frau in Europa wird bis zur Erfüllung seines Auftrags 
als ein besonderer und nichtständiger Ausschuss im Sinne von Artikel 91 der Geschäftsordnung 
betrachtet.“ Nach Einspruch von Eric Forth im Namen seiner Fraktion und einer 
Erläuterung von Sir Christopher J. Prout vom Ausschuss für Geschäftsordnung und 
Petitionen stimmt das Europäische Parlament dieser Auslegung zu84.

Während seines Bestehens führt der Untersuchungsausschuss drei öffentliche 
Anhörungen85 jeweils in Athen, Rom und Luxemburg durch. Eine Anhörung findet 
statt unter Beteiligung des Ausschussvorsitzes und seiner Berichterstatterinnen und 
Berichterstatter in Athen vom 22. bis 24. September 198286 zur Situation der Frau in 
Europa und in Griechenland. Eine weitere Anhörung wird am 5. November 1982 in 
der Camera dei Deputati in Rom im Vorfeld der Sitzung des gemischten Ausschusses  
EWG/AKP zur Lage der Frau in den Entwicklungsländern organisiert87. Eine dritte 
Anhörung in Luxemburg am 25. und 26. April 1993 hat die Berufsbildung und 
Erziehung zum Gegenstand88.

80	 ABl. C 117 vom 30.4.1984, S. 180, siehe den Bericht A1-1528/83 und die Stellungnahme des Untersuchungsausschusses.
81	 ABl. C 172 vom 2.7.1984, S. 80, siehe den Bericht A1-0214/84 und die Stellungnahme des Untersuchungsausschusses.
82	 Archiviert in CARDOC PE1 P2 272/COMP ENQ1.1981-020.
83	 Protokoll der Sitzung vom 11. Oktober 1982, ABl. C 292 vom 8.11.1982, S. 1.
84	 Aussprache des Europäischen Parlaments, 1-289 vom 12. Oktober 1982, S. 91-93. Eric Forth beanstandet die Tatsache, dass 

der Untersuchungsausschuss in einen Ausschuss nach Artikel 91 umgewandelt wird, ohne dass die Zustimmung der 
Mehrheit der Mitglieder beansprucht wird, und fordert die Rücküberweisung dieser Auslegung an den Ausschuss für 
Geschäftsordnung und Petitionen. Als Antwort erklärt Sir Christopher J. Prout, aus welchem Grund sein Ausschuss zu dieser 
Auslegung gelangt ist. Seinem Ermessen nach war die Definition des für diesen Untersuchungsausschuss vom erweiterten 
Präsidium angenommenen Auftrags von vornherein zu weit gefasst, und die Bestimmungen von Artikel 95 ließen dies nicht 
zu. Die Versammlung habe diesen Ausschuss nicht als einen Untersuchungsausschuss im Sinne von Artikel 95 behandelt, 
sondern als einen nichtständigen Sonderausschuss im Sinne von Artikel 91. Tatsache sei, dass der Untersuchungsausschuss 
damit beauftragt wurde, eine eingehende Prüfung im Rahmen einer Anhörung durchzuführen, und bei anderen Anlässen 
ermächtigt war, Stellungnahmen abzugeben. Er habe sich somit am gesetzgeberischen Verfahren des Parlaments beteiligt, 
was jedoch für einen Untersuchungsausschuss nicht vorgesehen sei. Normalerweise braucht es die Mehrheit der Mitglieder 
der Versammlung, um einen nichtständigen Sonderausschuss im Sinne von Artikel 91 einzuberufen. Der Ausschuss für 
Geschäftsordnung und Petitionen ist jedoch der Ansicht, dass die Versammlung durch die mehrmalige Billigung des weit 
gefassten Auftrags des Untersuchungsausschusses zur Situation der Frau dessen Bestehen im Rahmen dieses Artikels 
validiert habe. Sir Christopher J. Prout folgert daraus, dass der Auftrag dieses Ausschusses bis zum Ablauf des Mandats 
aufrechterhalten werde.

85	 PE1 AP RP/ENQ1.1981 A1-1229/83 0450-0650.
86	 Protokoll der Anhörung, PE1 AP RP/ENQ1.1981 A1-1229/83 0620.
87	 Protokoll des Untersuchungsausschusses vom 5. November 1982.
88	 Zusammenfassung der Anhörung, PE1 AP RP/ENQ1.1981 A1-1229/83 0610.
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Die große Aussprache zum Bericht von Maria Lisa Cinciari Rodano im Auftrag des 
Untersuchungsausschusses zur Situation der Frau in Europa89 findet in der Plenarsitzung 
am 17. Januar 1984 statt. Für die Abstimmung über den gesamten Entschließungsantrag 
fordert die Fraktion der Sozialisten eine namentliche Abstimmung. Die Entschließung 
wird mit folgendem Ergebnis angenommen: 125 Ja-Stimmen, 17  Gegenstimmen, 
55 Enthaltungen90.

Die Entschließung beauftragt den Untersuchungsausschuss, seine unter Punkt a) 
seines Auftrags festgelegten Aufgaben bis zum Ende der Wahlperiode zu erfüllen91. 
Das Europäische Parlament nimmt die 18 durch den Untersuchungsausschuss zur 
Situation der Frau in Europa vorgelegten Untersuchungsberichte zur Kenntnis und 
beschließt, eine Broschüre in den Amtssprachen der Gemeinschaft zu veröffentlichen 
und diese in den Mitgliedstaaten zu verbreiten. In seiner Entschließung bekundet 
das Europäische Parlament den Wunsch, dass das im Juni 1984 neu zu wählende 
Parlament einen ständigen Ausschuss für die Rechte der Frau einberuft, um den Schutz 
der Errungenschaften der Gemeinschaft und die Förderung der Chancengleichheit zu 
garantieren92.

3. Behandelte Themen

Aktionsprogramm 1982-1985 (A1-0101/82)

Die Entschließung des Europäischen Parlaments vom 11. Februar 1981 zeigt das 
Ausmaß der Probleme auf, mit denen Frauen in der Gemeinschaft konfrontiert sind. 
Das Parlament schlägt die Umsetzung einer groß angelegten Politik vor, die langfristig 
gesehen zum Vorteil von Frauen ist. Die Vorschläge dieser Entschließung bilden den 
politischen Grundstein, auf dem die Kommission das Aktionsprogramm zur Förderung 
der Chancengleichheit für Frauen (1982-1985) entwickelt.

Die Kommission legt ihr erstes Aktionsprogramm am 9. Dezember 1981 vor. Der 
Text umfasst zwei Aktionsreihen. Das Ziel der ersten Reihe ist die Stärkung der 
individuellen Rechte, während mit der zweiten Reihe darauf abgezielt wird, eine 
praxisbezogene Chancengleichheit insbesondere mittels positiver Aktionsprogramme 
zur Neutralisierung oder Überwindung der nicht rechtlichen Hindernisse, wie 
Beschränkungen und Konditionierung von Einstellungen, zu verwirklichen. 
Die Kommission sieht zudem die Bildung eines beratenden Ausschusses für 
Chancengleichheit von Frauen und Männern vor. Das Parlament hatte diesen Gedanken 
bereits in seiner Entschließung vom 11. Februar 1981 unterstützt und die Kommission 
dazu aufgefordert, zeitnah konkrete Vorschläge zu unterbreiten.

Am 23. Dezember 1981 führt der Rat im Parlament eine Konsultation durch, die 
den Vorschlag der Kommission an den Rat bezüglich eines Entschließungsentwurfs 

89	 Bericht A1-1229/83 über die Situation der Frau in Europa.
90	 Protokoll vom 17. Januar 1984, ABl. C 46 vom 20.2.1984, S. 41, S. 66-67.
91	 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 17. Januar 1984 zur Situation der Frau in Europa, Punkt 111, ABl. C 46 vom 

20.2.1984, S. 61.
92	 Idem, Punkt 114.
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des Rates zum neuen Programm zum Gegenstand hat. Das erste Aktionsprogramm, 
das die Kommission am 9. Dezember 1981 vorgeschlagen hat93, wird an den 
Untersuchungsausschuss als federführenden Ausschuss übermittelt. Marie-Claude 
Vayssade wird zur Berichterstatterin bestellt.

Das Europäische Parlament gibt eine Stellungnahme in der Entschließung vom 12. 
Mai 198294. Das Parlament begrüßt die Initiative der Kommission, die sich auf einen 
Entschließungsentwurf des Rates stützt 95 und trotz der schwierigen wirtschaftlichen 
Situation einen ersten entscheidenden Schritt in die richtige Richtung darstellt. Das 
Parlament bedauert jedoch, dass die Kommission die Initiative zu einem großen Teil 
den Mitgliedstaaten überlässt, verschiedene, von der Kommission selbst einzuleitende 
Aktionen zu vage definiert und keine Vorschläge für konkrete Maßnahmen 
enthalten sind. Obwohl das Europäische Parlament mit Genugtuung feststellt, dass 
das Programm in vielen Punkten seine am 11. Februar 1981 vorgelegten Vorschläge 
aufgreift, bedauert es jedoch, dass eine ganze Reihe der dort empfohlenen Maßnahmen 
nicht übernommen werden konnte, selbst in so wichtigen Bereichen wie Gesundheit 
und Bildung oder Beihilfen aus dem Europäischen Sozialfonds zugunsten von Frauen. 
Die Berichterstatterin Marie-Claude Vayssade hebt hervor, dass das Aktionsprogramm 
unzureichend ist und aus Minimalforderungen besteht, die für die Gemeinschaft bis 
1985 zu erfüllen sind96.

Der Untersuchungsausschuss reicht zahlreiche Änderungsanträge zum Entwurf 
einer Entschließung des Rates ein, damit sich dieser energisch für die Umsetzung 
des Programms einsetzt. Er schlägt der Kommission vor, sofort mit der Ausarbeitung 
einiger konkreter Anwendungen des Programms zu beginnen. Für den Rat bedeutet 
das, dass er die Orientierungen nicht nur zur Kenntnis nehmen oder billigen soll, 
sondern sich im Namen der Mitgliedstaaten diesbezüglich verpflichtet. Des Weiteren 
muss daraus gefolgert werden, dass die Verpflichtungen des Rates finanzielle Mittel 
und eine Personalaufstockung umfassen. Die Kommission fordert insbesondere 
sechs zusätzliche Posten für das Informationsbüro für Frauen und das Büro für die 
Beschäftigung der Frauen. Der Untersuchungsausschuss unterstützt diese Forderung 
in jeder Hinsicht.

Die Stellungnahme des Haushaltsausschusses wird von Louis Baillot mündlich 
in der Sitzung vorgetragen. Seiner Ansicht nach ist das Aktionsprogramm nicht 
ausreichend in die Gesamtheit der Politikbereiche der Gemeinschaft integriert97. Die 
Kommission muss in ihrem Haushaltsvorentwurf 1983 und in ihrem Revisionsentwurf 
des Sozialfonds ihre Absicht deutlicher zum Ausdruck bringen, die Frauen besser in 

93	 Mitteilung der Kommission an den Rat, KOM(81)0758 endg.
94	 ABl. C 149 vom 14.6.1982, S. 56. Veröffentlicht in Anhang 3 dieser Studie.
95	 ABl. C 22 vom 29.1.1982, S. 7.
96	 Siehe Marie-Claude Vayssade zum Aktionsprogramm: Der Kampf für die Annahme des ersten Aktionsprogramms war rüde. Es 

musste Überzeugungsarbeit geleistet werden in Bezug auf seinen politischen Nutzen und auf die Notwendigkeit eines soliden Budgets. 
Wir konnten dies durch eine Aktion in letzter Minute erreichen: Der Untersuchungsausschuss für die Frau hat sowohl den Präsidenten 
der Europäischen Kommission als auch den amtierenden Ratspräsidenten versammelt, um ihnen unseren Wunsch mitzuteilen. Ohne 
diesen parlamentarischen Ausschuss wäre es weitaus unsicherer gewesen, dass das Programm unseren Ansprüchen entsprochen hätte. 
Das Vorhandensein eines Ausschusses speziell für die Rechte der Frau ist daher wichtig. Quelle: Les femmes dans la prise de décision 
en France et en Europe: Demain la parité, Éditions L’Harmattan, Paris, 1997. Für die Aussprache in der Plenarsitzung, siehe 
Aussprachen des Europäischen Parlaments, 1-285 vom 12. Mai 1982, S. 97-133.

97	 Aussprachen des Europäischen Parlaments 1-285 vom 12. Mai 1982, S. 99.
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eine echte Sozialpolitik einzugliedern, und zwar sowohl was die Beschäftigung als 
auch was die Gesundheit oder die Berufsausbildung angeht. Um die Frauenprobleme 
besser in die Politikbereiche der Gemeinschaft zu integrieren, muss bei sämtlichen 
Gemeinschaftsmaßnahmen der ihnen gewidmete Teil erweitert werden, mit dem Ziel, 
dass ihnen schließlich 50  % zugutekommen. Es ist dabei Aufgabe der Kommission, 
Instrumente auszuarbeiten, die es dem Europäischen Parlament ermöglichen, deren 
Anwendung zu überwachen.

Situation der Frau in Europa (A1-1229/83)

Die Entschließung vom 17. Januar 1984, die in weiten Teilen der endgültigen 
Entschließung vom 11. Februar 1981 entspricht, ist in acht Teile aufgegliedert.

Im Kapitel zur Verteidigung und Entwicklung der Chancengleichheit wird eine 
Nachverfolgung der Anwendung bestehender Richtlinien vorgestellt, deren Anzahl 
unverändert geblieben ist. Des Weiteren wird die rasche Annahme neuer Richtlinien, 
insbesondere bei den betrieblichen Systemen der sozialen Sicherheit, Elternurlaub und 
Familienurlaub, freiwilliger Teilzeitarbeit und Zeitarbeit, gefordert. Das Parlament 
fordert die zügige Umsetzung positiver Aktionen zugunsten der Frau, die im neuen 
Aktionsprogramm vorgesehen sind, und eine Richtlinie, um die diesbezüglichen 
Erfahrungen in allen Mitgliedstaaten zu vervielfachen. Was die Erziehung und 
Berufsausbildung anbelangt, bedauert das Europäische Parlament die Tatsache, dass 
weder der Rat noch die Kommission die vom Parlament geforderten Maßnahmen 
aufgegriffen haben, und fordert erneut mit Nachdruck eine Reihe koordinierter 
Aktionen. Es erinnert daran, dass die steigende Arbeitslosigkeit unter jungen Mädchen und 
jungen Frauen vor allem auf unzureichende Schulausbildung zurückzuführen ist.

Der zweite Teil beschäftigt sich mit der Sicherung und Förderung der Beschäftigung 
der Frau. Das Europäische Parlament legt den Schwerpunkt für die Entwicklung der 
Beschäftigung der Frau auf folgende Bereiche:

•	 spezifische Beschäftigungsmaßnahmen zugunsten der Frau,
•	 Maßnahmen im Bereich der neuen Technologien,
•	 angemessene Nutzung der Ressourcen des Sozialfonds,
•	 Verkürzung und Neugestaltung der Arbeitszeit.

Im dritten Teil werden die Verbesserungsmöglichkeiten für die Gleichheit der 
Verantwortlichkeiten von Männern und Frauen im politischen, kulturellen, sozialen 
und familiären Leben untersucht, wobei mit Nachdruck darauf verwiesen wird, 
dass eine Vorbedingung in einem radikalen Wandel des traditionellen Rollenbildes von 
Männern und Frauen besteht. Die behandelten Aspekte sind die Rolle der Frau in den 
Entscheidungszentren, die freiwillige und verantwortungsvolle Mutterschaft, die 
Hausarbeit, das Recht der Frau auf Gesundheit und Würde und die Rechte der Frauen.

Der Sensibilisierung der Öffentlichkeit, die für das Europäische Parlament am 
Vorabend der anstehenden Direktwahlen ein wichtiger Aspekt ist, wird ein ganzes 
Kapitel gewidmet. Das Parlament appelliert an die Medien, sich darum zu bemühen, 
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ein reelles Bild der Lage der Frau in Europa zu geben und die Öffentlichkeit für die mit 
der Förderung der Frau verbundenen positiven Werte zu sensibilisieren.

Das Parlament geht insbesondere auf die Rechte von Immigrantinnen und Frauen in 
Entwicklungsländern sowie der Frauen in den Gemeinschaftsorganen ein.
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KAPITEL IV
Der Ausschuss für die Rechte der Frau 1984–1989

1. Einsetzung, Zuständigkeiten und Mitglieder

Der Wunsch des Europäischen Parlaments, den das Parlament in seiner 
Entschließung vom 17. Januar 1984 bekundet, wird einige Monate später Wirklichkeit. 
Der erste Ständige Ausschuss für die Rechte der Frau wird im Anschluss an die zweiten 
Direktwahlen des Europäischen Parlaments im Juli 1984 einberufen.

Der Ausschuss für die Rechte der Frau ist zuständig für folgende Fragen98:
•	 Definition und Weiterentwicklung der Rechte der Frau in der Gemeinschaft 

auf der Grundlage der Entschließungen des Europäischen Parlaments vom 11. 
Februar 1981 und 17. Januar 1984,

•	 Anwendung und Vervollständigung der Richtlinien zur Gleichberechtigung der 
Frauen und Ausarbeitung neuer Richtlinien,

•	 Beschäftigungspolitik für Frauen und Mädchen und Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Frauenarbeitslosigkeit,

•	 gemeinsame Politiken, soweit Frauen davon betroffen sind, einschließlich 
Information,

•	 Probleme im Zusammenhang mit der Berufstätigkeit von Frauen und ihrer Rolle 
in der Familie,

•	 Frauen in den Organen der Europäischen Gemeinschaft,
•	 Stellung von Wanderarbeiterinnen und Ehefrauen von Wanderarbeitern,
•	 die Weltkonferenz der Frauen.

In der konstituierenden Sitzung vom 27. Juli 1984 wird nur eine Kandidatin für den 
Vorsitz des neuen Ausschusses vorgeschlagen: Marlene Lenz wird ohne Gegenstimmen 
zur Vorsitzenden gewählt. Christine Crawley, Maria Lisa Cinciari Rodano und Marietta 
Giannakou werden zu stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.

Der Ausschuss besteht aus 25 Mitgliedern. Deren Anzahl wird zweimal während 
der zweiten Wahlperiode erhöht: zunächst auf 29 Mitglieder infolge des Beitritts von 
Spanien und Portugal im Januar 1986 und in einer zweiten Runde auf 30 Mitglieder im 
Januar 198799. Die Mitgliederliste des Ausschusses für die gesamte Wahlperiode ist in 
Anhang 1 enthalten. Die stellvertretenden Mitglieder werden nicht genannt.

98	 Beschluss zur Anzahl und Zusammensetzung der parlamentarischen Ausschüsse, angenommen am 25. Juli 1984, ABl. C 239 
vom 10.9.1984, S. 21.

99	 Beschlüsse des Europäischen Parlaments vom 14. Januar 1986 (ABl. C 36 vom 17.2.1986, S. 49) und vom 21. Januar 1987 (ABl. 
C 46 vom 23.2.1987, S. 37).
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Marlene Lenz, deutsches Mitglied des Europäischen Parlaments, Vorsitzende des Ausschusses für die Rechte der Frau  
(1984-1987).

© Europäische Union

Hedy d'Ancona, niederländisches Mitglied des Europäischen Parlaments, Vorsitzende des Ausschusses für die Rechte der Frau 
(1987-1989), mit der für Beschäftigung und Sozialfragen zuständigen Kommissarin Vasso Papandreou, die eines der ersten 

beiden weiblichen Mitglieder der Europäischen Kommission war.
© Europäische Union, 1989
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Der Vorsitz wird im Januar 1987 neu gewählt: Hedy d’Ancona wird zur Vorsitzenden 
und Maria Lisa Cinciari Rodano, Baroness Christine M. Crawley und Mariette 
Giannakou zu stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.

2. Planung der Arbeiten

 Die konstituierende Sitzung des Ausschusses für die Rechte der Frau findet am 27. 
Juli 1984 im Europapalast in Straßburg statt.

Der Ausschuss für die Rechte der Frau hält 53 Sitzungen zwischen der 
konstituierenden Sitzung am 27. Juli 1984 und der letzten Sitzung der Wahlperiode, 
die am 24. und 25. April 1989 in Toledo stattfindet, ab. Der Ausschuss beschließt von 
Anfang an, seinen ordentlichen Sitzungen einen öffentlichen Charakter zu verleihen. 
Die Ausschussmitglieder laden Besuchergruppen ihrer Länder ein, den Sitzungen 
beizuwohnen.

Jedes Jahr wird in einem Mitgliedstaat eine Sondersitzung organisiert, um den 
Informations- und Meinungsaustausch zur Lage der Frau in diesem Land mit den 
Ministerinnen und Ministern, Mitgliedern der einzelstaatlichen Parlamente und 
anderen im Bereich Sozialwesen und Chancengleichheit zuständigen Instanzen zu 
ermöglichen. So kommt der Ausschuss am 18. und 19. März 1985 in Rom, am 18. und 
19. Dezember 1986 in London, vom 18. bis zum 20. Mai 1987 in Berlin, vom 16. bis zum 
18. März 1988 in Madrid und am 24. und 25. April 1989 in Toledo zusammen.

Eine öffentliche Anhörung wird im Februar 1986 zum Bild und Platz der Frau 
in den Medien veranstaltet100. Im Februar 1989 organisiert der Ausschuss ferner ein 
Symposium zum Thema „Der Markt 1992: eine Herausforderung für die Frau“, an 
dem Abgeordnete aus nahezu allen nationalen Parlamenten der Mitgliedstaaten 
teilnehmen101.

Mit Aufnahme seiner Aktivitäten steht der Ausschuss in direktem Kontakt mit den 
diesbezüglich zuständigen Mitgliedern der Kommission sowie mit verschiedenen 
Vertretern der amtierenden Ratspräsidentschaft. Ferner arbeitet der Ausschuss mit 
den beratenden Ausschüssen des Europäischen Parlaments und der Kommission zur 
Chancengleichheit zusammen102.

In der zweiten Wahlperiode erstellt der Ausschuss für die Rechte der Frau 32 
Berichte, wobei 1984 ein Bericht, 1985 und 1986 jeweils fünf, 1987 sechs, 1988 zehn und 
1989 fünf Berichte abgefasst werden.

100	 Protokoll der Anhörung, PE2 AP RP/FEMM.1984 A2-0095/87 0090.
101	 Protokoll der Anhörung, PE3 AP RP/FEMM.1989 A3-0358/90 0140.
102	 Der beratende Ausschuss für Chancengleichheit von Frauen und Männern wurde 1981 einberufen, um die Kommission 

im Hinblick auf die Gemeinschaftspolitiken zur Chancengleichheit von Frauen und Männern zu beraten. Der Ausschuss 
setzt sich zusammen aus nationalen Vertretern von Ausschüssen, Organisationen und Ministerien für Chancengleichheit, 
Sozialpartnern und Beobachtern des Europarats und des IAA. Der Ad-hoc-Ausschuss wurde ebenfalls im Parlament 
eingerichtet, um Maßnahmen zur Verbesserung der Situation von Beamtinnen und Beamten im Europäischen Parlament zu 
untersuchen und vorzuschlagen.
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Die Aufgaben sind unter den 30 Ausschussmitgliedern ausgewogen aufgeteilt: 24 
Mitglieder erfüllen mindestens einmal die Funktion der Generalberichterstatterin bzw. 
des Generalberichterstatters. Carmen Llorca Vilaplana (Fraktion der Christdemokraten) 
wird am häufigsten zur Berichterstatterin bestellt (drei Berichte). Jeweils zwei Berichte 
werden von Hedy d’Ancona (Fraktion der Sozialisten), Maria Lisa Cinciari Rodano 
(Fraktion der Kommunisten und Nahestehenden), Jessica E.S. Larive (Fraktion der 
Liberalen und Demokraten), Gabriele Peus, stellvertretendes Mitglied (Fraktion der 
Christdemokraten), Heinke Salisch (Fraktion der Sozialisten), Ien van den Heuvel 
(Fraktion der Sozialisten) und Marie-Claude Vayssade (Fraktion der Sozialisten) 
ausgearbeitet.

Eine Auswahl von fünf Berichten wird im Rahmen des Konsultationsverfahrens 
angenommen.

3. Behandelte Themen

3.1. Im Rahmen des Konsultationsverfahrens angenommene Berichte

Positive Maßnahmen (A2-0788/84)103

Im Mai 1984 hatte der Rat das Europäische Parlament bereits zu dem Entwurf einer 
Empfehlung des Rates zur Förderung positiver Maßnahmen für Frauen konsultiert104. 
Im September wird dieser Entwurf einer Empfehlung dem neu geschaffenen Ausschuss 
für die Rechte der Frau unmittelbar nach seiner Einsetzung als federführender 
Ausschuss überwiesen. In ihrem Entschließungsantrag105 fordert die Berichterstatterin 
Ien van den Heuvel insbesondere, dass im Rahmen des Sozialfonds den Unternehmen 
absoluter Vorrang eingeräumt wird, in deren Antrag ein Plan für positive Maßnahmen 
mit dem Ziel einer gerechteren Verteilung von Arbeitsplätzen auf Männer und Frauen 
im Betrieb enthalten ist. Das Europäische Parlament nimmt eine befürwortende 
Stellungnahme zum Kommissionsvorschlag an.

Einkommensbesteuerung (A2-0055/85) 106

Seit seiner Entschließung vom 11.  Februar  1981 insistiert das Europäische 
Parlament, dass die Richtlinie 75/117/EWG durch eine Richtlinie zur Gleichbehandlung 
von männlichen und weiblichen Arbeitnehmern in der Finanzgesetzgebung der 
Mitgliedstaaten ergänzt wird. Es bekräftigt seine Forderung in der Entschließung vom 
17. Januar 1984.

Am 9.  Januar  1985 konsultiert die Kommission das Europäische Parlament zu 
ihrem Memorandum über die Einkommensteuer und die Gleichbehandlung von 
Männern und Frauen107. In seiner Entschließung vom 12. Juli 1985, angenommen auf 

103	 Die Entschließung ist in Anhang 3 dieser Studie veröffentlicht.
104	 KOM(84)0234.
105	 Entschließung des Europäischen Parlaments, A2-0788/84, ABl. C 315 vom 26.11.1984, S. 81.
106	 Entschließung des Europäischen Parlaments, A2-0055/85, ABl. C 229 vom 9.9.1985, S. 128.
107	 KOM(84)0695.
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Grundlage des Berichts von Dame Shelagh Roberts, bedauert das Parlament, dass 
sich die Kommission auf ein Memorandum beschränkt hat, anstatt ein Instrument 
auf Gemeinschaftsebene zu wählen. Die Berichterstatterin betont außerdem, dass die 
nationalen Steuersysteme verhängnisvolle Auswirkungen auf die Beschäftigung von 
Frauen haben. Sie bezieht sich auf die zu diesem Thema durchgeführten Studien108, aus 
denen eindeutig hervorgeht, dass der Grundsatz der Gleichbehandlung von Männern 
und Frauen die Einführung eines neutralen Steuersystems nach sich ziehen sollte, und 
zwar gegenüber Ehepaaren, bei denen nur ein Partner einer Erwerbstätigkeit nachgeht, und 
gegenüber Ehepaaren, in denen beide Partner erwerbstätig sind, wobei das langfristige Ziel 
einer Steuerreform die Anwendung eines obligatorischen Systems der getrennten Besteuerung 
von Mann und Frau sein sollte.

Die Stellungnahme des Europäischen Parlaments erfolgt am 12. Juli 1985.

Zweites Aktionsprogramm 1986-1990 (A2-0029/86)109

Am 29. Januar 1986 konsultiert der Rat das Europäische Parlament zum Vorschlag der 
Kommission zum Entwurf einer Entschließung über die Annahme eines mittelfristigen 
Gemeinschaftsprogramms zur Chancengleichheit der Frauen (1986-1990)110. Der 
Entwurf wird an den Ausschuss für die Rechte der Frau als federführenden Ausschuss 
überwiesen.

In einer Bilanz des Aktionsprogramms 1982-1985, vorgestellt während der 
Aussprache vom 13. Mai 1986111 von der Berichterstatterin Marie-Claude Vayssade, wird 
darauf hingewiesen, dass das Programm trotz einiger erzielter Fortschritte und des mit 
allen Mitgliedstaaten hergestellten Dialogs zu dem Thema einer globalen Frauenpolitik 
nicht so viel Schwung gegeben habe, wie es das Parlament gewünscht hätte, und dass 
es oft bei punktuellen Aktionen geblieben sei. Nach Ansicht der Berichterstatterin ist 
das neue Programm kohärenter und exakter als das erste: Anstelle einer Auflistung 
der einzelnen Aktionen ist es in acht Kapitel112 unterteilt, die den Hauptproblemen 
entsprechen, vor denen Frauen stehen, sodass eine umfassendere Politik ermöglicht 
wird. Der Berichterstatterin zufolge ist die Gesamtheit dieser acht Themen wichtig, sie 
betont aber insbesondere die Bedeutung von Beschäftigung, beruflicher Bildung, neuen 
Technologien und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Sie schlägt die Schaffung 
von Systemen vor, die von Unternehmen die Umsetzung von Gleichstellungsplänen 
für Frauen verlangen.

Die Berichterstatterin stellt fest, dass mehrere Richtlinienvorschläge zur 
Annahme durch den Rat bereitliegen113, während weitere in Planung sind, 

108	 Vom Untersuchungsausschuss zur Situation der Frau in Europa durchgeführte Untersuchung (Arbeitsdokument 15, 
A1-1229/83/C). Siehe auch die von der Kommission über die Steuersysteme der Mitgliedstaaten durchgeführte Studie 
(V/2798/1/82).

109	 Entschließung des Europäischen Parlaments, A2-0029/86, ABl. C 148 vom 16.6.1986, S. 39.
110	 KOM(85)0801 endg., ABl. C 356 vom 31.12.1985, S. 28.
111	 Aussprachen des Europäischen Parlaments 2-339 vom 13.5.1986, S. 34.
112	 Die acht Kapitel betreffen eine verbesserte Anwendung der bestehenden Bestimmungen, allgemeine und berufliche Bildung, 

Beschäftigung, neue Technologien, sozialer Schutz und soziale Sicherheit, Aufteilung familiärer und beruflicher Pflichten, 
Sensibilisierung und Veränderung der Denkweise und die Verbesserung der gemeinschaftlichen Konzertierung.

113	 Richtlinie über Teilzeitarbeit, Richtlinie zur Zeitarbeit, Richtlinie zu Elternurlaub und Urlaub aus familiären Gründen, Richtlinie 
zur Gleichbehandlung in den betrieblichen Systemen zur sozialen Sicherheit und die Richtlinie zur Gleichbehandlung von 
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insbesondere die Richtlinie zur Umkehr der Beweislast. Es scheint dennoch 
erforderlich, gemeinschaftliche Rechtsinstrumente zu weiteren Sachverhalten zu 
erarbeiten: positive Maßnahmen, Sanktionsmechanismen, Harmonisierung von 
Schwangerschafts- und Mutterschutz, Kinderbetreuung und Schutzvorschriften114. 
Die Berichterstatterin betont, dass die Frauen, die immerhin mehr als die Hälfte der 
Bürger der Mitgliedstaaten stellen, bei der Verwirklichung des Binnenmarkts 1992 
und des Europas der Bürger nicht vergessen werden dürfen.

Das Europäische Parlament gibt eine befürwortende Stellungnahme zum Entwurf 
ab und legt dabei Änderungsanträge vor, insbesondere zur Einführung von Quoten 
bei der Berufsausbildung.

Soziale Sicherheit (A2-0159/88)115

Der Rat beschließt am 19.  Dezember 1978 eine Richtlinie zu den gesetzlichen 
Systemen der sozialen Sicherheit und am 24. Juli 1986 eine Richtlinie zu den betrieblichen 
Systemen der sozialen Sicherheit.

Am 18.  November 1987 konsultiert der Rat das Europäische Parlament zu 
einem dritten Vorschlag für eine Richtlinie116 zur ergänzenden Verwirklichung des 
Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen bei den Systemen zur 
sozialen Sicherheit, gesetzlich wie betrieblich. Das Europäische Parlament gibt eine 
befürwortende Stellungnahme zum Text der Kommission als Ganzes ab, bringt aber, 
vor allem vor dem Hintergrund des radikalen gesellschaftlichen Wandels, eine Reihe 
von Änderungen zum Vorschlag ein.

Die Berichterstatterin Maria Lisa Cinciari Rodano betont, dass das beste Mittel zur 
Erreichung einer echten Gleichbehandlung die Förderung der Individualisierung 
von Ansprüchen sei. Die anderen vorgeschlagenen Änderungen betreffen den 
Leistungsanspruch, der von familiärer Situation, Geschlecht und ausgeübtem 
Beruf unabhängig sein muss117, ein flexibles Rentenalter, die Ausweitung des 
Anwendungsbereichs auf Personen, die freiwillig in Teilzeit, in Zeit- oder Heimarbeit 
beschäftigt sind, sowie auf alle Waisen, unabhängig von ihrer Rechtslage. Der 
Gleichheitsgrundsatz dürfe nicht nur bei verheirateten Ehepartnern gelten, sondern 
auch bei Geschiedenen und Partnern, die nicht vor dem Gesetz verheiratet sind. Die 
Familienleistungen müssten dem Elternteil zugutekommen, der sich tatsächlich und 
dauerhaft um das Kind kümmert118.  Allerdings zeigt sich im Laufe der Jahre, dass 
der Rat diesen Vorschlag nicht annimmt, und schließlich zieht die Kommission ihren 

Frauen, die eine selbständige Erwerbstätigkeit, auch in der Landwirtschaft, ausüben.
114	 Aussprachen des Europäischen Parlaments 2-339 vom 13.5.1986.
115	 Entschließung des Europäischen Parlaments, A2-0159/88, ABl. C 262 vom 10.10.1988, S. 174.
116	 Vorschlag der Kommission für eine Richtlinie des Rates zur ergänzenden Verwirklichung des Grundsatzes der 

Gleichbehandlung von Männern und Frauen bei den gesetzlichen und betrieblichen Systemen der sozialen Sicherheit, 
KOM(87)0494 endg.

117	 Siehe auch die Entschließung des Europäischen Parlaments vom 30.  März 1984 zur Gleichbehandlung von Witwen und 
Witwern (A1-1506/83 des Ausschusses für soziale Angelegenheiten) und die Entschließung des Europäischen Parlaments 
vom 8.  Juli 1986 zu alleinerziehenden Müttern und Vätern (A2-0230/85, die Entschließung ist in Anhang 3 dieser Studie 
veröffentlicht).

118	 A2-0159/88, siehe Begründung.
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Vorschlag im Jahr 2001 zurück, denn „die Kommission verfolgt nunmehr ein anderes 
Konzept“119.

Beweislast (A2-0298/88)120

In den Mitgliedstaaten gilt bei Rechtsprozessen der allgemeine Grundsatz, dass 
die Beweislast bei dem Antragsteller liegt, der ein Gerichtsverfahren eingeleitet hat. 
Bei den meisten Rechtssachen, in denen es um die Diskriminierung von Frauen geht, 
befinden sich die Beweismittel jedoch im Besitz des Antragsgegners, und es ist schwer 
für die antragstellende Partei, den Zugang zu ihnen zu erwirken.

Seit seiner Entschließung vom 11.  Februar 1981 fordert das Europäische 
Parlament eine Vorschrift, nach der die Mitgliedstaaten in Fällen mit Berufung auf 
Gemeinschaftsrichtlinien zu den Rechten der Frau zu einer Umkehr der Beweislast 
zugunsten der Frauen verpflichtet werden. Das Parlament erneuert diese Forderung 
in mehreren Entschließungen, insbesondere in denen vom 17.  Januar 1984, vom 
10. März 1988 und vom 16. September 1988121.

Im Jahr 1988 stellt die Kommission erstmals einen Vorschlag für eine Richtlinie122 zur 
Beweislast im Bereich des gleichen Entgelts und der Gleichbehandlung von Männern 
und Frauen vor. Das Europäische Parlament wird im Juni 1988 konsultiert, stimmt dem 
Vorschlag im Dezember zu und bringt dabei einige Änderungen ein. Der Rat prüft den 
Vorschlag für eine Richtlinie mehrmals, erstmals direkt am Tag nach der Annahme 
der Entschließung durch das Europäische Parlament im Dezember 1988. Im Jahr 1993 
finden elf Mitgliedstaaten einen breiten Konsens, da aber Einstimmigkeit erforderlich 
ist, wird der Vorschlag blockiert.

Letztendlich beschließt die Kommission, ihren Vorschlag, zu dem sich der Rat nicht 
geäußert hat und der nicht mehr aktuell ist, zurückzuziehen123.

3.2. Initiativberichte

In der zweiten Wahlperiode ersucht der Ausschuss für die Rechte der Frau gemäß 
Artikel 63 und Artikel 121 der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments um die 
Genehmigung zur Erstellung mehrerer Initiativberichte.

Anwendung der Richtlinien zur Gleichbehandlung (A2-0294/87124, A2-0166/88125)

Betreffend die Anwendung der Richtlinien zur Gleichbehandlung von Frauen und 
Männern sind zwei Berichte des Ausschusses für die Rechte der Frau zu nennen: 
der Bericht A2-0294/87 zur Nichtbeachtung der Richtlinien (Problem mittelbarer 

119	 Mitteilung der Kommission vom 21.12.2001, KOM(2001)0763 endg./2.
120	 Entschließung des Europäischen Parlaments, A2-0298/88, ABl. C 12 vom 16.1.1989. Die Aussprache zu diesem Bericht ist in 

Anhang 3 dieser Studie veröffentlicht.
121	 Siehe die Berichte A1-1229/83, A2-0294/87 und A2-0166/88.
122	 KOM(88)0269.
123	 Siehe ABl. C 40 vom 7.2.1998, S. 7.
124	 Entschließung des Europäischen Parlaments, A2-0294/87, ABl. C 94 vom 11.4.1988, S. 149.
125	 Entschließung des Europäischen Parlaments, A2-0166/88, ABl. C 262 vom 10.10.1988, S. 180.
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Diskriminierung) und der Bericht A2-0166/88 zur Anwendung der Richtlinien, 
Entschließungen und Empfehlungen des Rates betreffend Frauen.

In seinem Bericht A2-0294/87 hat der Ausschuss für die Rechte der Frau festgestellt, 
dass die bestehenden Richtlinien zu gleichem Entgelt und Gleichbehandlung 
eindeutig auf den Begriff der mittelbaren Diskriminierung abzielen, ohne diesen 
allerdings zu definieren. Er stellt außerdem fest, dass zu den Hauptursachen für 
mittelbare Diskriminierung das Klassifizierungssystem für unterschiedliche Berufe 
und bestimmte Schutzgesetzgebungen (zum Beispiel das Verbot von Nachtarbeit), 
Altersbeschränkungen bei der Einstellung und im weiteren Karriereverlauf sowie 
Steuersysteme zählen. Er fordert von der Kommission eine gemeinschaftliche und 
genaue Definition des Begriffs der mittelbaren Diskriminierung126 sowie Initiativen 
zur Entwicklung geschlechtsneutraler Klassifizierungssysteme. Des Weiteren fordert 
er die Individualisierung der Steuern, einschließlich der für Verheiratete, und hofft, 
dass die Beweislast im Falle der mittelbaren Diskriminierung umgekehrt und auf den 
Arbeitgeber statt auf die Frau verlagert wird.

Der Bericht A2-0166/88 wird von Marie-Claude Vayssade zusammen mit mehreren 
Mitgliedern des Ausschusses für die Rechte der Frau erstellt127. In der Plenarsitzung 
vom 15.  September 1988128 zieht die Berichterstatterin eine Bilanz der Aktion des 
Rates, der Kommission und des Parlaments zur Förderung der Chancengleichheit. 
Es seien zwar Fortschritte erzielt worden, in der Praxis blieben jedoch zahlreiche 
Probleme bestehen. Der Rat habe zwar neue Texte beschlossen, doch es bleibe noch 
viel zu tun, bis die beschlossenen Texte tatsächlich angewendet würden. Trotz der 
Richtlinie zum gleichen Entgelt und trotz der von den Mitgliedstaaten verkündeten 
Durchführungsbestimmungen gebe es immer noch Unterschiede bei der Bezahlung 
von Männern und Frauen.

Der Ausschuss für die Rechte der Frau fordert von der Kommission die Ausarbeitung 
eines dritten Aktionsprogramms, das den Zeitraum der Vollendung des Binnenmarktes 
abdeckt und das zweite Programm vervollständigt. Die Berichterstatterin fordert 
insbesondere die Ausweitung des Anwendungsbereichs auf Frauen im Seniorenalter 
und die Verstärkung aller Maßnahmen in den Bereichen Information und Veränderung 
der Denk- und Verhaltensweisen. Eine ganze Serie neuer Gemeinschaftsinstrumente zur 
Chancengleichheit für Frauen und Männer scheint zudem unverzichtbar, insbesondere 
zum Schwangerschafts- und Mutterschutz, zur steuerlichen Gleichbehandlung sowie 
zu Fragen von Zeitarbeit, Teilzeitbeschäftigung und Heimarbeit. Bei Verstößen gegen 
den Grundsatz der Gleichbehandlung sollen Sanktionen vorgesehen werden129.

126	 Erst mit der Richtlinie 2002/73/EG zur Änderung der Richtlinie 76/207/EWG erfolgt eine gemeinschaftliche Definition von 
unmittelbarer und mittelbarer Diskriminierung.

127	 Ludivina García Arias (Bildung), Ien van den Heuvel (Information-Sensibilisierung-Veränderung der Denk- und 
Verhaltensweisen), Maria de Lourdes Pintasilgo (soziale Sicherheit), Konstantina Pantazi (Arbeit), Heinke Salisch (neue 
Technologien), Barbara Schmidbauer (Vereinbarkeit von Familie und Beruf), Carole Tongue (Verbesserung der bestehenden 
Bestimmungen), Mareijke J.H. Van Hemeldonck (Frauen in den Entwicklungsländern).

128	 Aussprachen des Europäischen Parlaments 2-368 vom 15.9.1988, S. 322-323.
129	 Siehe auch den Bericht A3-0285/91 zur Anwendung der dritten Richtlinie des Rates zur schrittweisen Verwirklichung des 

Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen im Bereich der sozialen Sicherheit, den Bericht A4-0283/96 
zur Verwirklichung der Chancengleichheit von Männern und Frauen im öffentlichen Dienst und den Bericht A2-0068/88 zur 
Chancengleichheit von Jungen und Mädchen im Bereich der allgemeinen und beruflichen Bildung (letzteres Dokument ist in 
Anhang 3 dieser Studie veröffentlicht).
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Weitere Themen

Der Ausschuss für die Rechte der Frau stellt mehrere Berichte im Zusammenhang 
mit dem Schutz und der Entwicklung der Beschäftigung von Frauen vor130. Zu den 
behandelten Aspekten gehören zum Beispiel die Auswirkungen der neuen Technologien, 
Forschung, die Umstrukturierung des Arbeitsmarktes, die Organe der Europäischen 
Gemeinschaften, die berufliche Wiedereingliederung, die Beschäftigung von Frauen in 
den beitrittswilligen Ländern, Genossenschaften und lokale Beschäftigungsinitiativen, 
oder Ehegatten, die in der Landwirtschaft und in Familienbetrieben mitarbeiten.

In den Initiativberichten werden verschiedene Aspekte des politischen, sozialen 
und familiären Lebens131 berücksichtigt: das Recht auf Gesundheit, die Situation 
behinderter und älterer Frauen, Geburt und Kinderbetreuung, Alleinerziehende, 
Frauen im Gefängnis, Menschenhandel, Immigrantinnen, Gewalt gegen Frauen, 
Entscheidungsfindung, Sport und Medien.

In einem Bericht werden außerdem die Ergebnisse der Konferenz der Vereinten 
Nationen in Nairobi untersucht, mit der das Jahrzehnt der Frau abgeschlossen wurde 
(1975-1985)132.

130	 Auswirkungen der neuen Technologien auf die Beschäftigung der Frauen (A2-0096/85); Probleme der Frauen im 
Zusammenhang mit der Umstrukturierung des Arbeitsmarkts (A2-0146/86); berufliche Wiedereingliederung der Frauen (A2-
0127/87); Frauen und Beschäftigung (A2-0267/87); Arbeits- und Beschäftigungslage der Frauen in Spanien und Portugal (A2-
0067/88); Rolle der Frauen in Genossenschaften und lokalen Beschäftigungsinitiativen (A2-0149/89); Status der mitarbeitenden 
Ehepartner von Freiberuflern (A2-0144/89); Ehegatten, die in der Landwirtschaft und in Familienbetrieben mitarbeiten 
(A2-0416/88); die Situation der Frauen bei den Institutionen der Europäischen Gemeinschaften (A2-0257/86); Frauen und 
Forschung (A2-0158/88).

131	 Eine Charta der Rechte der Wöchnerin (A2-0038/88); Frauen und Gesundheit (A2-0165/88); Frauen und Kinder im Gefängnis 
(A2-0051/89); Ausbeutung von Prostituierten und Menschenhandel (A2-0052/89); Diskriminierung von immigrierten Frauen 
in Gesetzen und Rechtsvorschriften der Gemeinschaften (A2-0133/87, die Entschließung ist in Anhang 3 dieser Studie 
veröffentlicht); Soziale Lage der behinderten Frauen und der Frauen, die Behinderte betreuen (A2-0150/89); Hilfen für ältere 
Menschen (A2-0219/85); Infrastrukturen der Kinderbetreuung (A2-0220/85); Alleinerziehende (A2-0230/85); Gewalt gegen 
Frauen (A2-0044/86); Frauen in Entscheidungsgremien (A2-0169/88); Frauen im Sport (A2-0032/87); Die Darstellung und 
Stellung der Frau in den Massenmedien (A2-0095/87).

132	 A2-0047/86.
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KAPITEL V
Der Ausschuss für die Rechte der Frau 1989–1994

1. Einsetzung, Zuständigkeiten und Mitglieder

Mit der dritten Wahlperiode werden die Zuständigkeiten des Ausschusses für die 
Rechte der Frau erweitert. Der Ausschuss ist nun für die folgenden Fragen zuständig 
(Änderungen in Fettschrift)133:

•	 Definition und Weiterentwicklung der Rechte der Frau in der Gemeinschaft auf 
der Grundlage der einschlägigen Entschließungen des Europäischen Parlaments;

•	 Anwendung und Vervollständigung der Richtlinien zur Gleichberechtigung der 
Frauen und Ausarbeitung neuer Richtlinien;

•	 Sozialpolitik, Beschäftigungspolitik und Bildungspolitik für Frauen und 
Mädchen und Maßnahmen zur Bekämpfung der Frauenarbeitslosigkeit;

•	 Informationspolitik und Frauenforschung;
•	 Auswertung der gemeinsamen Politiken, soweit die Frauen davon betroffen 

sind, und Auswirkungen der Vollendung des Binnenmarktes auf die Frauen;
•	 Probleme im Zusammenhang mit der Berufstätigkeit von Frauen und ihrer Rolle 

in den Familien;
•	 Frauen in den Institutionen der Europäischen Gemeinschaften;
•	 Frauenfragen auf internationaler Ebene (Vereinte Nationen, Internationales 

Arbeitsamt usw.);
•	 Lage der Wanderarbeitnehmerinnen und der Lebensgefährtinnen 

von Wanderarbeitnehmern und Status der Frauen, die gleichzeitig 
Europabürgerinnen sind und eine nichteuropäische Staatsangehörigkeit 
besitzen, in den im Hinblick auf den Binnenmarkt erlassenen Rechtsvorschriften 
der Gemeinschaft.

In der konstituierenden Sitzung am Donnerstag, den 27.  Juli 1989, wird Christine 
Crawley als einzige Kandidatin durch Zuruf zur Vorsitzenden des Ausschusses 
gewählt. Vier Frauen kandidieren für den stellvertretenden Vorsitz: Carmen Llorca 
Vilaplana, Teresa Domingo Segarra, Dagmar Roth-Behrendt und Johanna-Christina 
Grund. Carmen Llorca Vilaplana, Teresa Domingo Segarra und Dagmar Roth-Behrendt 
werden als stellvertretende Vorsitzende gewählt134.

133	 Beschluss vom 26.  Juli 1989 über die Anzahl und Zusammensetzung der parlamentarischen Ausschüsse, ABl. C 233 vom 
11.9.1989, S. 25.

134	 Protokoll der konstituierenden Sitzung vom 27. Juli 1989.
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Am 16.  Januar 1992135 wird Christine Crawley erneut zur Vorsitzenden gewählt. 
Carmen Llorca Vilaplana und Teresa Domingo Segarra bleiben stellvertretende 
Vorsitzende, zusammen mit Lissy Gröner als dritte stellvertretende Vorsitzende.

Die Anzahl der Ausschussmitglieder wird im Juli 1989 auf 33 festgesetzt und durch 
den Beschluss vom Januar 1992 auf 30 begrenzt136.

Die Mitgliederliste des Ausschusses für die gesamte dritte Wahlperiode ist in 
Anhang 1 enthalten. Die stellvertretenden Mitglieder werden nicht genannt.

2. Planung der Arbeiten

Unter dem Vorsitz von Christine Crawley nimmt der Ausschuss seine Arbeit zügig 
auf, mit der Absicht, einen höheren Stellenwert im Umfeld des Politikbetriebs des Parlaments 
zu erreichen137. Der Ausschuss will die folgenden Punkte in seine Strategie aufnehmen: 
die Auswirkungen von 1992 auf die Beschäftigung von Frauen, die Stellung der 
Frau in der Sozialcharta, die Entwicklung der Bestimmungen zur Kinderbetreuung 
in der Europäischen Gemeinschaft, Frauen und die Gesundheitsbestimmungen, 
Migrantinnen in Europa, das dritte Aktionsprogramm (1991-1995) und die Entwicklung 
der Frauenforschung.

135	 Protokoll der Sitzung vom 16. Januar 1992.
136	 Beschlüsse des Europäischen Parlaments vom 26. Juli 1989 (ABl. C 233 vom 11.9.1989, S. 25) und vom 15. Januar 1992 (ABl.  

C 39 vom 17.2.1992, S. 32).
137	 Mitteilung an die Mitglieder vom 27.  September 1989, Arbeitsprogramm des Ausschusses für die Rechte der Frau des 

Europäischen Parlaments, CARDOC PE3 AP PV/FEMM.1989 FEMM-19890921 0020.

Die Mitglieder des Europäischen Parlaments bei einer Sitzung im Februar 1992, (von rechts nach links)  
erste Reihe: Marlene Lenz und Nicole Fontaine; zweite Reihe: Carmen Llorca Vilaplana, Marie-Claude Vayssade  

und Ien van den Heuvel; dritte Reihe: Maria Belo.
© Europäische Union, 1992
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In ihrem Arbeitsprogramm stellt die Vorsitzende Maßnahmen zur Zielerreichung 
vor:

•	 Ermittlung der Auswirkungen der Maßnahmen und Entscheidungen der anderen 
parlamentarischen Ausschüsse auf die Frauen in möglichst formeller Weise;

•	 eine möglichst aktive Planung der Arbeit gegenüber der Kommission und dem 
Rat;

•	 eine möglichst systematische Nachverfolgung der Weiterbehandlung der 
Berichte des Ausschusses für die Rechte der Frau durch die Kommission;

•	 Prüfung der Rechtsgrundlage der Arbeit des Ausschusses und Bestimmung 
der Entwicklungsmöglichkeiten, um auf die Herausforderungen antworten zu 
können, denen sich die Frauen in den 1990er Jahren gegenübersehen.

Der Ausschuss hält zwischen dem 27. Juli 1989 und dem 3. Mai 1994 58 Sitzungen 
ab. Die Sitzung vom 29. November 1990 findet in Birmingham statt, die vom 29. und 
30. Mai 1991 in Lissabon, die vom 28. bis 30. September 1992 in Galway und die vom 
4. bis 6. Oktober 1993 in Thessaloniki.

Auf Initiative des Ausschusses für die Rechte der Frau eröffnet das Parlament in Straßburg und Brüssel  
eine Betreuungseinrichtung für Kinder der Abgeordneten, der Assistenten sowie der Beamten, die sich auf Dienstreise 

befinden. Christine Crawley, britisches Mitglied des Europäischen Parlaments und Vorsitzende des Ausschusses  
für die Rechte der Frau (1989-1994) [in der Mitte], mit Imelda Mary (Mel) Read, Quästorin [links],  

sowie Egon Klepsch, Präsident des Europäischen Parlaments.
© Europäische Union, 1992
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Im Jahr 1990138 organisiert der Ausschuss unter anderem zwei Seminare: das zweite 
Forum „Frauen und Beschäftigung bis zum Jahr 2000“ im März in Brüssel139 (im 
Februar 1989 hatte bereits das erste Forum in Brüssel stattgefunden) und das Seminar 
„Die Rolle der Frau in West- und Osteuropa“ im November in Birmingham. In seiner 
Eröffnungsansprache des Forums am 19. März stellt Enrique Barón Crespo, Präsident 
des Europäischen Parlaments, fest: Die Chancengleichheit von Männern und Frauen, das 
Recht der Frauen auf Beschäftigung und auf wirtschaftliche Unabhängigkeit müssen integraler 
Bestandteil der sozialen Dimension des Binnenmarktes sein. Ohne eine echte Sozialreform 
besteht die Gefahr, dass das Ziel von 1992, anstatt neue Potenziale und wirtschaftlichen und 
sozialen Fortschritt zu schaffen, die Verstärkung von Diskriminierung, Ausgrenzung und 
Armut mit sich bringt, deren erstes Opfer Frauen, vor allem junge Frauen, wären140.

Der Ausschuss für die Rechte der Frau ergreift außerdem die Initiative für die 
Durchführung einer Anhörung am 18. Februar 1993 zur Vergewaltigung von Frauen 
im ehemaligen Jugoslawien. Während die militärische und politische Krise in den 
Balkanländern in vollem Gange ist, will das Europäische Parlament die öffentliche 
Meinung für dieses Thema sensibilisieren. Die erschütternden Aussagen der Opfer 
haben eine große Wirkung und veranlassen das Parlament am 11.  März 1993 zur 
Annahme einer Entschließung, in der die Anerkennung von Vergewaltigung als 
Kriegsverbrechen gefordert wird.

Eine weitere öffentliche Anhörung findet auf Betreiben der Gemeinschaftsinitiative 
„NOW“ am 22.  September 1993 statt. Die Initiative NOW zur Förderung der 
Chancengleichheit für Frauen im Bereich Beschäftigung und berufliche Bildung hat 
die Schaffung neuer Chancen für Frauen zum Ziel. Sie unterstützt die Gründung von 
Kleinunternehmen und Genossenschaften und fördert Maßnahmen für Ausbildung 
und Zugang zu Beschäftigung. Ferner fördert sie Strukturen für Kinderbetreuung und 
Unterstützung bei der Identifizierung und Entwicklung von transnationalen Netzen 
oder Partnerschaften141.

Zwischen 1989 und 1994 übernehmen 22 Ausschussmitglieder die Funktion des 
Generalberichterstatters. Am häufigsten wird Teresa Domingo Segarra mit insgesamt 
drei Berichten zur Berichterstatterin bestellt. Anita Jean Pollack, Joanna Rønn, Marlene 
Lenz und Marijke J.H. Van Hemeldonck sind jeweils für zwei Berichte verantwortlich. 
Einige stellvertretende Mitglieder, insbesondere Ria Oomen-Ruijten, Hedwig 
Keppelhoff-Wiechert und Jean-Thomas Nordmann, sind jeweils für einen Bericht 
zuständig142.

138	 Siehe CARDOC PE3 AP PV/FEMM.1989 FEMM-19900319 0040-0070.
139	 Eröffnungsansprache beim Forum „Frauen und Beschäftigung bis zum Jahr 2000“ am 19.  März 1990 von Enrique Barón 

Crespo, Präsident des Europäischen Parlaments. CARDOC PE3 AP PV/FEMM.1989 FEMM-19900319 0010.
140	 Siehe auch die Schlussfolgerungen des Ausschusses für die Rechte der Frau zum Forum „Frauen und Beschäftigung in 

den 90er Jahren“, PE 140.187, sowie die Schlussfolgerungen der Anhörung des Ausschusses für die Rechte der Frau zu 
„Chancengleichheit und Kinderbetreuung“ vom 25. und 26. Juni 1990, PE 143.424.

141	 CARDOC PE3 AP PV/FEMM.1989 FEMM-19930922 0010.
142	 Berichte A3-0285/91, A3-0197/93 und A3-0122/93.
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3. Behandelte Themen

3.1 Im Rahmen des Konsultationsverfahrens angenommene Berichte

Viermal wird das Europäische Parlament während der dritten Wahlperiode vom Rat 
im Bereich Chancengleichheit konsultiert: Zu der Richtlinie zum Schutz schwangerer 
Frauen, zur Initiative NOW (Förderung der Chancengleichheit für Frauen im Bereich 
Beschäftigung und berufliche Bildung) sowie zu den Themen sexuelle Belästigung und 
Kinderbetreuung.

Schutz von Schwangeren und Wöchnerinnen am Arbeitsplatz (A3-0337/90)143

Die im Jahr 1989 angenommene Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte 
der Arbeitnehmer enthält die Hauptgrundsätze, auf denen das europäische 
Arbeitsrechtsmodell beruht. Ein Teil davon ist die Gleichbehandlung von Männern 
und Frauen. Im Juni 1989 beschließt der Rat die Rahmenrichtlinie 89/391/EWG, mit der 
die Grundregeln zu Gesundheit und Sicherheit von Arbeitnehmern festgelegt werden. 
In diesem Zusammenhang konsultiert der Rat am 26. Oktober 1990 das Europäische 
Parlament hinsichtlich des Vorschlags der Kommission an den Rat für eine Richtlinie 
über den Schutz von Schwangeren oder Wöchnerinnen am Arbeitsplatz.

Die Richtlinie zum Schutz von schwangeren Frauen ist ein hervorragendes Beispiel 
für den politischen Kampf des Ausschusses für die Rechte der Frau. Der Vorschlag für 
eine Richtlinie144 sieht vor, dass die Mitgliedstaaten Maßnahmen zur Verbesserung des 
Gesundheitsschutzes und der Sicherheit von schwangeren Frauen oder Wöchnerinnen 
beschließen.

In der Sitzung vom 12.  Dezember 1990145 gibt das Europäische Parlament seine 
Stellungnahme zu dem Vorschlag in erster Lesung ab. Für den Ausschuss für die 
Rechte der Frau ist es wichtig, ein Gleichgewicht zwischen Gleichberechtigung 
und Schutz zu erzielen, damit der Zugang der Frauen zum Arbeitsmarkt nicht 
behindert wird. Der Ausschuss schlägt eine Gesamtdauer des Mutterschaftsurlaubs 
von mindestens 16  Wochen sowie die freie Wahl der Frau, ihren Arbeitsplatz zwei 
Wochen vor dem voraussichtlichen Entbindungstermin oder später zu verlassen, vor. 
Er besteht außerdem auf der Möglichkeit des Rechtsweges mit Umkehr der Beweislast 
und fordert die Kommission auf, einen Vorschlag zum Elternurlaub vorzubereiten. 
Langfristig möchte der Ausschuss den Anwendungsbereich der Richtlinie auf Frauen 
in Arbeitslosigkeit und selbständig erwerbstätige Frauen erweitern.

In der ersten Lesung stimmt die Kommission mehreren Änderungsanträgen des 
Europäischen Parlaments zu, lehnt jedoch die Verlängerung des Mutterschaftsurlaubs 
auf 16 Wochen ab. Der Rat bleibt deutlich hinter den von der Kommission angenommenen 
Änderungsanträgen zurück. In zweiter Lesung146 gilt das Hauptaugenmerk des 

143	 Entschließung des Europäischen Parlaments, A3-0337/90, ABl. C 19 vom 28.1.1991, S. 165.
144	 KOM(90)0406.
145	 Aussprachen des Europäischen Parlaments 3-397 vom 12. Dezember 1990, S. 159.
146	 Entschließung des Europäischen Parlaments, A3-0169/92, ABl. C 150 vom 15.6.1992, S. 99. Siehe Aussprachen des Europäischen 

Parlaments 3-418 vom 11. Mai 1992, S. 48.
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Parlaments der Dauer des Mutterschaftsurlaubs (16 statt 14 Wochen) und der Höhe 
des Mutterschaftsgeldes. Das Parlament stellt sich gegen den Vorschlag des Rates, 
das Mutterschaftsgeld an das Krankengeld zu knüpfen. Schwangerschaft ist keine 
Krankheit, sondern ist ein im Wesen der Frau selbst liegender Zustand. Des Weiteren 
darf das Niveau der während Schwangerschaft und Mutterschaftsurlaub zugestandenen 
Leistungen gegenüber dem in den Mitgliedstaaten geltenden Niveau nicht sinken.

Das Europäische Parlament bringt seine Änderungsanträge mit aller Entschiedenheit 
erneut ein, und bei seiner abschließenden Entscheidung vom 19. Oktober 1992 muss 
der Rat mehrere Hauptforderungen des Europäischen Parlaments infolge eines 
interinstitutionellen Kompromisses nach schwierigen Verhandlungen zwischen dem 
Ausschuss für die Rechte der Frau, dem Rat und der Kommission annehmen. Dank 
der Forderungen des Europäischen Parlaments wird die Mindestgrenze für den 
Mutterschaftsurlaub auf 14 Wochen festgesetzt, und Dauer und Anlass des Urlaubs 
werden deutlich vom Krankheitsurlaub abgegrenzt. Das Europäische Parlament führt 
außerdem die Klausel der „Verhinderung von Rückschritten“ ein, wonach es nicht 
möglich ist, das bereits in einem Mitgliedstaat bestehende Schutzniveau auf Grundlage 
der Richtlinie zu senken147. Der Rat nimmt die Richtlinie am 19. Oktober 1992 an.

Initiative NOW (A3-0280/90)148

Im November 1990 konsultiert die Kommission das Europäische Parlament zu ihrem 
Entwurf einer Mitteilung an die Mitgliedstaaten, in dem die Leitlinien für operationelle 
Programme und Globalzuschüsse im Rahmen der Initiative „NOW“ festgelegt werden149. 
Das Europäische Parlament schlägt eine Reihe von Änderungen150 zu den Zielen des 
Programms vor, die von der Kommission akzeptiert werden: Hilfe bei der Gründung 
von Unternehmen und Genossenschaften, Berücksichtigung der Notwendigkeit einer 
Neubewertung und Förderung der Qualifikation von Frauen und als dritten Punkt die 
Entwicklung von Kinderbetreuungseinrichtungen. Das Europäische Parlament fordert 
außerdem die Verlängerung der Initiative bis zum Ende des dritten Aktionsprogramms 
zur Chancengleichheit und Mittel in Höhe von 200 Millionen statt 120 Millionen Ecu. 
Diese zwei Forderungen werden nicht angenommen, aber die Mittel werden dennoch 
zu Ende 1992 um fast 50 Millionen Ecu erhöht.

Würde und Rechte der Frau (A3-0264/91)151

Am 8.  Juli 1991 ersucht die Kommission das Europäische Parlament um 
Stellungnahme zum Entwurf einer Empfehlung zum Schutz der Würde von Frauen 
und Männern am Arbeitsplatz. Der Präsident des Europäischen Parlaments überweist 

147	 Der Bericht zum Schutz von Schwangeren oder Wöchnerinnen am Arbeitsplatz (A3-0337/90) und die Empfehlung für einen 
gemeinsamen Standpunkt zur Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes 
von schwangeren Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und stillenden Müttern am Arbeitsplatz (A3-0169/92). Siehe auch das 
Dokument „Berichte und Tätigkeit des Ausschusses für die Rechte der Frau“, Juli 1984 bis Februar 1991, CARDOC PE3 AP 
PV/FEMM.1989 FEMM-19910227 0030.

148	 Entschließung des Europäischen Parlaments, A3-0280/90, ABl. C 324 vom 21.11.1990, S. 133.
149	 SEK(90)1570. Initiative NOW ist eine Gemeinschaftsinitiative zur Förderung der Chancengleichheit für Frauen im Bereich 

Beschäftigung und berufliche Bildung.
150	 Siehe die Entschließung A3-0280/90 und das Dokument „Berichte und Tätigkeit des Ausschusses für die Rechte der Frau“.
151	 Entschließung des Europäischen Parlaments zum Schutz der Würde von Frauen und Männern am Arbeitsplatz, A3-0264/91, 

ABl. C 305 vom 25.11.1991, S. 30. Die Aussprache zu dieser Entschließung ist in Anhang 3 dieser Studie veröffentlicht.
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den Vorschlag an den Ausschuss für die Rechte der Frau als federführenden Ausschuss. 
Christine Crawley wird zur Berichterstatterin bestellt.

Bereits in der vorangegangenen Wahlperiode hatte das Europäische Parlament eine 
Gemeinschaftsaktion gegen sexuelle Gewalt gefordert152. Gemäß der Entschließung 
des Rates vom 29.  Mai 1990, die im Sinne der Forderungen des Europäischen 
Parlaments war, schlägt die Kommission im Rahmen des dritten Aktionsprogramms 
zur Chancengleichheit die Einführung eines Verhaltenskodex zum Schutz der Würde 
von Frauen und Männern am Arbeitsplatz vor. Die Berichterstatterin Christine 
Crawley bringt mehrere Änderungsanträge zu wichtigen Aspekten des Entwurfs einer 
Empfehlung ein, darunter zum Titel („Verhaltenskodex gegen sexuelle Belästigung“), 
zu wichtigen Definitionen (körperliche, verbale oder nichtverbale Verhaltensweisen 
sexueller Natur; sexuell motiviertes Verhalten), zu Schutzvorschriften von 
Arbeitgebern und Gewerkschaften, zu Rechtsfolgen und zur Gewährung von 
Schadenersatzleistungen. Die Kommission bestätigt, dass die Einstellungen zur 
sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz den Anwendungsbereich der Richtlinie zur 
Gleichbehandlung beeinträchtigen. Sie erkennt außerdem an, dass die Idee eines 
Verhaltenskodex einen ersten entscheidenden Schritt darstellt.

Kinderbetreuung (A3-0329/91)

In dem vom Europäischen Parlament am 19.  April 1991 angenommenen Bericht 
von Anita Jean Pollack zu Kinderbetreuung und Chancengleichheit153 kommt 
die Sorge des Parlaments darüber zum Ausdruck, dass es große Unterschiede 
bei den Kapazitäten von Kinderbetreuungseinrichtungen sowohl zwischen den 
Mitgliedstaaten als auch in den einzelnen Mitgliedstaaten selbst gibt. Das Europäische 
Parlament ersucht die Kommission um Ausarbeitung eines Vorschlags für eine 
Richtlinie zu diesem Thema, da es das Instrument der Empfehlung für zu schwach 
hält, um, in Hinblick auf die Ziele des Binnenmarkts, wie wirtschaftlicher und sozialer 
Zusammenhalt, Wirtschaftsentwicklung, Freizügigkeit, Verbesserung der Lebens- und 
Arbeitsbedingungen sowie die Chancengleichheit für Frauen auf dem Arbeitsmarkt, 
ein Problem von so großer Tragweite in angemessener Weise zu behandeln.

Schließlich stellt die Kommission einen Vorschlag für eine Empfehlung des Rates154 
im Rahmen des sozialpolitischen Aktionsprogramms vor. Auf Antrag des Europäischen 
Parlaments stimmt die Kommission der Aufnahme folgender Änderungen in den 
Text zu: Möglichkeiten der öffentlichen Finanzierung durch die Mitgliedstaaten und 
Anreize für verbesserte Kinderbetreuungsmöglichkeiten (flexiblere Arbeitszeiten, 
ausgeglichenere Aufteilung der elterlichen Verantwortung)155. Das Europäische 
Parlament wird im September 1991 zu diesem Dokument konsultiert und nimmt 
am 22.  November 1991 den neuen Bericht von Anita Jean Pollack156 dazu an, der 
zeigt, dass das Fehlen von zugänglichen Kinderbetreuungsstrukturen guter Qualität 

152	 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 11. Juni 1986 zu Gewalt gegen Frauen, angenommen auf Grundlage des 
Berichts A2-0044/86.

153	 Entschließung des Europäischen Parlaments, A3-0072/91, ABl. C 129 vom 20.5.1991, S. 224.
154	 KOM(91)0233.
155	 Siehe „Berichte und Tätigkeit des Ausschusses für die Rechte der Frau“, PE3 AP PV/FEMM.1989 FEMM-19910227 0030.
156	 Entschließung des Europäischen Parlaments, A3-0329/91, ABl. C 326 vom 16.12.1991, S. 274.
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ein wesentliches Hindernis für den gleichberechtigten Zugang von Frauen zum 
Arbeitsmarkt und zu allgemeiner und beruflicher Bildung ist.

3.2. Initiativberichte

Drittes Aktionsprogramm 1991-1995 (A3-0167/91)157

Am 3. Januar 1991 beantragt der Ausschuss für die Rechte der Frau die Genehmigung 
zur Vorstellung eines Berichts über das dritte mittelfristige Aktionsprogramm der 
Gemeinschaft zur Chancengleichheit für Frauen und Männer158. Anna Catasta wird 
zur Berichterstatterin und Teresa Domingo Segarra zur Mitberichterstatterin bestellt.

Das dritte Aktionsprogramm kommt erst spät, wobei das Parlament seine 
Ausarbeitung159 angesichts des bevorstehenden Binnenmarkts 1992 schon mehrfach 
gefordert hatte. Der Rat hatte das Parlament zu seinen Entschließungsanträgen zu den 
beiden vorhergehenden Aktionsprogrammen konsultiert, aber dieses Mal wird die 
abschließende Mitteilung über das Aktionsprogramm nicht von einer Entschließung 
des Rates begleitet. Da das Parlament nicht sicher ist, ob der Rat die Absicht hat, 
eine Entschließung anzunehmen160, ist es besorgt über die Rechtskraft dieses 
Aktionsprogramms161.

Dieses Aktionsprogramm soll die Ergebnisse der beiden vorhergehenden 
Aktionsprogramme konsolidieren und Gelegenheit bieten, eine koordinierte und 
umfassende Gemeinschaftsaktion zu den Problemen zu realisieren, die sich im Zuge 
des Einigungsprozesses des europäischen Marktes ergeben. Die Berichterstatterin 
weist jedoch darauf hin, dass der Text des dritten Aktionsprogramms zwar mehrfach 
einen Gesamtansatz fordert, aber keine angemessene Politik zur Durchführung der 
Aktionen auf nationaler, regionaler oder lokaler Ebene vorsieht. Da die vorgesehenen 
Finanzierungsmittel unzureichend und die Ziele des Programms nicht genau genug 
definiert sind, ist die Berichterstatterin der Ansicht, dass sich die gesamte Durchführung 
als unmöglich erweisen könnte.

Weitere Themen

Während der dritten Wahlperiode erarbeitet der Ausschuss für die Rechte der Frau 
mehrere Initiativberichte zu unterschiedlichen wichtigen Themen zu den Rechten der 

157	 Entschließung des Europäischen Parlaments, A3-0167/91, ABl. C 240 vom 16.9.1991, S. 247.
158	 Vorschlag der Kommission zum dritten mittelfristigen Aktionsprogramm der Gemeinschaft, KOM(90)0449 endg.
159	 Insbesondere im Bericht von Marie-Claude Vayssade zur Anwendung der Richtlinien, Entschließungen und Empfehlungen 

des Rates betreffend Frauen.
160	 Der Rat nimmt die Entschließung am 21. Mai 1991 an.
161	 Die Programme der Kommission sind lediglich einfache Absichtserklärungen ohne Verpflichtung ihrerseits. Nach Ansicht 

des Parlaments muss der Text des dritten Aktionsprogramms zwingend von einer Entschließung des Rates begleitet werden, 
auch wenn die Entschließung nicht ausreicht, um eine rechtliche Stärkung der Gemeinschaftsaktion sicherzustellen. Siehe 
Begründung, A3-0167/91.



53

KAPITEL V

Der Ausschuss für die Rechte der Frau 1989–1994

Frau in mehreren Bereichen: Beschäftigung162, Berufsausbildung163, Gesundheit und 
soziale Sicherheit164, Entscheidungsfindung165, die Stellung der Frau in der Gesellschaft 
und die Lage der Frauen in Europa und der Welt166.

162	 Der Binnenmarkt 1992 und seine Folgen für die Frauen in der EG (A3-0358/90, die Entschließung ist in Anhang 3 dieser 
Studie veröffentlicht); Mittelfristiges Aktionsprogramm der Gemeinschaft zur Chancengleichheit für Frauen und Männer 
(A3-0167/91); Schaffung von Arbeitsplätzen für Frauen (A3-0112/93); Bewertung der unbezahlten Arbeit von Frauen (A3-
0197/93); Benachteiligung aufgrund des Geschlechts bei Einstellungsverfahren der Gemeinschaft (A3-0267/93); Situation der 
Frauen in der Landwirtschaft in den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft (A3-0409/93); Benennung einer Vertrauensperson in 
den Unternehmen (A3-0043/94); Aufwertung der Pflegeberufe (A3-0123/94); Wissenschaftliches Personal in der europäischen 
F&E (A3-0278/94); Situation der Frauen in kleinen und mittleren Unternehmen (A3-0281/94).

163	 IRIS und die Berufsausbildung von Frauen (A3-0199/93).
164	 Frauen und Gesundheitswesen (A3-0093/90); Schrittweise Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von 

Männern und Frauen im Bereich der sozialen Sicherheit (A3-0285/91); Anteil geschiedener oder getrennt lebender Frauen an 
den Rentenansprüchen in den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft (A3-0418/93); Frauen und gemeinsame Verantwortung der 
Eltern (A3-0122/93, die Aussprache zu dieser Entschließung ist in Anhang 3 dieser Studie veröffentlicht); Funktionsweise des 
Europäischen Sozialfonds (A3-0001/91).

165	 Frauen im Entscheidungsprozess (A3-0035/94).
166	 Ein europäischer Preis für Frauen (A3-0073/91); Die Situation der Frau in Mittel- und Osteuropa (A3-0198/93, die 

Entschließung ist in Anhang 3 dieser Studie veröffentlicht); Die Armut der Frauen in Europa (A3-0065/94, die Entschließung 
ist in Anhang 3 dieser Studie veröffentlicht); Menschenrechtsverletzungen gegenüber Frauen (A3-0349/94).
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KAPITEL VI
Der Ausschuss für die Rechte der Frau 1994–1999

1. Einsetzung, Zuständigkeiten und Mitglieder

Der dritte ständige Ausschuss für die Rechte der Frau wird durch den Beschluss 
vom 21. Juli 1994 eingesetzt167.

Die Zuständigkeiten des neuen Ausschusses sind die gleichen wie die des 
vorhergehenden Ausschusses und umfassen somit die folgenden Fragen:

•	 Definition und Weiterentwicklung der Rechte der Frau in der Europäischen 
Union auf der Grundlage der Entschließungen des Europäischen Parlaments in 
diesem Bereich;

•	 Anwendung und Vervollständigung der Richtlinien zur Gleichberechtigung der 
Frau und Ausarbeitung neuer Richtlinien;

•	 Sozialpolitik, Beschäftigungspolitik und Bildungspolitik für Frauen und 
Mädchen und Maßnahmen zur Bekämpfung der Frauenarbeitslosigkeit;

•	 Informationspolitik und Frauenforschung;
•	 Auswertung der gemeinsamen Politiken, soweit die Frauen davon betroffen 

sind, und Auswirkungen der Vollendung des Binnenmarktes auf die Frauen;
•	 Probleme im Zusammenhang mit der Berufstätigkeit von Frauen und ihrer Rolle 

in den Familien;
•	 Frauen in den Institutionen der Europäischen Gemeinschaften;
•	 Frauenfragen auf internationaler Ebene (UNO, Internationales Arbeitsamt usw.);
•	 Lage der Wanderarbeitnehmerinnen und der Lebensgefährtinnen von 

Wanderarbeitnehmern und Status der Frauen, die gleichzeitig Europabürgerinnen 
sind und eine nichteuropäische Staatsangehörigkeit besitzen, in den im Hinblick 
auf den Binnenmarkt erlassenen Rechtsvorschriften der Gemeinschaft.

Am 21. Juli 1994 findet die konstituierende Sitzung des Ausschusses statt168. Neue 
Vorsitzende ist Nel B.M. van Dijk, die stellvertretenden Vorsitzenden sind Anne Van 
Lancker, Francisca Bennasar Tous und Antoinette Fouque.

In der Sitzung vom 7.  September 1998169 wird Heidi Hautala zur Vorsitzenden 
gewählt und ersetzt Nel van Dijk, die ihr Mandat als Mitglied des Europäischen 
Parlaments zum 1. September 1998 niedergelegt hat.

167	 Beschluss über die Anzahl, die zahlenmäßige Zusammensetzung und die Zuständigkeiten der parlamentarischen Ausschüsse, 
ABl. C 261 vom 19.9.1994, S. 44.

168	 Protokoll der Sitzung vom 21. Juli 1994.
169	 Protokoll der Sitzung vom 7. September 1994.
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Nel van Dijk, niederländisches Mitglied des Europäischen Parlaments, Vorsitzende des Ausschusses  
für die Rechte der Frau (1994-1998).

© Europäische Union

Heidi Hautala, finnisches Mitglied des Europäischen Parlaments, Vorsitzende des Ausschusses  
für die Rechte der Frau (1998-1999).

© Europäische Union, 1999
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Im Juli 1994 liegt die Anzahl der Ausschussmitglieder bei 36 und wird im Laufe 
der Wahlperiode zweimal verändert: auf 41 infolge des Beitritts dreier neuer Staaten 
im Januar 1995 und zwei Jahre später im Januar 1997 auf 40170. Die Mitgliederliste 
des Ausschusses für die gesamte vierte Wahlperiode ist in Anhang 1 enthalten. Die 
stellvertretenden Mitglieder werden nicht genannt.

In ihrem Brief vom 22.  Januar 1999 an den Präsidenten Gil-Robles171 schlägt die 
Ausschussvorsitzende Heidi Hautala eine Überarbeitung der Zuständigkeiten des 
Ausschusses für die Rechte der Frau infolge des Vertrags von Amsterdam vor, mit 
dessen Ratifizierung die Rechtsgrundlage für die Gleichheit von Männern und Frauen 
erheblich gestärkt und erweitert wird. Der erste Vorschlag betrifft die Änderung 
der Bezeichnung des Ausschusses durch die Ergänzung um einen zweiten Teil zu 
„Ausschuss für Chancengleichheit und die Rechte der Frau“172. Der zweite Vorschlag 
betrifft eine klarere Abgrenzung der Zuständigkeiten in der Geschäftsordnung 
zwischen denen des Ausschusses für die Rechte der Frau und denen des Ausschusses 
für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, insbesondere in Bezug auf Punkt 14, 
„die Angleichung der Löhne für Arbeitnehmer männlichen und weiblichen Geschlechts und die 
Sicherung des gleichen Zugangs zur Arbeit und zur beruflichen Ausbildung für Männer und 
Frauen“. Da die Aufgaben nicht ausreichend klar verteilt sind, kommt es wiederholt 
zu Kompetenzkonflikten. Heidi Hautala schlägt vor, dass die Zuständigkeiten des 
Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten unter Punkt 14 auf den 
Ausschuss für die Rechte der Frau übertragen werden, der demnach für die gesamte 
Politik zur Chancengleichheit verantwortlich wäre.

2. Planung der Arbeiten

Der Ausschuss hält zwischen dem 21. Juli 1994 und dem 20. April 1999 66 Sitzungen 
ab.

Am 26. und 27. Juni 1995 führt der Ausschuss eine öffentliche Anhörung in Brüssel 
zu geschlechtsspezifischen Menschenrechtsverletzungen durch. Im Herbst 1996 
werden zwei öffentliche Anhörungen durchgeführt: eine im Oktober zum Thema 
Chancengleichheit und Strukturfonds und eine im November zum Thema AIDS-
Prävention im Zusammenhang mit Prostitution.

Am 28. und 29.  April 1998 wird eine Konferenz zu Frauen und Wissenschaft in 
Brüssel durchgeführt.

170	 Beschlüsse des Europäischen Parlaments vom 21. Juli 1994 (ABl. C 261 vom 19.9.1994, S. 44), vom 18. Januar 1995 (ABl. C 43 
vom 20.2.1995, S. 34) und vom 15. Januar 1997 (ABl. C 33 vom 3.2.1997, S. 32).

171	 Brief vom 22. Januar 1999 an José-Maria Gil-Robles, Präsident des Europäischen Parlaments, CARDOC PE4 P2 B30/COMP 
FEMM.1994-010 0040 (nur auf Englisch verfügbar). Siehe auch die Sitzung des Ausschusses für die Rechte der Frau am 
19. Januar 1999, S. 4.

172	 Von der fünften Wahlperiode an, mit Beginn im Juli 1999, trägt der Ausschuss eine andere Bezeichnung, nämlich „Ausschuss 
für die Rechte der Frau und Chancengleichheit“. In der sechsten Wahlperiode ändert sich der Name erneut und wird zu 
„Ausschuss für die Rechte der Frau und Gleichstellung der Geschlechter“.
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Im Frühjahr 1999 hält der Ausschuss für die Rechte der Frau zum Internationalen 
Frauentag eine Konferenz in Luxemburg über das Thema „Maßnahmen des 
Europäischen Parlaments zur Förderung der Chancengleichheit in Europa“ ab.

Am 29.  März 1999 findet in Brüssel ein Runder Tisch zu Frauen im  
Entscheidungsprozess statt, am 20. April 1999 eine öffentliche Anhörung in Straßburg 
zur Chancengleichheit von Männern und Frauen.

In der vierten Wahlperiode übernehmen sechs Ausschussmitglieder zweimal die 
Funktion des Generalberichterstatters: Astrid Lulling, Marianne Eriksson, Fiorella 
Ghilardotti, Lissy Gröner, Francisca Bennasar Tous und Maria Paola Colombo Svevo.

3. Behandelte Themen

3.1. Im Rahmen des Konsultationsverfahrens angenommene Berichte

Soziale Sicherheit (A4-0256/96)173

Am 6.  Oktober 1995 konsultiert der Rat das Europäische Parlament zu einem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Änderung der Richtlinie 86/378/EWG zur 
Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen bei 
den betrieblichen Systemen der sozialen Sicherheit. Die Urteile des Gerichtshofs in 
diesem Zeitraum174 und das Protokoll zu Artikel 119 machen bestimmte Vorschriften 
der Richtlinie 86/378 hinfällig. Der Ausschuss für die Rechte der Frau bedauert, dass 
die Kommission die Rechtsprechung des Gerichtshofs in diesen Gemeinschaftstext 
ohne Anpassung übernimmt. Die infolge der Rechtsprechung des Gerichtshofs 
vorgeschlagenen Änderungen können negative Folgen für die Frauen haben, 
insbesondere beim Rentenalter und der Teilzeitbeschäftigung. Der Ausschuss schlägt 
Änderungen vor, deren Ziel es ist, ein flexibles Altersvorsorgesystem einzuführen, die 
Verwendung unterschiedlicher versicherungsmathematischer Berechnungsfaktoren 
für Männer und Frauen zu verhindern und Teilzeitbeschäftigten sozialen Schutz zu 
geben.

Das Europäische Parlament stimmt dem Vorschlag der Kommission in der Sitzung 
vom 18. September 1996 mit Änderungen zu.

Viertes Aktionsprogramm (A4-0280/95) 175

Zu Beginn der 90er Jahre befassen sich die Organe in der Folge des Vertrags 
von Maastricht verstärkt mit dem Thema der Chancengleichheit für Männer und 
Frauen. In ihren Weißbüchern zur europäischen Sozialpolitik176 und zu Wachstum, 

173	 Entschließung des Europäischen Parlaments zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und 
Frauen bei den betrieblichen Systemen der sozialen Sicherheit, A4-0256/96, ABl. C 320 vom 28.10.1996, S. 82. 

174	 Siehe die Urteile C-109/93, C-110/91, C-152/91, C-408/92, C-28/93, C-128/93, C-57/93 und C-7/93 des Gerichtshofs der 
Europäischen Gemeinschaften: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ 

175	 Legislative Entschließung mit der Stellungnahme des Europäischen Parlaments zum Vorschlag für einen Beschluss des Rates 
zum vierten mittelfristigen Aktionsprogramm der Gemeinschaft zur Chancengleichheit von Männern und Frauen (1996-
2000), A4-0280/95, ABl. C 323 vom 4.12.1995, S. 167. 

176	 Weißbuch zur Europäischen Sozialpolitik – ein zukunftsweisender Weg für die Union, KOM(94)0333, Juli 1994.

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
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Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung177 verpflichtet sich die Kommission zur 
Vorbereitung eines vierten Aktionsprogramms und zur Förderung der Bürgerrechte 
der Frauen auf allen Ebenen. Der Europäische Rat in Essen vom 9. und 10. Dezember 
1994178 erklärt die Chancengleichheit für Männer und Frauen zu „der herausragenden 
Aufgabe der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten“.

Das dritte Aktionsprogramm zur Chancengleichheit für Männer und Frauen endet 
im Dezember 1995. Bereits im Juni 1995 nimmt das Parlament eine Entschließung179 
zur Bewertung des dritten Aktionsprogramms und zur Entwicklung von Vorschlägen 
für ein viertes Programm an. Am 6. Oktober 1995 konsultiert der Rat das Europäische 
Parlament zum Vorschlag für einen Beschluss des Rates zum vierten mittelfristigen 
Aktionsprogramm der Gemeinschaft zur Chancengleichheit von Männern und Frauen 
(1996-2000).

Die Berichterstatterin Francisca Bennasar Tous erinnert an die mangelnde Kontrolle 
der Anwendung der bestehenden Richtlinien, Empfehlungen und Entschließungen und 
an die Blockierung neuer Richtlinien im Rat aufgrund des Zwangs zur Einstimmigkeit.

In dem am 17.  November 1995 angenommenen Text besteht das Parlament 
wiederholt auf der Einrichtung effizienter Kontrollmechanismen zur kontinuierlichen 
Bewertung des erzielten Fortschritts. Es ersucht die Kommission um Vorlage eines 
jährlichen Berichts, beginnend 1996, zur Umsetzung des Aktionsprogramms. Das 
Parlament hofft, dass die Regierungskonferenz von 1996 eine solidere Rechtsgrundlage 
für dieses mehrjährige Aktionsprogramm findet, das zur Stärkung eines echten Europa 
der Bürger beitragen könnte.

Am 17. Dezember 1998 übermittelt die Kommission dem Europäischen Parlament 
ihren Zwischenbericht zur Umsetzung des vierten Aktionsprogramms der 
Gemeinschaft (1996-2000).

In seiner am 4. Mai 1999 kurz vor Ende der fünften Wahlperiode angenommenen 
Entschließung180 bittet das Parlament die Kommission darum, ihm alle Initiativen 
mitzuteilen, die sie auf Grundlage der Artikel 2, 3, 13, 137 und 141 des Vertrags von 
Amsterdam einzuleiten gedenkt, und fordert, dass die auf Frauen ausgerichteten 
Maßnahmen im Bereich Beschäftigung zuerst im Rahmen des Europäischen 
Sozialfonds und des EFRE verwirklicht werden. Wie in der Begründung seines 
Berichts dargelegt, ist der Ausschuss für die Rechte der Frau der Ansicht, dass die neue 
Gemeinschaftsinitiative EQUAL, mit der die Initiative NOW ersetzt wird, der Situation 
der Frauen nicht entspricht, die nicht als Minderheit oder Randgruppe angesehen 

177	 Weißbuch „Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit, Beschäftigung – Herausforderungen der Gegenwart und Wege ins 21. 
Jahrhundert“, KOM(93)0700, Dezember 1993.

178	 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/de/ec/SN300-X.DE.htm 
179	 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 14.  Juni 1995 zur Bewertung des dritten Aktionsprogramms der 

Gemeinschaft zur Chancengleichheit und zu Vorschlägen für das vierte Aktionsprogramm der Gemeinschaft, A4-0104/95, 
ABl. C 166 vom 3.7.1995, S. 62.

180	 Entschließung des Europäischen Parlaments zur Durchführung des mittelfristigen Aktionsprogramms der Gemeinschaft für 
die Chancengleichheit von Frauen und Männern (1996-2000), A4-0194/99, ABl. C 279 vom 1.10.1999, S. 88.

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/de/ec/SN300-X.DE.htm 


Mit gleichen Chancen: Die Ausschüsse für die Rechte der Frau 1979-1999

60

werden können: „170 Millionen Bürgerinnen stellen 52 Prozent der EU-Bevölkerung und 
gehören damit ins Zentrum und nicht an den Rand europäischer Politiken.“

Entscheidungsprozess (A4-0149/96)181

Bereits in seinen Entschließungen von 1988182 und 1994183 bringt das Europäische 
Parlament seine Sorge über den geringen Anteil von Frauen in Führungspositionen 
in allen Bereichen zum Ausdruck und befürwortet konkrete Maßnahmen zur 
Verbesserung der Situation.

In seiner Entschließung184 vom März 1995 erklärt der Rat „daß es erforderlich ist, nach 
Kräften auf eine Änderung der Strukturen und des Bewußtseins hinzuwirken, ohne die sich eine 
echte Gleichstellung von Frauen und Männern beim Zugang zu den Entscheidungsgremien im 
politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Bereich nicht erreichen läßt“.

Am 30.  Januar 1996 konsultiert der Rat das Europäische Parlament zu dem 
Vorschlag für eine Empfehlung des Rates über die ausgewogene Mitwirkung von 
Frauen und Männern am Entscheidungsprozess. Der Entwurf wird an den Ausschuss 
für die Rechte der Frau als federführenden Ausschuss überwiesen, und Irene Crepaz, 
stellvertretendes Mitglied, wird zur Berichterstatterin bestellt. Das Parlament stellt 
seine Stellungnahme in der legislativen Entschließung vom 24. Mai 1996 vor185.

Das Europäische Parlament nimmt das von der Vierten Weltfrauenkonferenz186 im 
September 1995 formulierte strategische Ziel zu Frauen und Entscheidungsprozessen 
auf. Der Ausschuss für die Rechte der Frau begrüßt den Vorschlag der Kommission, in 
dem die Notwendigkeit eines „integrierten“ Ansatzes anerkannt wird, fordert aber, dass 
sich die Organe nachdrücklich dafür einsetzen, dass der Empfehlung auch Resultate 
folgen. Insbesondere betont der Ausschuss für die Rechte der Frau die Notwendigkeit 
zur Förderung von Programmen für Chancengleichheit, wie sie bereits in Österreich, 
Schweden und den Niederlanden umgesetzt werden. Ebenso sei es notwendig, 
gezielte Statistiken zur Verfügung zu stellen, um eine Kontrolle und langfristige 
Bewertung zu ermöglichen und um Zielwerte mit Zeitplänen für die Umsetzung zu 
formulieren. Schließlich müssen Werbekampagnen organisiert werden, insbesondere 
im Umfeld von Wahlen, aber auch zur allgemeinen Veränderung von Einstellungen 
und Verhaltensweisen der Männer und Frauen zum Thema geschlechtsbedingter 
Diskriminierung.

181	 Entschließung des Europäischen Parlaments über die ausgewogene Mitwirkung von Frauen und Männern am 
Entscheidungsprozess, A4-0149/96, ABl. C 166 vom 10.6.1996, S. 269.

182	 A2-0169/88.
183	 A3-0035/94.
184	 Entschließung des Rates vom 27.  März 1995 über die ausgewogene Mitwirkung von Frauen und Männern am 

Entscheidungsprozess, ABl. C 168 vom 4.7.1995, S. 3.
185	 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24.  Mai 1996 zum Vorschlag für eine Empfehlung des Rates über die 

ausgewogene Mitwirkung von Frauen und Männern am Entscheidungsprozess, ABl. C 166 vom 10.6.1996, S.  269. Die 
Aussprache zu dieser Stellungnahme ist in Anhang 3 dieser Studie veröffentlicht.

186	 Bericht der Vierten Weltfrauenkonferenz, Peking, 4.-15. September 1995, A/CONF.177/20/Rev.1, Absätze 181-189, S. 84.
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Gleichbehandlung (A4-0038/99)187

Am 5. Juni 1996 konsultiert der Rat das Europäische Parlament zum Vorschlag für 
eine Richtlinie des Rates zur Änderung der Richtlinie 76/207/EWG zur Verwirklichung 
des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen hinsichtlich des 
Zugangs zur Beschäftigung, zur Berufsbildung und zum beruflichen Aufstieg sowie in 
Bezug auf die Arbeitsbedingungen. Die Kommission stellt ihren Vorschlag nach dem 
Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union im Oktober 1995 in der Rechtssache 
Kalanke188 vor, wonach Artikel 2 Absätze 1 und 4 der Richtlinie 76/207/EWG „einer 
nationalen Regelung (…), nach der bei gleicher Qualifikation von Bewerbern unterschiedlichen 
Geschlechts (…) in Bereichen, in denen die Frauen unterrepräsentiert sind, den weiblichen 
Bewerbern automatisch der Vorrang eingeräumt wird“ entgegensteht. Ein Jahr später 
kommt der Gerichtshof in der ähnlich gelagerten Rechtssache Marschall189 zu einem 
entgegengesetzten Urteil, ausgehend von der Prämisse, dass „die Bewerbungen Gegenstand 
einer objektiven Beurteilung sind, bei der alle die Person der Bewerber betreffenden Kriterien 
berücksichtigt werden und der den weiblichen Bewerbern eingeräumte Vorrang entfällt, wenn 
eines oder mehrere dieser Kriterien zugunsten des männlichen Bewerbers überwiegen“.

Das Europäische Parlament ist der Ansicht, dass eine Änderung der Richtlinie 
76/207/EWG nicht erforderlich ist, da auf ihrer Grundlage ein Urteil wie das in der 
Rechtssache Marschall möglich war. Darüber hinaus werden die Bestimmungen zur 
Chancengleichheit durch den Vertrag von Amsterdam deutlich gestärkt.

Vor diesem Hintergrund lehnt das Europäische Parlament in seiner Sitzung vom 
9. März 1999 den Vorschlag der Kommission ab und fordert, dass ihm ein Vorschlag 
für eine Richtlinie auf Grundlage des Vertrags von Amsterdam vorgelegt wird.

Beweislast (A4-0115/97190, A4-0326/97191)

Am 21. Oktober 1996 konsultiert der Rat das Europäische Parlament zum Vorschlag für 
eine Richtlinie des Rates zur Beweislast in Fällen geschlechtsbedingter Diskriminierung. 
Dieses Mal wird der Vorschlag im Rahmen des Protokolls zur Sozialpolitik des Vertrags 
von Maastricht eingebracht, für das eine qualifizierte Mehrheit im Rat erforderlich ist. 
Der neue Vorschlag der Kommission basiert auf zahlreichen Urteilen des Gerichtshofs, 
der seine Rechtsprechung zu dem Thema in der Zwischenzeit weiterentwickelt hat.

Die Berichterstatterin Fiorella Ghilardotti stellt in ihren Ausführungen in einer 
Sitzung192 fest, dass Frauen trotz einer soliden Rechtsgrundlage für gleiches Entgelt 
und für die Gleichbehandlung von Frauen und Männern sowie zahlreicher Urteile 
des Gerichtshofs nach wie vor Opfer von Diskriminierung seien. Eine der größten 
Schwierigkeiten liege darin nachzuweisen, dass die Diskriminierungen tatsächlich 
aufgrund des Geschlechts stattfänden. Sie hätten beispielsweise bei der Arbeit nur 

187	 Entschließung des Europäischen Parlaments, A4-0038/99, ABl. C 175 vom 21.6.1999, S. 67.
188	 Siehe Urteil C-450/93 Kalanke.
189	 Siehe Urteil C-409/95 Marschall.
190	 Entschließung des Europäischen Parlaments, A4-0115/97, ABl. C 132 vom 28.4.1997, S. 215.
191	 Beschluss des Europäischen Parlaments, A4-0326/97, ABl. C 358 vom 24.11.1997, S. 25.
192	 Aussprachen des Europäischen Parlaments 4-498 vom 9. April 1997, S. 197.
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sehr selten Zugang zu den Informationen, auf deren Grundlage ihr Arbeitgeber die 
Entscheidung getroffen hat, die sie anfechten wollen.

In der Sitzung vom 10.  April 1997 gibt das Europäische Parlament seine 
Stellungnahme zu dem Vorschlag in erster Lesung ab. Es stimmt dem Vorschlag der 
Kommission unter dem Vorbehalt der eingebrachten Änderungen zu.

In der Sitzung vom 18.  September 1997 gibt der Präsident des Europäischen 
Parlaments den Eingang des gemeinsamen Standpunkts bekannt, den er an den 
Ausschuss für die Rechte der Frau als federführenden Ausschuss übermittelt hat. 
Fiorella Ghilardotti wird vom Ausschuss für die Rechte der Frau zur Berichterstatterin 
bestellt.

In seinem gemeinsamen Standpunkt nimmt der Rat nur zwei Änderungsanträge des 
Parlaments uneingeschränkt an und bringt selbst mehrere weitreichende Änderungen 
in den Text ein. In zweiter Lesung im Europäischen Parlament schlägt der Ausschuss 
für die Rechte der Frau erneut eine Reihe von Änderungen vor, jedoch nur zu den 
wichtigsten Aspekten der Richtlinie: Definition des Geltungsbereichs der Richtlinie 
(Anwendung der Richtlinie auf bereits geltende Richtlinien), Definition der mittelbaren 
Diskriminierung (die wesentlichen vom Gerichtshof genannten Bestimmungen werden 
ausdrücklich aufgenommen), Definition der Einzelheiten zur Beweislast und schließlich 
die Definition der einzelnen Verfahren zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen 
Anwendung der Richtlinie (Transparenz und Zurverfügungstellung aller erforderlichen 
Informationen an die Klagepartei)193. Die Richtlinie wird am 15. Dezember 1997 vom 
Rat angenommen.

Daphne-Programm (A4-0188/99)194

Seit ihrer Entschließung vom 17. Januar 1984195 fordern das Europäische Parlament 
und der Ausschuss für die Rechte der Frau immer wieder Initiativen zur Bekämpfung 
von Gewalt und Menschenrechtsverletzungen gegenüber Frauen, Jugendlichen und 
Kindern. Zu nennen sind unter anderem der Bericht A2-0044/86 zur Gewalt gegen 
Frauen, der Bericht A2-0052/89 zu Ausbeutung von Prostituierten und Menschenhandel, 
der Bericht A4-0250/97 zur Notwendigkeit einer Kampagne in der Europäischen Union 
zur vollständigen Ächtung der Gewalt gegen Frauen und schließlich der Bericht 
A4-0372/97 zum Frauenhandel mit dem Ziel der sexuellen Ausbeutung. Durch eine 
1998 von 360 Mitgliedern des Europäischen Parlaments unterzeichnete schriftliche 
Erklärung196 wurde das Jahr 1999 zum „Europäischen Aktionsjahr zur Bekämpfung der 
Gewalt gegen Frauen“ erklärt.

Das Europäische Parlament spielt eine zentrale Rolle bei der Einführung der 
Initiative Daphne und sieht eine eigene Haushaltslinie zur Finanzierung von 
Maßnahmen zur Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen, Jugendliche und Kinder 

193	 Aussprachen des Europäischen Parlaments 4-508 vom 5. November 1997, S. 38.
194	 Entschließung des Europäischen Parlaments, A4-0188/99, ABl. C 219 vom 30.7.1999, S. 497.
195	 Siehe Kapitel III. E „Für die Würde und die Rechte der Frau“, ABl. C 46 vom 20.2.1984, S. 55.
196	 ABl. C 138 vom 4.5.1998, S. 184.
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vor197. Die Initiative wird 1997 für einen Zeitraum von zwei Jahren eingeführt und 
erzielt bemerkenswerte Ergebnisse, insbesondere die Einrichtung von Netzwerken 
zwischen Nichtregierungsorganisationen und die Schaffung einer Überwachungsstelle 
für Gewalt gegen Frauen.

Im Mai 1998 stellt die Kommission einen Vorschlag für einen Beschluss des Rates zu 
einem mittelfristigen Aktionsprogramm der Gemeinschaft zur Verhütung von Gewalt 
gegen Kinder, Jugendliche und Frauen (2000-2004) (Daphne-Programm) vor. Dieser 
Vorschlag beruht auf Artikel 235 des EG-Vertrags, wonach für den Beschluss des Rates 
Einstimmigkeit erforderlich ist. Aufgrund des Widerstands einiger Mitgliedstaaten 
gegen die Wahl von Artikel 235 als Rechtsgrundlage stellt die Kommission im Februar 
1999 einen geänderten Vorschlag auf der Rechtsgrundlage von Artikel 129 (öffentliches 
Gesundheitswesen) vor. Der geänderte Vorschlag wird an genau dem Tag vorgestellt, 
an dem der Ausschuss für die Rechte der Frau über den ursprünglichen Text der 
Kommission abstimmen soll. Der Berichtsentwurf war bereits fertig gewesen, und nun 
muss ein neuer Entwurf ausgearbeitet werden, für den ein breiter Konsens und die 
Mitwirkung der Ausschussmitglieder erforderlich sind. Der Ausschuss bringt seine 
Unzufriedenheit mit der Wahl einer restriktiven Rechtsgrundlage angesichts dieser 
mehrdimensionalen Problematik zum Ausdruck, die weit über die Problemfelder der 
öffentlichen Gesundheit hinausgeht198.

Nach dieser Änderung der Rechtsgrundlage erklärt die stellvertretende 
Berichterstatterin Maria Paola Colombo Svevo bei der Aussprache am 15. April 1999199, 
wie der Ausschuss die Begriffe von öffentlicher Gesundheit und Gewalt interpretiert. 
Der Weltgesundheitsorganisation zufolge ist Gesundheit im weiteren Sinne ein Zustand 
des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens. Der Begriff der 
Gewalt umfasst ebenfalls diese drei Aspekte: Gewalt ist nicht nur eine Verletzung der 
psychischen und körperlichen Unversehrtheit der Opfer, sondern stellt auch einen 
schwerwiegenden sozialen Schaden dar, der das Opfer, die Angreifer und die Bürger 
schädigt.

3.2. Initiativberichte

Der Ausschuss ergreift die Initiative zur Erarbeitung mehrerer wichtiger Berichte zu 
den Rechten der Frau in den Bereichen Arbeit und berufliche Bildung200, zur Gesundheit 
und zu anderen sozialen Aspekten201 sowie zu internationalen Konferenzen202.

197	 Mit einem Jahresbudget von 3 Millionen ECU.
198	 Bei der Aussprache am 8. März 1999 stellt Heidi Hautala im Namen des Ausschusses für die Rechte der Frau eine mündliche 

Anfrage an die Kommission zu diesem Thema (O-0028/99).
199	 Aussprachen des Europäischen Parlaments 4-538 vom 15. April 1999, S. 317.
200	 Gleichbehandlung von Männern und Frauen beim Zugang zur Beschäftigung, zur Berufsbildung und zum beruflichen Aufstieg 

(A4-0038/99); Wissenschaftliches Personal in der europäischen F&E (A3-0278/94); Bewertung des dritten Aktionsprogramms 
der Gemeinschaft zur Chancengleichheit und Vorschläge für das vierte Aktionsprogramm der Gemeinschaft (A4-0104/95); 
Verwirklichung der Chancengleichheit von Männern und Frauen im öffentlichen Dienst (A4-0283/96); Situation der 
mitarbeitenden Ehepartner von selbständigen Erwerbstätigen (A4-0005/97); Rolle der Genossenschaften bei der Förderung 
der Erwerbstätigkeit von Frauen (A4-0270/98); Besondere Auswirkungen der Frauenarbeitslosigkeit (A4-0272/98).

201	 Notwendigkeit einer Kampagne in der Europäischen Union zur vollständigen Ächtung der Gewalt gegen Frauen (A4-
0250/97); Situation von alleinerziehenden Müttern und Familien mit einem Elternteil (A4-0273/98); Diskriminierung von 
Frauen in der Werbung (A4-0258/97).

202	 Vierte Weltfrauenkonferenz der Vereinten Nationen zum Thema „Gleichstellung, Entwicklung und Frieden“ (Peking, 
September 1995) (A4-0142/95); Folgemaßnahmen zur internationalen Konferenz von Kairo über Bevölkerung und Entwicklung 
(A4-0152/96).
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Aktionsprogramm 1996-2000 (A4-0104/95)203

Im Januar 1995 beantragt der Ausschuss für die Rechte der Frau die Genehmigung 
für die Vorlage eines Berichts zur Bewertung des dritten Aktionsprogramms 
der Gemeinschaft zur Chancengleichheit und für Vorschläge für das vierte 
Aktionsprogramm der Gemeinschaft. Hedy d’Ancona wird zur Berichterstatterin 
bestellt.

Basis des vierten Aktionsprogramms sind drei zentrale Ziele für zukünftige 
Maßnahmen zur Chancengleichheit, so wie sie im Weißbuch der Kommission 
zur europäischen Sozialpolitik definiert werden: die Vereinbarkeit von 
bezahlter und unbezahlter Arbeit, die Aufhebung der geschlechtsspezifischen 
Aufspaltung des Arbeitsmarkts und die verstärkte Einbeziehung von Frauen in die 
Entscheidungsfindung. Diese Ziele werden um das Konzept der Unionsbürgerschaft 
ergänzt.

In der fünften Wahlperiode übermittelt die Kommission dem Europäischen 
Parlament mehrere Mitteilungen zu verschiedenen Aspekten der Chancengleichheit, 
insbesondere zum Recht der Frau auf Gesundheit, zu Entgelt204, Chancengleichheit205 
und zum Frauenhandel mit dem Ziel der sexuellen Ausbeutung206.

Das Recht der Frau auf Gesundheit (A4-0029/99)207

Am 23. Mai 1997 übermittelt die Kommission dem Europäischen Parlament ihren 
Bericht zur gesundheitlichen Situation der Frauen in der Europäischen Gemeinschaft. 
Am 14. Juli 1997 teilt der Präsident des Europäischen Parlaments mit, dass er den Bericht 
an den Ausschuss für die Rechte der Frau als federführenden Ausschuss übermittelt 
hat. Nel van Dijk wird zur Berichterstatterin bestellt.

In der Aussprache am 14.  Juli 1998208 fordert die liberale Fraktion die 
Rücküberweisung des Berichts von Nel van Dijk an den Ausschuss, damit der 
Kommission schnellstmöglich ein prägnanterer, kürzer gefasster Bericht vorgelegt 
werden kann. Jessica Larive zufolge, die für die liberale Fraktion spricht, enthält der 
Bericht viele Vorschläge, die nicht in die Zuständigkeiten der Europäischen Union 
fallen, vor allem zur Abtreibung.

Das Parlament beschließt die Rücküberweisung des Berichts an den Ausschuss 
für die Rechte der Frau. Am 8.  September 1998 wird Heidi Hautala nach der 
Amtsniederlegung von Nel van Dijk zur neuen Berichterstatterin bestellt. Am 18. Januar 
1999 wird der Entschließungsantrag vom Ausschuss einstimmig angenommen und in 
der Plenarsitzung vom 8. März 1999 vom Europäischen Parlament.

203	 Entschließung des Europäischen Parlaments, A4-0104/95, ABl. C 166 vom 3.7.1995, S. 62.
204	 Memorandum über gleiches Entgelt für gleichwertige Arbeit (A4-0338/95).
205	 Chancengleichheit für Frauen und Männer in der Europäischen Union 1996 (A4-0257/97). 
206	 Frauenhandel mit dem Ziel der sexuellen Ausbeutung (A4-0372/97).
207	 Entschließung des Europäischen Parlaments, A4-0029/99 (zweiter Bericht), ABl. C 175 vom 21.6.1999, S. 68.
208	 Aussprachen des Europäischen Parlaments 4-523 vom 14. Juli 1998, S. 106.
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Heidi Hautala stellt fest, dass der Kommissionsbericht zu einem interessanten 
Zeitpunkt erscheint, zumal die Integration der öffentlichen Gesundheit und der 
Gleichstellung von Männern und Frauen in alle Tätigkeiten der Union durch den 
Vertrag von Amsterdam unmittelbar bevorsteht. Dadurch ergibt sich, wie auch von 
der Berichterstatterin in ihrem Beitrag in der Plenarsitzung erwähnt, eine zweifache 
Herausforderung. Drei Aspekte werden genannt, die insbesondere die Frauen 
betreffen: die schwache Vertretung von Frauen in Führungspositionen und bei 
Entscheidungsprozessen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, Krankheiten, von 
denen nur Frauen betroffen sind, sowie Krankheiten, die Frauen in anderer Weise 
belasten als Männer (Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Alkoholismus, Depression), und 
schließlich die gesundheitlichen Bedürfnisse der Frauen, die den Großteil der älteren 
Bevölkerung stellen werden.

Zum Thema Abtreibung fordert das Parlament die Mitgliedstaaten auf, „die Abtreibung 
unter bestimmten Bedingungen zu legalisieren, wenigstens im Fall einer erzwungenen 
Schwangerschaft oder Vergewaltigung und in Fällen, in denen die Gesundheit oder das Leben 
der Frau gefährdet ist, wobei grundsätzlich letztlich die Frau selbst bestimmen muß, und dafür 
Sorge zu tragen, daß der freiwillige Schwangerschaftsabbruch medizinisch ungefährlich erfolgt 
und eine psychologische und soziale Betreuung angeboten wird“. Wie schon fast zwanzig 
Jahre zuvor spaltet dieses Thema die Abgeordneten. So stimmt wegen genau dieses 
Punktes eine Minderheit gegen den Bericht, während eine Gruppe von Abgeordneten, 
vor allem aus den nördlichen Staaten, der Meinung ist, dass das Recht auf Abtreibung 
keinerlei Bedingungen unterworfen sein sollte209.

Mainstreaming (A4-0251/97)210

Am 27. Februar 1997 übermittelt die Kommission dem Europäischen Parlament ihre 
Mitteilung „Einbindung der Chancengleichheit in sämtliche politischen Konzepte und 
Maßnahmen der Gemeinschaft“ – „Mainstreaming“. Der Präsident des Europäischen 
Parlaments überweist die Mitteilung an den Ausschuss für die Rechte der Frau als 
federführenden Ausschuss. Dieser bestellt Angela Kokkola zur Berichterstatterin.

In seiner am 16.  September 1997 angenommenen Entschließung wünscht der 
Ausschuss für die Rechte der Frau, dass die Kommission zukünftig die Dimension 
des „Mainstreaming“ in alle Legislativvorschläge integriert, damit deren mögliche 
Auswirkungen auf die jeweilige Situation von Frauen und Männern berücksichtigt 
werden. Das Parlament betont gegenüber der Kommission, dass das „Mainstreaming“ 
eine zentrale Rolle sowohl in den Abkommen über Entwicklungszusammenarbeit als 
auch bei den Beitrittsverhandlungen mit den Staaten Mittel- und Osteuropas spielen 
müsse.

209	 Absatz 11 der Entschließung des Europäischen Parlaments vom 9. März 1999, ABl. C 175 vom 21.6.1999, S. 70. Aussprachen 
des Europäischen Parlaments 4-536 vom 9. März 1999, S. 33-35.

210	 Entschließung des Europäischen Parlaments, A4-0251/97, ABl. C 304 vom 6.10.1997, S. 50. Entschließung in Anhang 3 dieser 
Studie veröffentlicht.
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Für die Wahlen zum Europäischen Parlament 1999 vom Informationsbüro des Europäischen Parlaments  
in Madrid herausgegebenes Plakat.

© Europäische Union, 1999
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Als der Ad-hoc-Ausschuss für die Rechte der Frau 1979 eingerichtet wird, hat der Rat 
bereits drei Richtlinien zum gleichen Entgelt und zur Gleichbehandlung von Männern 
und Frauen angenommen. Zwanzig Jahre später, im Jahr 1999, hat sich die Anzahl der 
Richtlinien verdreifacht.

Auf der Grundlage der Arbeit der Ausschüsse für die Rechte der Frau in diesen 
vier Wahlperioden nach Einführung der Direktwahlen hat das Europäische Parlament 
zahlreiche Entschließungen zu den verschiedenen Aspekten der Chancengleichheit für 
Männer und Frauen angenommen.

Am 1.  Mai 1999 tritt der Vertrag von Amsterdam in Kraft, durch den die 
Bestimmungen zur Chancengleichheit deutlich gestärkt werden. In Artikel 2 schreibt 
er die Förderung der Gleichstellung von Männern und Frauen als eine der Aufgaben 
der Gemeinschaft fest. In Artikel 3 wird die Gemeinschaft dazu verpflichtet, bei 
allen ihren Tätigkeiten Ungleichheiten zu beseitigen und die Gleichstellung von 
Männern und Frauen zu fördern. Schließlich werden die Mitgliedstaaten in Artikel 
141 dazu ermächtigt, Maßnahmen beizubehalten oder zu beschließen, die spezifische 
Vergünstigungen zur Erleichterung der Berufsausübung des unterrepräsentierten 
Geschlechts vorsehen. Darüber hinaus hat der Vertrag von Amsterdam das 
Mitentscheidungsverfahren für die Annahme von Maßnahmen zur Verwirklichung 
der Gleichstellung von Männern und Frauen im Bereich Beschäftigung eingeführt, 
wodurch die Rolle des Europäischen Parlaments gestärkt wurde. Durch die Verträge 
von Nizza und Lissabon wird die Anwendung der Mitentscheidung weiter ausgebaut.

Außerdem sieht Artikel 23 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 
(2000) vor, dass die Gleichstellung von Männern und Frauen in allen Bereichen 
sichergestellt wird, einschließlich der Bereiche Beschäftigung, Arbeit und Entgelt211.

Dennoch gibt es im Bereich der Gleichstellung der Geschlechter in der Gesellschaft 
weiterhin Diskriminierungen und Stereotypisierungen. Deren Beseitigung ist ein 
langwieriges Unterfangen, wie ein aktueller Bericht des Ausschusses für die Rechte der 
Frau und die Gleichstellung der Geschlechter zeigt212. Es ist noch ein langer Weg bis 
zur Erreichung einer echten Gleichstellung von Frauen und Männern im Berufs- wie 
auch im Privatleben.

Aus diesem Grund hat die Europäische Union entschieden, ein Europäisches 
Institut für Gleichstellungsfragen zu errichten. Aufgabe dieses im Dezember 
2006 durch die Verordnung (EG) Nr. 1922/2006 errichteten Instituts ist es, die 

211	 Charta der Grundrechte der Europäischen Union, ABl. C 364 vom 18.12.2000, S. 13.
212	 Entwurf eines Berichts über den Abbau von Geschlechterstereotypen in der EU (2012/2116(INI)), PE 491.091.
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europäischen Institutionen und die Mitgliedstaaten bei der Berücksichtigung des 
Gleichstellungsgrundsatzes in ihren Politiken sowie bei der Bekämpfung von 
Diskriminierungen aus Gründen des Geschlechts zu unterstützen.

Vor dem Hintergrund der Strategie der Kommission für die Gleichstellung von 
Frauen und Männern213 und dem neuen Europäischen Pakt für die Gleichstellung der 
Geschlechter 2011-2020 des Rates214 darf man hoffen, dass 2010-2020 ein Jahrzehnt des 
Fortschritts im Bereich der Gleichstellung von Männern und Frauen sein wird. Bei dieser 
Arbeit wird das Europäische Parlament, wie auch stets schon in der Vergangenheit, 
eine sehr wichtige und aktive Rolle zu spielen haben.

Anlässlich des 30. Jahrestags des Übereinkommens der Vereinten Nationen zur 
Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau hat die Europäische Kommission 
am 5. März 2010 eine Frauen-Charta215, basierend auf den Grundsätzen der Gleichheit 
von Frauen und Männern, veröffentlicht:

•	 gleiche wirtschaftliche Unabhängigkeit
•	 gleiches Entgelt für gleiche oder gleichwertige Arbeit
•	 Gleichstellung der Geschlechter in Entscheidungsprozessen
•	 Würde und Unversehrtheit – der geschlechtsspezifischen Gewalt ein Ende setzen
•	 Gleichstellung der Geschlechter über die Europäische Union hinaus

Das Europäische Parlament und seine Ausschüsse leisten seit den 70er Jahren 
Pionierarbeit für die Rechte der Frau und haben diese Grundsätze seit jeher verteidigt. 
Durch seine Entschließungen und Aktionen kämpft das Parlament seit mehreren 
Jahrzehnten dafür, dass die Gemeinschaft

„eine umfassende Politik [durchführt], die in der Lage ist, rechtliche 
Ungleichheiten zwischen Mann und Frau abzuschaffen, Hindernisse 
zur vollen Entwicklung ihrer Persönlichkeit zu beseitigen und jedem die 
Freiheit zu gewährleisten, daß er oder sie sich entsprechend den eigenen 
Ansprüchen entfalten, familiäre Aufgaben und soziale Rolle aufgrund 
eigener Entscheidungen kombinieren kann; (...) nicht nur die rechtlichen 
und gesetzlichen, die Frauen benachteiligenden Ungleichheiten 
beseitigen soll, sondern auch die strukturellen Hindernisse, die eine 
wirksame Durchführung der im EWG-Vertrag und insbesondere in 
Artikel 119 sowie in den drei Richtlinien niedergelegten Grundsätze 
unmöglich machen“216.

213	 KOM(2010)0491 endg.
214	 Siehe Schlussfolgerungen des Rates, Dok. 7166/11.
215	 KOM(2010)0078 endg.
216	 Absatz 13 der Entschließung des Europäischen Parlaments vom 11. Februar 1981, ABl. C 50 vom 9.3.1981, S. 39.



69

ANHANG 1
Mitglieder der Ausschüsse  

für die Rechte der Frau 1979-1999





71

ANHANG 1

Mitglieder der Ausschüsse für die Rechte der Frau 1979–1999

Ad-hoc-Ausschuss für die Rechte der Frau 1979-81

S - Sozialistische Fraktion 

Roudy, Yvette Frankreich Vorsitzende 10.12.79 - 11.02.811

Enright, Derek A. Vereinigtes 
Königreich Ausschussmitglied 10.12.79 - 11.02.81

Ferri, Mauro Italien Ausschussmitglied 10.12.79 - 11.02.81

Fuillet, Yvette M. Frankreich Ausschussmitglied 10.12.79 - 11.02.81

Groes, Mette Dänemark Ausschussmitglied 10.12.79 - 22.09.802

van den Heuvel, Ien Niederlande Ausschussmitglied 10.12.79 - 11.02.81

Hoff, Magdalene Deutschland Ausschussmitglied 10.12.79 - 11.02.81

Lizin, Anne-Marie A. Belgien Ausschussmitglied 10.12.79 - 11.02.81

Wieczorek-Zeul, Heidemarie Deutschland Ausschussmitglied 10.12.79 - 11.02.81

Ripa di Meana, Carlo Italien Ausschussmitglied 22.09.803 - 11.02.81

EVP - Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) 

Cassanmagnago Cerretti, Maria 
Luisa Italien Ausschussmitglied 10.12.79 - 22.04.804

Gaiotti de Biase, Paola Italien Ausschussmitglied 10.12.79 - 11.02.81

Lenz, Marlene Deutschland Ausschussmitglied 10.12.79 - 11.02.81

Maij-Weggen, Johanna R.H. 
(Hanja) Niederlande Ausschussmitglied 10.12.79 - 11.02.81

Michel, Victor J.J. Belgien Ausschussmitglied 10.12.79 - 11.02.81

Narducci, Angelo Italien Ausschussmitglied 10.12.79 - 11.02.81

Schleicher, Ursula Deutschland Ausschussmitglied 10.12.79 - 11.02.81

Simonnet, Maurice-René Frankreich Ausschussmitglied 10.12.79 - 11.02.81

Del Duca, Antonio Italien Ausschussmitglied 23.06.805 - 11.02.81

ED - Fraktion der Europäischen Demokraten

Roberts, Dame Shelagh Vereinigtes 
Königreich

Stellvertretende 
Vorsitzende 10.12.79 - 11.02.81

Brookes, Beate Ann Vereinigtes 
Königreich Ausschussmitglied 10.12.79 - 11.02.81

1	 Das Anfangsdatum ist das der konstituierenden Sitzung des Ad-hoc-Ausschusses und das Enddatum das der Aussprache in der 
Plenarsitzung.

2	 Anwesenheitsliste der Sitzung des Ad-hoc-Ausschusses.
3	 Anwesenheitsliste der Sitzung des Ad-hoc-Ausschusses.
4	 Anwesenheitsliste der Sitzung des Ad-hoc-Ausschusses.
5	 Anwesenheitsliste der Sitzung des Ad-hoc-Ausschusses.
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Forster, Norvela Vereinigtes 
Königreich Ausschussmitglied 10.12.79 - 11.02.81

Hooper, Gloria Vereinigtes 
Königreich Ausschussmitglied 10.12.79 - 11.02.81

Howell, Paul F. Vereinigtes 
Königreich Ausschussmitglied 10.12.79 - 11.02.81

Johnson, Stanley P. Vereinigtes 
Königreich Ausschussmitglied 10.12.79 - 11.02.81

L - Liberale und Demokratische Fraktion

von Alemann, Mechthild Deutschland Stellvertretende 
Vorsitzende 10.12.79 - 11.02.81

Calvez, Corentin Frankreich Ausschussmitglied 10.12.79 - 11.02.81

Combe, Francis Frankreich Ausschussmitglied 10.12.79 - 11.02.81

Martin, Simone M.M. Frankreich Ausschussmitglied 10.12.79 - 11.02.81

COM - Fraktion der Kommunisten und Nahestehenden

Squarcialupi, Vera Italien Stellvertretende 
Vorsitzende 10.12.79 - 11.02.81

De March, Danielle Frankreich Ausschussmitglied 10.12.79 - 11.02.81

Ferrero, Bruno Italien Ausschussmitglied 10.12.79 - 11.02.81

Hoffmann, Jacqueline Frankreich Ausschussmitglied 10.12.79 - 11.02.81

DEP - Fraktion der Europäischen Demokraten für den Fortschritt 

Chouraqui, Nicole Frankreich Ausschussmitglied 10.12.79 - 11.02.81

Dienesch, Marie-Madeleine Frankreich Ausschussmitglied 10.12.79 - 02.10.806

Vié, Daniel J.E.  
(ersetzt Frau Dienesch) Frankreich Ausschussmitglied 24.11.807 - 11.02.81

CDI – Fraktion für die technische Koordinierung und Verteidigung der unabhängigen 
Gruppen und Abgeordneten

Macciocchi, Maria Antonietta Italien Ausschussmitglied 10.12.79 - 11.02.81

NI - Fraktionslos

Dekker, Suzanne Niederlande Ausschussmitglied 10.12.79 - 11.02.81

6	 Anwesenheitsliste der Sitzung des Ad-hoc-Ausschusses.
7	 Anwesenheitsliste der Sitzung des Ad-hoc-Ausschusses.
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Untersuchungsausschuss zur Situation der Frau in Europa 1981-84

S - Sozialistische Fraktion 

Vayssade, Marie-Claude Frankreich Vorsitzende 15.10.81 - 28.01.82

Vayssade, Marie-Claude Frankreich Stellvertretende 
Vorsitzende 28.01.81 - 26.04.84

van den Heuvel, Ien Niederlande Ausschussmitglied 15.10.81 - 26.04.848

Lizin, Anne-Marie A. Belgien Ausschussmitglied 15.10.81 - 26.04.84

Wieczorek-Zeul, Heidemarie Deutschland Ausschussmitglied 15.10.81 - 26.04.84

EVP - Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten)

Lenz, Marlene Deutschland Stellvertretende 
Vorsitzende 15.10.81 - 26.04.84

Estgen, Nicolas Luxemburg Ausschussmitglied 15.10.81 - 26.04.84

Gaiotti de Biase, Paola Italien Ausschussmitglied 15.10.81 - 26.04.84

Maij-Weggen, Johanna R.H. 
(Hanja) Niederlande Ausschussmitglied 15.10.81 - 26.04.84

COM - Fraktion der Kommunisten und Nahestehenden

Cinciari Rodano, Maria Lisa Italien Ausschussmitglied 15.10.81 - 28.01.82

Cinciari Rodano, Maria Lisa Italien Vorsitzende 28.01.82 - 26.04.84

Le Roux, Sylvie Frankreich Ausschussmitglied 15.10.81 - 26.04.84

ED - Fraktion der Europäischen Demokraten

Roberts, Dame Shelagh Vereinigtes 
Königreich

Stellvertretende 
Vorsitzende 15.10.81 - 26.04.84

Hooper, Gloria D. Vereinigtes 
Königreich Ausschussmitglied 15.10.81 - 26.04.84

L - Liberale und Demokratische Fraktion

von Alemann, Mechthild Deutschland Stellvertretende 
Vorsitzende 15.10.81 - 26.04.84

Martin, Simone M.M. Frankreich Ausschussmitglied 15.10.81 - 26.04.84

DEP - Fraktion der Europäischen Demokraten für den Fortschritt

De Valera, Sile Irland Ausschussmitglied 15.10.81 - 26.04.84

8	 Die Anfangs- und Enddaten sind die Daten der ersten und letzten Sitzung des Untersuchungsausschusses.
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NI - Fraktionslos

Eisma, Doeke Niederlande Ausschussmitglied 15.10.81 - 26.04.84

Spaak, Antoinette Belgien Ausschussmitglied 15.10.81 - 26.04.84

CDI - Fraktion für die technische Koordinierung und Verteidigung der unabhängigen 
Gruppen und Abgeordneten

Castellina, Luciana Italien Ausschussmitglied 15.10.81 - 26.04.84

Macciocchi, Maria Antonietta Italien Ausschussmitglied 15.10.81 - 26.04.84
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Ausschuss für die Rechte der Frau 1984-89

EVP - Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten)
Lenz, Marlene Deutschland Vorsitzende 26.07.84 - 20.01.87

Giannakou-Koutsikou, Marietta Griechenland Stellvertretende 
Vorsitzende 26.07.84 - 24.07.89

Braun-Moser, Ursula Deutschland Ausschussmitglied 26.07.84 - 24.07.89
Cassanmagnago Cerretti,  

Maria Luisa Italien Ausschussmitglied 26.07.84 - 24.07.89

De Backer-Van Ocken,  
Rika M.R. Belgien Ausschussmitglied 26.07.84 - 24.07.89

Fontaine, Nicole Frankreich Ausschussmitglied 26.07.84 - 24.07.89
Maij-Weggen, Johanna R.H. 

(Hanja) Niederlande Ausschussmitglied 26.07.84 - 24.07.89

Llorca Vilaplana, Carmen Spanien Ausschussmitglied 16.01.86 - 24.07.89
Lenz, Marlene Deutschland Ausschussmitglied 21.01.87 - 24.07.89

S - Sozialistische Fraktion 

Crawley, Christine M. Vereinigtes 
Königreich

Stellvertretende 
Vorsitzende 26.07.84 - 24.07.89

Pantazi, Konstantina Griechenland Ausschussmitglied 26.07.84 - 24.07.89
Salisch, Heinke Deutschland Ausschussmitglied 26.07.84 - 24.07.89

Gadioux, Colette Frankreich Ausschussmitglied 26.07.84 - 20.01.87
van den Heuvel, Ien Niederlande Ausschussmitglied 26.07.84 - 20.01.87
Lizin, Anne-Marie A. Belgien Ausschussmitglied 26.07.84 - 20.01.87

Newman, Edward Vereinigtes 
Königreich Ausschussmitglied 26.07.84 - 20.01.87

Wieczorek-Zeul, Heidemarie Deutschland Ausschussmitglied 26.07.84 - 20.01.87

Quin, Joyce G. Vereinigtes 
Königreich Ausschussmitglied 26.07.84 - 11.09.85

Tongue, Carole Vereinigtes 
Königreich Ausschussmitglied 12.09.85 - 24.07.89

García Arias, Ludivina Spanien Ausschussmitglied 16.01.86 - 20.01.87
Renau i Manen, María Dolores Spanien Ausschussmitglied 16.01.86 - 20.01.87

d’Ancona, Hedy Niederlande Ausschussmitglied 21.01.87 - 24.07.89
Vayssade, Marie-Claude Frankreich Ausschussmitglied 21.01.87 - 24.07.89

Van Hemeldonck, Marijke J.H. Belgien Ausschussmitglied 21.01.87 - 24.07.89
Schmit, Lydie Luxemburg Ausschussmitglied 21.01.87 - 07.04.88

Coimbra Martins,  
António Antero Portugal Ausschussmitglied 21.01.87 - 13.09.87
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Miranda de Lage, Ana Spanien Ausschussmitglied 21.01.87 - 11.03.87
García Arias, Ludivina Spanien Ausschussmitglied 13.03.87 - 24.07.89
Schmidbauer, Barbara Deutschland Ausschussmitglied 13.09.87 - 24.07.89

Pintasilgo, Maria de Lourdes Portugal Ausschussmitglied 14.10.87 - 24.07.89
Wohlfart, Joseph Luxemburg Ausschussmitglied 13.06.88 - 24.07.89

ED - Fraktion der Europäischen Demokraten

Faith, Sheila Vereinigtes 
Königreich Ausschussmitglied 26.07.84 - 08.10.84

Jackson, Caroline Vereinigtes 
Königreich Ausschussmitglied 26.07.84 - 08.10.84

Jepsen, Marie Dänemark Ausschussmitglied 26.07.84 - 15.11.84

Pearce, Andrew Vereinigtes 
Königreich Ausschussmitglied 09.10.84 - 24.07.89

Daly, Margaret E. Vereinigtes 
Königreich Ausschussmitglied 09.10.84 - 24.07.89

Battersby, Robert C. Vereinigtes 
Königreich Ausschussmitglied 16.11.84 - 16.01.86

L - Liberale und Demokratische Fraktion - ab 10.12.1985  
LDR - Liberale und Demokratische Fraktion

Larive, Jessica E.S. Niederlande Ausschussmitglied 26.07.84 - 24.07.89
Lacerda de Queiróz,  

Antonio Augusto Portugal Ausschussmitglied 16.01.86 - 13.09.87

COM - Fraktion der Kommunisten und Nahestehenden

Cinciari Rodano, Maria Lisa Italien Stellvertretende 
Vorsitzende 26.07.84 - 24.07.89

Trupia, Osvalda (Lalla) Italien Ausschussmitglied 26.07.84 - 24.07.89
De March, Danielle Frankreich Ausschussmitglied 21.01.87 - 24.07.89

RDE - Fraktion der Sammlungsbewegung der Europäischen Demokraten
Lemass, Eileen Irland Ausschussmitglied 26.07.84 - 22.01.87

Anglade, Magdeleine Frankreich Ausschussmitglied 22.01.87 - 24.07.89
Guermeur, Guy Jean Frankreich Ausschussmitglied 22.01.87 - 24.07.89

ARC - Regenbogen-Fraktion im Europäischen Parlament
Heinrich, Brigitte Deutschland Ausschussmitglied 26.07.84 - 20.01.87
van Dijk, Nel B.M. Niederlande Ausschussmitglied 21.01.87 - 24.07.89

DR - Technische Fraktion der Europäischen Rechten
Lehideux, Martine Frankreich Ausschussmitglied 26.07.84 - 24.07.89
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Ausschuss für die Rechte der Frau 1989-94

EPP - Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten)

Llorca Vilaplana, Carmen Spanien Stellvertretende 
Vorsitzende 26.07.89 - 18.07.94

Hermans, Anna (An) M.A. Belgien Ausschussmitglied 26.07.89 - 18.07.94
Lenz, Marlene Deutschland Ausschussmitglied 26.07.89 - 18.07.94
Lulling, Astrid Luxemburg Ausschussmitglied 26.07.89 - 18.07.94

Pack, Doris Deutschland Ausschussmitglied 26.07.89 - 18.07.94
Bindi Rosaria Italien Ausschussmitglied 26.07.89 - 14.01.92

Giannakou Koutsikou, Marietta Griechenland Ausschussmitglied 26.07.89 - 11.04.90
Maij-Weggen, Johanna R.H. 

(Hanja) Niederlande Ausschussmitglied 26.07.89 - 07.11.89

Peijs, Karla M.H. Niederlande Ausschussmitglied 24.11.89 - 18.07.94
Hadjigeorgiou, Menelaos Griechenland Ausschussmitglied 18.05.90 - 14.01.92

Ferrer, Concepció Spanien Ausschussmitglied 15.01.92 - 18.07.94

S - Sozialistische Fraktion - ab 21.04.1993  
PSE - Fraktion der Sozialdemokratischen Partei Europas

Crawley, Christine M. Vereinigtes 
Königreich Vorsitzende 26.07.89 - 18.07.94

Belo, Maria Portugal Ausschussmitglied 26.07.89 - 18.07.94
Dührkop Dührkop, Bárbara Spanien Ausschussmitglied 26.07.89 - 18.07.94

Dury, Raymonde M.E.A Belgien Ausschussmitglied 26.07.89 - 18.07.94

Pollack, Anita Jean Vereinigtes 
Königreich Ausschussmitglied 26.07.89 - 18.07.94

Vayssade, Marie-Claude Frankreich Ausschussmitglied 26.07.89 - 18.07.94
Gröner, Lissy Deutschland Ausschussmitglied 26.07.89 - 14.01.92

Kostopoulos, Sotiris Griechenland Ausschussmitglied 26.07.89 - 11.02.92

Roth-Behrendt, Dagmar Deutschland Stellvertretende 
Vorsitzende 26.07.89 - 14.01.92

Maibaum, Gepa Deutschland Ausschussmitglied 26.07.89 - 14.01.92
d’Ancona, Hedy Niederlande Ausschussmitglied 26.07.89 - 07.11.89

Read, Imelda Mary Vereinigtes 
Königreich Ausschussmitglied 26.07.89 - 14.09.89

Rønn, Joanna Dänemark Ausschussmitglied 15.09.89 - 18.07.94
van den Brink, Mathilde M. Niederlande Ausschussmitglied 24.11.89 - 18.07.94

Gröner, Lissy Deutschland Stellvertretende 
Vorsitzende 15.01.92 - 18.07.94

Roth-Behrendt, Dagmar Deutschland Ausschussmitglied 15.01.92 - 18.07.94
Randzio-Plath, Christa Deutschland Ausschussmitglied 15.01.92 - 18.07.94
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Tongue, Carole Vereinigtes 
Königreich Ausschussmitglied 11.02.92 - 18.07.94

ED - Fraktion der Europäischen Demokraten - ab 01.05.1992 geht sie über in  
EVP - Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten)

Rawlings, Patricia E. Vereinigtes 
Königreich Ausschussmitglied 26.07.89 - 20.01.92

Daly, Margaret E. Vereinigtes 
Königreich Ausschussmitglied 26.07.89 - 14.01.92

O’Hagan, Lord Vereinigtes 
Königreich Ausschussmitglied 21.01.91 - 30.01.94

LDR - Liberale und Demokratische Fraktion
Larive, Jessica E.S. Niederlande Ausschussmitglied 26.07.89 - 18.07.94

Salema O. Martins, Margarida Portugal Ausschussmitglied 26.07.89 - 18.07.94
Ruiz-Giménez Aguilar, 

Guadalupe Spanien Ausschussmitglied 26.07.89 - 14.01.92

Martin, Simone M.M. Frankreich Ausschussmitglied 15.01.92 - 18.07.94

GUE - Fraktion der Vereinigten Europäischen Linken
Domingo Segarra, Teresa 
(Fraktionslos ab 12.01.1993) Spanien Stellvertretende 

Vorsitzende 26.07.89 - 18.07.94

Catasta, Anna  
(S/PSE ab 12.01.1993) Italien Ausschussmitglied 15.01.92 - 18.07.94

Napoletano, Pasqualina  
(S/PSE ab 12.01.1993) Italien Ausschussmitglied 26.07.89 - 14.01.92

V - Fraktion Die Grünen im Europäischen Parlament
Ernst de la Graete, Brigitte 

U.J.M.J.G. Belgien Ausschussmitglied 26.07.89 - 14.01.92

van Dijk, Nel B.M. Niederlande Ausschussmitglied 26.07.89 - 14.01.92
Tazdaït, Djida Frankreich Ausschussmitglied 15.01.92 - 18.07.94

RDE - Fraktion der Sammlungsbewegung der Europäischen Demokraten
Killilea, Mark Irland Ausschussmitglied 26.07.89 - 18.07.94

ARC - Regenbogen-Fraktion im Europäischen Parlament
Bjørnvig, Birgit Dänemark Ausschussmitglied 26.07.89 - 18.07.94

DR - Technische Fraktion der Europäischen Rechten
Grund, Johanna-Christina 
(Fraktionslos ab 14.05.1991) Deutschland Ausschussmitglied 26.07.89 - 18.07.94

CG - Fraktion Koalition der Linken
Elmalan, Mireille C. Frankreich Ausschussmitglied 26.07.89 - 18.07.94
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Ausschuss für die Rechte der Frau 1994-99

EVP - Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten)

Banotti, Mary Elizabeth Irland Ausschussmitglied 21.07.94 - 19.07.99

Colombo Svevo, Maria Paola Italien Ausschussmitglied 21.07.94 - 19.07.99

Jackson, Caroline F. Vereinigtes 
Königreich Ausschussmitglied 21.07.94 - 19.07.99

Lulling, Astrid Luxemburg Ausschussmitglied 21.07.94 - 19.07.99

Maij-Weggen, Johanna R.H. 
(Hanja) Niederlande Ausschussmitglied 21.07.94 - 19.07.99

Menrad, Winfried Deutschland Ausschussmitglied 21.07.94 - 19.07.99

Peijs, Karla M.H. Niederlande Ausschussmitglied 21.07.94 - 19.07.99

Bennasar Tous, Francisca Spanien Stellvertretende 
Vorsitzende 22.07.94 - 19.07.99

Glase, Anne-Karin Deutschland Ausschussmitglied 21.07.94 - 15.01.97

Mouskouri, Nana Griechenland Ausschussmitglied 21.07.94 - 15.01.97

Jouppila, Riitta Finnland Ausschussmitglied 19.01.95 - 10.11.96

Matikainen-Kallström, Marjo Finnland Ausschussmitglied 14.11.96 - 15.01.97

Mann, Thomas Deutschland Ausschussmitglied 16.01.97 - 19.07.99

Grossetête, Françoise Frankreich Ausschussmitglied 16.01.97 - 19.07.99

PSE - Fraktion der Sozialdemokratischen Partei Europas

Crawley, Christine M. Vereinigtes 
Königreich Ausschussmitglied 21.07.94 - 19.07.99

Ghilardotti, Fiorella Italien Ausschussmitglied 21.07.94 - 19.07.99

Gröner, Lissy Deutschland Ausschussmitglied 21.07.94 - 19.07.99

Kokkola, Angela Griechenland Ausschussmitglied 21.07.94 - 19.07.99

Randzio-Plath, Christa Deutschland Ausschussmitglied 21.07.94 - 19.07.99

Read, Imelda Mary Vereinigtes 
Königreich Ausschussmitglied 21.07.94 - 19.07.99

Waddington, Susan A. Vereinigtes 
Königreich Ausschussmitglied 21.07.94 - 19.07.99

Van Lancker, Anne E.M. Belgien Stellvertretende 
Vorsitzende 22.07.94 - 15.01.97

d’Ancona, Hedy Niederlande Ausschussmitglied 21.07.94 - 15.01.97

García Arias, Ludivina Spanien Ausschussmitglied 21.07.94 - 15.01.97
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Pollack, Anita Jean Vereinigtes 
Königreich Ausschussmitglied 21.07.94 - 15.01.97

Roth-Behrendt, Dagmar Deutschland Ausschussmitglied 21.07.94 - 15.01.97

Torres Marques, Helena Portugal Ausschussmitglied 21.07.94 - 15.01.97

Fouque, Antoinette  
(ARE bis 17.07.1996) Frankreich Stellvertretende 

Vorsitzende 22.07.94 - 19.07.99

Oddy, Christine Margaret Vereinigtes 
Königreich Ausschussmitglied 29.07.94 - 15.01.97

Ahlqvist, Birgitta Schweden Ausschussmitglied 19.01.95 - 04.10.98

Van Lancker, Anne Belgien Ausschussmitglied 16.01.97 - 19.07.99

Torres Marques, Helena Portugal Stellvertretende 
Vorsitzende 16.01.97 - 19.07.99

Frutos Gama, Manuela Spanien Ausschussmitglied 16.01.97 - 19.07.99

McNally, Eryl Margaret Vereinigtes 
Königreich Ausschussmitglied 16.01.97 - 19.07.99

Hawlicek, Hilde Österreich Ausschussmitglied 16.01.97 - 19.07.99

Marinucci, Elena Italien Ausschussmitglied 16.01.97 - 19.07.99

Palm, Veronica Schweden Ausschussmitglied 19.10.98 - 19.07.99

ELDR - Fraktion der Liberalen und Demokratischen Partei Europas

Kestelijn-Sierens, Marie-Paule 
(Mimi) Belgien Ausschussmitglied 21.07.94 - 19.07.99

Larive, Jessica E.S. Niederlande Ausschussmitglied 21.07.94 - 19.07.99

André-Léonard, Anne Belgien Ausschussmitglied 21.07.94 - 15.01.97

Starrin, Karin Schweden Ausschussmitglied 19.01.95 - 08.10.95

Cars, Hadar Schweden Ausschussmitglied 27.10.95 - 15.01.97

GUE - Konföderale Fraktion der Europäischen Unitaristischen Linken - ab 05.01.1995  
GUE/NGL - Konföderale Fraktion der Vereinigten Europäischen Linken/Nordische Grüne Linke

Sornosa Martínez, María Spanien Ausschussmitglied 21.07.94 - 19.07.99

Gyldenkilde, Lilli Dänemark Ausschussmitglied 21.07.94 - 14.01.96

Moreau, Gisèle M.H. Frankreich Ausschussmitglied 21.07.94 - 11.10.95

Eriksson, Marianne Schweden Ausschussmitglied 19.01.95 - 19.07.99

González Álvarez, Laura Spanien Ausschussmitglied 19.01.95 - 13.02.95

Aramburu del Río, María Jesús Spanien Ausschussmitglied 13.02.95 - 26.03.96

Elmalan, Mireille C. Frankreich Ausschussmitglied 12.10.95 – 15.01.97

Mohamed Ali, Abdelkader Spanien Ausschussmitglied 15.04.96 - 15.01.97

Ribeiro Sérgio Portugal Ausschussmitglied 16.01.97 - 19.07.99
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Sierra González,  
Angela del Carmen Spanien Ausschussmitglied 16.01.97 - 19.07.99

V - Fraktion Die Grünen im Europäischen Parlament

van Dijk, Nel B.M. Niederlande Vorsitzende 22.07.94 - 31.08.98

McKenna, Patricia Irland Ausschussmitglied 19.01.95 - 15.01.97

Hautala, Heidi Finnland Ausschussmitglied 16.01.97 - 06.09.98

Hautala, Heidi Finnland Vorsitzende 07.09.98 - 19.07.99

Kerr, Hugh Vereinigtes 
Königreich Ausschussmitglied 14.09.98 - 19.07.99

NI - Fraktionslos

Stirbois, Marie-Frankreich Frankreich Ausschussmitglied 21.07.94 - 15.01.97

Féret, Daniel Belgien Ausschussmitglied 16.01.97 - 19.07.99

Costa Neves, Carlos Portugal Ausschussmitglied 16.01.97 - 19.07.99

UPE - Fraktion Union für Europa

Killilea, Mark  
(RDE bis 04.07.1995) Irland Ausschussmitglied 21.07.94 - 15.01.97

Colli Comelli, Ombretta  
(Forza Europa bis 05.07.1995) Italien Ausschussmitglied 26.09.94 - 15.01.97

Baldi, Monica Stefania  
(PPE 06.07.1998 - 19.07.1999) Italien Ausschussmitglied 16.01.97 - 19.07.99

Daskalaki, Katerina  
(RDE bis 04.07.1995) Griechenland Ausschussmitglied 16.01.97 - 19.07.99

ARE - Fraktion der Radikalen Europäischen Allianz

Leperre-Verrier, Odile Frankreich Ausschussmitglied 16.01.97 - 19.07.99

EDN - Fraktion Europa der Nationen (Koordinierungsgruppe)

Seillier, Françoise  
(vom 11.11.96 bis 12.01.97 NI) Frankreich Ausschussmitglied 21.07.94 - 19.07.99
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Berichte der Ausschüsse für die Rechte der Frau (nach Wahlperiode)

Ad-hoc-Ausschuss für die Rechte der Frau 1979-81

Nr. Nr. des Berichts Titel des Berichts und Name des Berichterstatters

1 A1-0829/80 Die Stellung der Frau in der Europäischen Gemeinschaft. 
Gesamtberichterstatterin: Johanna R.H. Maij-Weggen 

Untersuchungsausschuss zur Situation der Frau in Europa 1981-84

Nr. Nr. des Berichts Titel des Berichts und Name des Berichterstatters

1 A1-0101/82

Vorschlag der Kommission der Europäischen Gemeinschaften 
an den Rat (Dok. 1-927/81 - KOM(81) 0758 endg.) 
für den Entwurf einer Entschließung über ein neues 
Aktionsprogramm der Gemeinschaft zur Förderung der 
Chancengleichheit der Frauen. 
Berichterstatterin: Marie-Claude Vayssade

2 A1-0102/82

Die Stellung der Frauen in den benachteiligten Regionen 
der Europäischen Gemeinschaft im Zusammenhang mit der 
Revision der Verordnung über den Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung.  
Berichterstatterin: Sile De Valera (Zwischenbericht)

3 A1-1229/83 Die Situation der Frau in Europa. 
Koordinierende Berichterstatterin: Maria Lisa Cinciari Rodano

Ausschuss für die Rechte der Frau 1984-89

Nr. Nr. des Berichts Titel des Berichts und Name des Berichterstatters

1 A2-0788/84

Vorschlag der Kommission der Europäischen Gemeinschaften 
an den Rat (Dok. 1-269/84 - KOM(84) 0234 endg.) für 
den Entwurf einer Empfehlung zur Förderung positiver 
Maßnahmen für Frauen.  
Berichterstatterin: Ien van den Heuvel

2 A2-0055/85

Memorandum der Kommission an den Rat (KOM(84) 
0695 endg. - Dok. 2-1759/84) über Einkommensteuer 
und Gleichbehandlung von Männern und Frauen. 
Berichterstatterin: Shelagh Roberts

3 A2-0096/85 Die Auswirkungen der neuen Technologien auf die 
Beschäftigung der Frauen. Berichterstatterin: Heinke Salisch

4 A2-0219/85 Die Hilfen für ältere Menschen.  
Berichterstatterin: Gabriele Peus 

5 A2-0220/85 Infrastrukturen der Kinderbetreuung.  
Berichterstatterin: Gabriele Peus 
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6 A2-0230/85 Alleinerziehende Mütter und Väter.  
Berichterstatterin: Maria Lisa Cinciari Rodano

7 A2-0029/86

Vorschlag der Kommission der Europäischen Gemeinschaften 
an den Rat (KOM(85) 0801 endg. - Dok. C2-177/85) 
für den Entwurf einer Entschließung betreffend ein 
mittelfristiges Programm der Gemeinschaft (1986-1990) zur 
Chancengleichheit der Frauen. 
Berichterstatterin: Marie-Claude Vayssade

8 A2-0044/86 Gewalt gegen Frauen. Berichterstatterin: Hedy d’Ancona

9 A2-0047/86
Die Ergebnisse der UNO-Konferenz (15.-26. Juli 1985) in 
Nairobi zum Abschluss des Jahrzehnts der Frau (1975-1985). 
Berichterstatterin: Colette Gadioux

10 A2-0146/86
Die Probleme der Frauen im Zusammenhang mit der 
Umstrukturierung des Arbeitsmarkts. Berichterstatterinnen: 
Ursula Braun-Moser, Heinke Salisch, Lalla Trupia

11 A2-0257/86 Situation der Frauen bei den Institutionen der Europäischen 
Gemeinschaften. Berichterstatterin: Ien van den Heuvel

12 A2-0032/87 Frauen im Sport.  
Berichterstatterin: Beate Brookes, Hedy d’Ancona

13 A2-0095/87 Die Darstellung und Stellung der Frau in den Massenmedien. 
Berichterstatterin: Marlene Lenz

14 A2-0127/87 Die berufliche Wiedereingliederung der Frauen. 
Berichterstatterin: Jessica Larive

15 A2-0133/87
Die Diskriminierung von immigrierten Frauen in 
Gesetzen und Rechtsvorschriften der Gemeinschaften. 
Berichterstatterin: Brigitte Heinrich

16 A2-0267/87 Frauen und Beschäftigung. Berichterstatterin: Margaret Daly

17 A2-0294/87

Die Nichtbeachtung der Richtlinien über die 
Gleichbehandlung von Mann und Frau (Problem der 
indirekten Diskriminierung). 
Berichterstatterin: Rika De Backer-Van Ocken

18 A2-0038/88 Eine Charta der Rechte der Wöchnerin. Berichterstatterin: 
Carmen Llorca Vilaplana

19 A2-0067/88 Die Arbeits- und Beschäftigungslage der Frauen in Spanien 
und Portugal. Berichterstatterin: Ludivina García Arias

20 A2-0068/88
Die Chancengleichheit von Jungen und Mädchen im Bereich 
der allgemeinen und beruflichen Bildung.  
Berichterstatter: Nicolas Estgen

21 A2-0158/88 Frauen und Forschung.  
Berichterstatterin: Carmen Llorca Vilaplana
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22 A2-0159/88

Vorschlag der Kommission der Europäischen Gemeinschaften 
an den Rat (KOM(87) 0494 endg. - C2-0226/87) für eine 
Richtlinie zur ergänzenden Verwirklichung des Grundsatzes 
der Gleichbehandlung von Männern und Frauen bei den 
gesetzlichen und betrieblichen Systemen der sozialen 
Sicherheit. Berichterstatterin: Maria Lisa Cinciari Rodano

23 A2-0165/88 Frauen und Gesundheit. Berichterstatterin: Nel van Dijk

24 A2-0166/88
Die Anwendung der Richtlinien, Entschließungen und 
Empfehlungen des Rates betreffend Frauen.  
Berichterstatterin: Marie-Claude Vayssade

25 A2-0169/88 Frauen in den Entscheidungsgremien.  
Berichterstatterin: Marietta Giannakou-Koutsikou

26 A2-0298/88

Vorschlag der Kommission an den Rat (KOM(88) 0269 endg. - 
Dok. C2-0083/88) für eine Richtlinie zur Beweislast im Bereich 
des gleichen Entgelts und der Gleichbehandlung von Frauen 
und Männern. Berichterstatterin: Jessica Larive

27 A2-0416/88 Ehegatten, die in der Landwirtschaft und in Familienbetrieben 
mitarbeiten. Berichterstatter: Andrew Pearce

28 A2-0051/89 Frauen und Kinder im Gefängnis.  
Berichterstatterin: Christine Crawley

29 A2-0052/89 Die Ausbeutung von Prostituierten und der Menschenhandel. 
Berichterstatterin: Carmen Llorca Vilaplana

30 A2-0144/89 Der Status der mitarbeitenden Ehepartner von Freiberuflern. 
Berichterstatterin: Martine Lehideux

31 A2-0149/89 Die Rolle der Frauen in Genossenschaften und lokalen 
Beschäftigungsinitiativen. Berichterstatterin: Magdalene Hoff

32 A2-0150/89 Die soziale Lage der behinderten Frauen und der Frauen, die 
Behinderte betreuen. Berichterstatterin: Barbara Schmidbauer

Ausschuss für die Rechte der Frau 1989-94

Nr. Nr. des Berichts Titel des Berichts und Name des Berichterstatters

1 A3-0093/90 Frauen und Gesundheitswesen.  
Berichterstatterin: Nel van Dijk

2 A3-0280/90

Entwurf für eine Mitteilung der Kommission an 
die Mitgliedstaaten betreffend die Festlegung der 
Leitlinien für die von den Mitgliedstaaten im Rahmen 
einer Gemeinschaftsinitiative zur Förderung der 
Chancengleichheit im Bereich Beschäftigung und berufliche 
Bildung durchzuführenden operationellen Programme/
Globalzuschüsse - Initiative „NOW“ (SEK(90) 1570 endg. - C3-
0315/90). Berichterstatterin: Karla Peijs
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3 A3-0337/90

Vorschlag der Kommission an den Rat für eine Richtlinie 
über den Schutz von Schwangeren und Wöchnerinnen am 
Arbeitsplatz (KOM(90) 0406 endg. - C3-0340/90 - SYN 303). 
Berichterstatterin: Joanna Rønn

4 A3-0358/90 Der Binnenmarkt 1992 und seine Folgen für die Frauen in der 
EG. Berichterstatterin: Marijke Van Hemeldonck

5 A3-0001/91 Die Funktionsweise des Sozialfonds.  
Berichterstatterin: Christa Randzio-Plath

6 A3-0072/91 Kinderbetreuung und Chancengleichheit.  
Berichterstatterin: Anita Pollack

7 A3-0073/91 Ein europäischer Preis für Frauen.  
Berichterstatterin: Carmen Llorca Vilaplana

8 A3-0167/91

Das 3. mittelfristige Aktionsprogramm der Gemeinschaft  
zur Chancengleichheit für Frauen und Männer (KOM(90) 
0449 endg.).  
Berichterstatterinnen: Anna Catasta und Teresa Domingo 
Segarra

9 A3-0264/91
Empfehlung der Kommission zum Schutz der Würde von 
Frauen und Männern am Arbeitsplatz (K(91) 1397 endg. - C3-
0279/91). Berichterstatterin: Christine Crawley

10 A3-0285/91

Die Anwendung der dritten Richtlinie des Rates zur 
schrittweisen Verwirklichung des Grundsatzes der 
Gleichbehandlung von Männern und Frauen im Bereich 
der sozialen Sicherheit (79/7/EWG vom 19. Dezember 1978). 
Berichterstatterin: Ria Oomen-Ruijten

11 A3-0329/91
Vorschlag der Kommission für eine Empfehlung des Rates zur 
Kinderbetreuung (KOM(91) 0233 endg. - C3-0329/91). 
Berichterstatterin: Anita Pollack

12 A3-0169/92

Richtlinie über die Durchführung von Maßnahmen zur 
Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes 
von schwangeren Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen 
und stillenden Arbeitnehmerinnen am Arbeitsplatz 
(neunte Einzelrichtlinie im Sinne von Artikel 16 Absatz 
1 der Richtlinie 89/391/EWG) (C3-0044/92 - SYN 303). 
Berichterstatterin: Joanna Rønn (Zweite Lesung)

13 A3-0112/93 Schaffung von Arbeitsplätzen für Frauen.  
Berichterstatter: Sérgio Ribeiro

14 A3-0122/93 Frauen und gemeinsame Verantwortung der Eltern. 
Berichterstatter: Jean-Thomas Nordmann

15 A3-0197/93 Die Bewertung der unbezahlten Arbeit von Frauen. 
Berichterstatterin: Hedwig Keppelhoff-Wiechert 

16 A3-0198/93 Die Situation der Frau in Mittel- und Osteuropa. 
Berichterstatterin: Marlene Lenz

17 A3-0199/93 IRIS und die Berufsausbildung von Frauen.  
Berichterstatterin: Raymonde Dury 
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18 A3-0267/93
Die Benachteiligung aufgrund des Geschlechts bei 
Einstellungsverfahren der Gemeinschaft.  
Berichterstatterin: Astrid Lulling 

19 A3-0409/93
Die Situation der Frauen in der Landwirtschaft in den 
Mitgliedstaaten der Gemeinschaft.  
Berichterstatterin: Teresa Domingo Segarra

20 A3-0418/93
Der Anteil geschiedener oder getrennt lebender Frauen 
an den Rentenansprüchen in den Mitgliedstaaten der 
Gemeinschaft. Berichterstatterin: Anna Catasta 

21 A3-0035/94 Frauen im Entscheidungsprozess.  
Berichterstatterin: Jessica Larive

22 A3-0065/94 Die Armut der Frauen in Europa.  
Berichterstatterin: Lissy Gröner

23 A3-0043/94 Benennung einer Vertrauensperson in den Unternehmen.
Berichterstatterin: Teresa Domingo Segarra

24 A3-0123/94 Die Aufwertung der Pflegeberufe.  
Berichterstatterinnen: Anna Hermans und Marlene Lenz 

25 A3-0278/94
Das wissenschaftliche Personal in der europäischen 
Forschung und Entwicklung.  
Berichterstatterin: Marijke Van Hemeldonck

26 A3-0281/94 Die Situation der Frauen in kleinen und mittleren 
Unternehmen. Berichterstatterin: Margaret Daly

27 A3-0349/94 Verletzungen der Freiheiten und Grundrechte der Frauen. 
Berichterstatterin: Maria Belo

Ausschuss für die Rechte der Frau 1994-99

Nr. Nr. des Berichts Titel des Berichts und Name des Berichterstatters

1 A4-0104/95

Die Bewertung des dritten Aktionsprogramms der 
Gemeinschaft zur Chancengleichheit und Vorschläge für das 
vierte Aktionsprogramm der Gemeinschaft.  
Berichterstatterin: Hedy d’Ancona

2 A4-0142/95

Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen zur 
Teilnahme der Europäischen Union an der Vierten 
Weltfrauenkonferenz im September 1995 in Peking zum 
Thema „Gleichstellung, Entwicklung und Frieden“ (SEK(95) 
0247 - C4-0082/95). Berichterstatterin: Lissy Gröner 

3 A4-0280/95

Vorschlag der Kommission für einen Beschluss des Rates über 
ein viertes mittelfristiges Aktionsprogramm der Gemeinschaft 
für die Chancengleichheit von Frauen und Männern 
(1996-2000) (KOM(95) 0381 - C4-0418/95 - 95/0206(CNS)). 
Berichterstatterin: Francisca Bennasar Tous



Mit gleichen Chancen: Die Ausschüsse für die Rechte der Frau 1979-1999
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4 A4-0338/95
Memorandum über gleiches Entgelt für gleichwertige Arbeit 
(KOM(94) 0006 - C4-0084/94).  
Berichterstatterin: Maria Paola Colombo Svevo

5 A4-0149/96

Vorschlag für eine Empfehlung des Rates über die 
ausgewogene Mitwirkung von Frauen und Männern 
am Entscheidungsprozess (KOM(95) 0593 - C4-0081/96 - 
95/0308(CNS)). Berichterstatterin: Irene Crepaz

6 A4-0152/96
Die Folgemaßnahmen zur internationalen Konferenz von 
Kairo über Bevölkerung und Entwicklung.  
Berichterstatterin: Antoinette Fouque

7 A4-0256/96

Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Änderung der 
Richtlinie 86/378/EWG zur Verwirklichung des Grundsatzes 
der Gleichbehandlung von Männern und Frauen bei den 
betrieblichen Systemen der sozialen Sicherheit (KOM(95) 0186 
- C4-0422/95 - 95/0117(CNS)).  
Berichterstatterin: Helena Torres Marques

8 A4-0283/96
Die Verwirklichung der Chancengleichheit von Männern und 
Frauen im öffentlichen Dienst.  
Berichterstatterin: Jessica Larive

9 A4-0005/97
Die Situation der mitarbeitenden Ehepartner von 
selbständigen Erwerbstätigen.  
Berichterstatterin: Astrid Lulling

10 A4-0115/97

Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Beweislast bei 
geschlechtsbedingter Diskriminierung (KOM(96) 0340 - C4-
0539/96 - 96/0196(SYN)).  
Berichterstatterin: Fiorella Ghilardotti 

11 A4-0250/97
Die Notwendigkeit einer Kampagne in der Europäischen 
Union zur vollständigen Ächtung der Gewalt gegen Frauen. 
Berichterstatterin: Marianne Eriksson

12 A4-0251/97

Mitteilung der Kommission - Einbindung der 
Chancengleichheit in sämtliche politischen Konzepte und 
Maßnahmen der Gemeinschaft - „Mainstreaming“ (KOM(96) 
0067 - C4-0148/96). Berichterstatterin: Angela Kokkola

13 A4-0257/97
Jahresbericht der Kommission: Chancengleichheit für Frauen 
und Männer in der Europäischen Union 1996 (KOM(96) 0650 - 
C4-0084/97). Berichterstatterin: Marie-Paule Kestelijn-Sierens

14 A4-0258/97 Die Diskriminierung von Frauen in der Werbung. 
Berichterstatterin: Marlene Lenz

15 A4-0326/97
Richtlinie des Rates über die Beweislast bei Diskriminierung 
aufgrund des Geschlechts (C4-0441/97 - 96/0196(SYN)). 
Berichterstatterin: Fiorella Ghilardotti

16 A4-0372/97

Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische 
Parlament zum Thema „Frauenhandel mit dem Ziel der 
sexuellen Ausbeutung“ (KOM(96) 0567 - C4-0638/96). 
Berichterstatterin: Susan Waddington
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17 A4-0260/98

Bericht der Kommission an den Rat, das Europäische 
Parlament, den Wirtschafts- und Sozialausschuss und den 
Ausschuss der Regionen zur gesundheitlichen Situation der 
Frauen in der Europäischen Gemeinschaft (KOM(97) 0224 - 
C4-0333/97). Berichterstatterin: Nel van Dijk

18 A4-0270/98
Die Rolle der Genossenschaften bei der Förderung der 
Erwerbstätigkeit von Frauen.  
Berichterstatterin: Maria Paola Colombo Svevo

19 A4-0272/98 Die besonderen Auswirkungen der Frauenarbeitslosigkeit.
Berichterstatterin: Elena Marinucci

20 A4-0273/98 Die Situation von alleinerziehenden Müttern und Familien 
mit einem Elternteil. Berichterstatterin: Ludivina García Arias

21 A4-0029/99

Bericht der Kommission an den Rat, das Europäische 
Parlament, den Wirtschafts- und Sozialausschuss und den 
Ausschuss der Regionen zur gesundheitlichen Situation der 
Frauen in der Europäischen Gemeinschaft (KOM(97) 0224 - 
C4-0333/97). Berichterstatterin: Heidi Hautala

22 A4-0038/99

Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Änderung der 
Richtlinie 76/207/EWG des Rates zur Verwirklichung des 
Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und 
Frauen hinsichtlich des Zugangs zur Beschäftigung, zur 
Berufsbildung und zum beruflichen Aufstieg sowie in Bezug 
auf die Arbeitsbedingungen (KOM(96) 0093 - C4-0317/96 - 
96/0095(CNS)). Berichterstatterin: Astrid Lulling

23 A4-0072/99

Fortschrittsbericht der Kommission über Folgemaßnahmen 
zu der Mitteilung: „Einbindung der Chancengleichheit 
in sämtliche politischen Konzepte und Maßnahmen 
der Gemeinschaft“ (KOM(98) 0122 - C4-0234/98). 
Berichterstatterin: Marianne Eriksson

24 A4-0188/99

Geänderter Vorschlag für einen Beschluss des 
Europäischen Parlaments und des Rates zur Annahme 
eines Aktionsprogramms der Gemeinschaft (DAPHNE-
Programm) (2000-2004) zur Verhütung von Gewalt gegen 
Kinder, Jugendliche und Frauen (KOM(99) 0082 - C4-0099/99 - 
98/0192(COD)). Berichterstatterin: Francisca Bennasar Tous 

25 A4-0194/99

Zwischenbericht der Kommission an das Europäische 
Parlament, den Rat, den Wirtschafts- und Sozialausschuss 
und an den Ausschuss der Regionen über die Durchführung 
des mittelfristigen Aktionsprogramms der Gemeinschaft für 
die Chancengleichheit von Frauen und Männern (1996-2000) 
(KOM(98) 0770 - C4-0033/99). Berichterstatterin: Lissy Gröner
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